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1 Einleitung 

 Allgemeine Grundlagen des Umweltberichtes 

Die Umweltprüfung wird für die Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-j und § 

1a BauGB durchgeführt, indem die voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen ermittelt 

und bewertet werden. Im Umweltbericht sind die aufgrund der Umweltprüfung ermittelten und 

bewerteten Belange darzulegen. Die Erstellung des Umweltberichtes erfolgt auf Grund der 

Vorgaben des § 2 Abs. 4 und § 2a BauGB. Die Struktur ergibt sich aus der Anlage zu § 2 Abs. 

4 und § 2a BauGB, i.V.m. § 1 Abs. 7 und § 1a BauGB. 

Als Grundlage der Bewertung der Umweltauswirkungen wird auf den bestehenden Flächen-

nutzungsplan (FNP), den Landschaftsrahmenplan (LRP) des Landkreises Stade sowie den 

aktuellen Stand des parallel in Aufstellung befindlichen Landschaftsplanes (LP) zurückgegrif-

fen.  

Für die Belange des Artenschutzes wurde ein Fachbeitrag Artenschutz von Dipl.-Biologe 

Torsten Bartels, Hamburg, in Form einer Potentialabschätzung zu dieser Flächennutzungs-

plan-Neuaufstellung erstellt. 

 Ziele des Umweltschutzes durch Fachgesetze und Fachplanungen 

In der folgenden Übersicht werden die für die Planung relevanten Fachgesetze sowie deren 

wesentlichen Umweltschutzziele genannt. 

Fachgesetz Umweltschutzziel  

Baugesetzbuch (BauGB) § 1 Abs. 6 Nr. 7 a-j Berücksichtigung der Belange des Umweltschutzes (Natur-

schutz und Landschaftspflege) wie Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, 

Fläche, Wasser, Luft, Klima, Landschaft, biologische Vielfalt und den Men-

schen, Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abwäs-

sern, Berücksichtigung der Darstellungen von Landschaftsplänen etc. 

§ 1a Abs. 2 Bodenschutzklausel: Mit Grund und Boden soll sparsam und scho-

nend umgegangen werden. 

§ 1a Abs. 3 Vermeidung und Ausgleich voraussichtlich erheblicher Beeinträch-

tigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit 

des Naturhaushaltes sind in der Abwägung zu berücksichtigen. 

Bundesnaturschutzgesetz 

(BNatSchG) 

§ 1 "Natur und Landschaft sind auf Grund ihres eigenen Wertes und als Grund-

lage für Leben und Gesundheit des Menschen auch in Verantwortung für die 

künftigen Generationen im besiedelten und unbesiedelten Bereich nach Maß-

gabe der nachfolgenden Absätze so zu schützen, dass 1. die biologische Viel-

falt, 2. die Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts einschließlich 

der Regenerationsfähigkeit und nachhaltigen Nutzungsfähigkeit der Naturgüter 

sowie 3. die Vielfalt, Eigenart und Schönheit sowie der Erholungswert von Natur 

und Landschaft auf Dauer gesichert sind; der Schutz umfasst auch die Pflege, 

die Entwicklung und, soweit erforderlich, die Wiederherstellung von Natur und 

Landschaft (allgemeiner Grundsatz)." 

§ 18 Abs. 1 „Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhe-

bung von Bauleitplänen oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 S. 1 Nr. 3 des 

BauGB Eingriffe in Natur und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, 

den Ausgleich und den Ersatz nach den Vorschriften des Baugesetzbuches zu 

entscheiden.“ 

Wasserhaushaltsgesetz 

(WHG) 

§ 1a Abs. 1 "Die Gewässer sind als Bestandteil des Naturhaushalts und als 

Lebensraum für Tiere und Pflanzen zu sichern. Sie sind so zu bewirtschaften, 
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Fachgesetz Umweltschutzziel  

dass sie dem Wohl der Allgemeinheit und im Einklang mit ihm auch dem Nutzen 

Einzelner dienen, vermeidbare Beeinträchtigungen ihrer ökologischen Funktio-

nen und der direkt von ihnen abhängigen Landökosysteme und Feuchtgebiete 

im Hinblick auf deren Wasserhaushalt unterbleiben und damit insgesamt eine 

nachhaltige Entwicklung gewährleistet wird." 

Bundes-Bodenschutzgesetz 

(BBodSchG) 

§ 1 Es sollen nachhaltig die Funktionen des Bodens gesichert oder wiederher-

gestellt werden.  

„Hierzu sind schädliche Bodenveränderungen abzuwehren, der Boden und Alt-

lasten sowie hierdurch verursachte Gewässerverunreinigungen zu sanieren 

und Vorsorge gegen nachteilige Einwirkungen auf den Boden zu treffen. Bei 

Einwirkungen auf den Boden sollen Beeinträchtigungen seiner natürlichen 

Funktionen sowie seiner Funktion als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte so 

weit wie möglich vermieden werden.“ 

Bundes-Immissionsschutz-

gesetz (BImSchG) 

§ 1 Abs. 1 Menschen, Tiere und Pflanzen, der Boden, das Wasser, die Atmo-

sphäre sowie Kultur- und sonstige Sachgüter sollen vor schädlichen Umwelt-

einwirkungen geschützt und dem Entstehen schädlicher Umwelteinwirkungen 

vorgebeugt werden. 

§ 50 "Bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen sind die für eine be-

stimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schäd-

liche Umwelteinwirkungen und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 

Nr. 5 der Richtlinie 96/82/EG in Betriebsbereichen hervorgerufenen Auswirkun-

gen auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete 

sowie auf sonstige schutzbedürftige Gebiete soweit wie möglich vermieden wer-

den." 

 

 Ziele des Artenschutzes 

Zur Untersuchung einer möglichen Betroffenheit besonders geschützter Arten durch die Pla-

nung wurde ein Fachbeitrag Artenschutz vom Büro Bartels Umweltplanung aus Hamburg er-

stellt (siehe anliegenden Fachbeitrag Artenschutz). Darin werden Aussagen zur Betroffenheit 

europarechtlich, besonders und streng geschützter Arten getroffen.  

Auf Grundlage einer Ortsbegehung, bei welcher die Biotop- und Habitatausstattung der Ände-

rungsflächen erfasst wurde sowie Begehungen zur Vogelerfassung, wurde nach Auswertung 

vorliegender Unterlagen und Daten eine Potenzialabschätzung zum Vorkommen von Arten 

des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie von europäischen Vogelarten vorgenommen. An-

hand der Wirkungen der Planung wurde die mögliche Betroffenheit dieser Arten abgeleitet. In 

einer Konfliktanalyse wurde allgemein und für die einzelnen Flächen der Neudarstellungen die 

artenschutzrechtliche Relevanz der Planung bewertet. Für potenziell betroffene Arten wurde 

geprüft, inwieweit die artenschutzrechtlichen Vorschriften berührt und Verstöße vermieden 

werden können. Die Untersuchung wurde im Mai 2018 durchgeführt. Die Ergebnisse der Un-

tersuchung wurden im Rahmen der Neuaufstellung berücksichtigt und sind dem anliegenden 

Fachbeitrag Artenschutz zu entnehmen. 

Im Zuge der Beteiligungsverfahren sind acht weitere Änderungsflächen hinzugekommen, die 

im Artenschutzfachbeitrag, Stand Januar 2020 ergänzt wurden.  
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Bei den Flächen GRO g, HIM x, OLD j und OLD k handelt es sich um Rücknahmen von Bau-

flächen die entsprechend ihres Bestands als landwirtschaftliche Fläche oder Grünfläche dar-

gestellt werden. Diese Rücknahmen sind unter artenschutzfachlicher Sicht als unkritisch zu 

bewerten.  

Die Flächen BUR m, EST x werden entsprechend ihres Bestandes dargestellt und weisen 

bestehende Bebauung auf, mögliche Eingriffe sind hier als bereits erfolgt anzusehen. Fläche 

HIM y ist aufgrund ihrer Lage angrenzend an einen bereits untersuchten räumlich funktional 

betrachteten Bereich (Lage zwischen HIM d und Bahnstrecke) ebenfalls als unkritisch zu be-

werten.  

Bei den im Verfahren vorgenommenen Flächenanpassungen handelt es sich um eine Redu-

zierung oder Verlagerung von naturschutzfachlich sensiblen in weniger sensible Bereiche. Ent-

sprechende Anpassungen erfolgten in Zusammenarbeit und enger Abstimmung mit der Land-

schaftsplanung. Eine veränderte Situation ist bei der Fläche HIM f, durch eine Verlagerung 

von Teilen der Wohnbaufläche nach Süden und Osten entstanden. Dies wird in der Fassung 

Januar 2020 des Artenschutzfachbeitrags ergänzend bewertet. 

Eine systematische Erfassung, mit Möglichkeit des Nachweises bzw. des Ausschlusses von 

Tierartenvorkommen erfolgt im Rahmen der verbindlichen Planung bzw. Vorhabenumsetzung.  
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2 Gemeinde Burweg 

 Grundlagen des Umweltberichtes 

2.1.1 Inhalt und Ziele der Planung 

Die Neudarstellungen des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpfor-

ten umfassen die folgenden Flächen auf dem Gemeindegebiet von Burweg: 

Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

BLU a | Wohnbaufläche, 

westlich in der Heide, 
Burweg - Blumenthal 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung von langfristi-
gen Wohnbauflächen an-
knüpfend an bestehende 
Bebauung 

Wohnbaufläche 

BLU d | Wohnbaufläche, 

nördlich der Straße Ach-
tern Barg Burweg- Blu-
menthal 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung von langfristi-
gen Wohnbauflächen 

Wohnbaufläche 

BLU e | Fläche für Land-

wirtschaft, östlich der 
Bosseler Straße (K66) 
Burweg- Blumenthal, Zu-
rücknahme Darstellung 

Gemischte Baufläche Rücknahme Mischbauflä-
che + Sicherung für die 
Landwirtschaft 

Landwirtschaft 

BOS a | Baufläche für 

Mischnutzung, nordwest-
lich des Schulwegs Bur-
weg- Bossel 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung von langfristi-
gen Bauflächen für 
Mischnutzung 

Fläche für Mischnutzung 

BOS/BUR a | Baufläche 

für Gewerbe, nördlich der 
Hauptstraße B73 Bossel / 
Burweg 

Fläche für die Landwirt-
schaft, Wald 

Sicherung der gewerbli-
chen Entwicklungsmög-
lichkeiten, Erhaltung Wald-
bestand 

Wald + Gewerbliche Bau-
fläche+ Randeingrünung 

BUR b | Wohnbaufläche 

in Burweg, zwischen 
Bauernreihe und Hüßloh-
straße 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Nachverdichtung im zent-
ralen Siedlungsbereich 

Wohnbaufläche  

BUR c | Baufläche für 

Mischnutzung in Burweg, 
zwischen Bauernreihe 
und Hüßlohstraße 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Nachverdichtung im zent-
ralen Siedlungsbereich 

Baufläche für Mischnut-
zung 

BUR e | Baufläche für 

Mischnutzung am nördli-
chen Ortsrand zwischen 
Bauernreihe und Eichen-
weg Burweg 

Grünfläche Sicherung von Bauflächen 
für Mischnutzung im zent-
ralen Siedlungsbereich 

Baufläche für Mischnut-
zung 

BUR f | Baufläche für 

Mischnutzung am südöst-
lichen Ortsrand zwischen 
Stader Straße und Milch-
stelle Burweg 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung von Bauflächen 
für Mischnutzung angren-
zend an bestehende Be-
bauung, Vorbereitung ei-
nes zusammenhängenden 
Siedlungsgefüges  

Baufläche für Mischnut-
zung, Randeingrünung  

BUR g | Fläche für Woh-

nen östlich der Dorf-
straße Burweg 

Fläche für Mischnut-
zung 

Darstellung Bestand Wohnbaufläche 

BUR h | Baufläche für 

Gewerbe am südöstli-
chen Ortsrand zwischen 
Stader Straße und Im 
Vieh Burweg 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung gewerblicher 
Bauflächen in verkehrs-
günstiger Lage 

Gewerbliche Baufläche + 
Randeingrünung 

BUR i | Fläche für 

Mischnutzung am südli-
chen Ortsrand nördlich 
der Stader Straße Bur-
weg 

Grünfläche Sicherung bestehender 
Bebauung + Sicherung 
von Bauflächen für 
Mischnutzung 

Baufläche für Mischnut-
zung 
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Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

BUR j | Baufläche für 

Mischnutzung am süd-
westlichen Ortsrand süd-
lich der Stader Straße 
Burweg 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung von Mischbau-
fläche + Arrondierung des 
Ortsrandes 

Baufläche für Mischnut-
zung 

BUR k | Wohnbaufläche 

im Südwesten Burwegs, 
nördlich der Stader 
Straße, östlich der Bau-
ernreihe 

Grünfläche Nachverdichtung  Wohnbaufläche 

BUR m | Sonderbauflä-

che südöstlich von Bur-
weg, südlich der Straße 
Im Vieh 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung als 
Fläche für Sondernutzung, 
Zweckbestimmung Erho-
lung 

Fläche für Sondernut-
zung 

2.1.2 Bedarf an Grund und Boden im Flächennutzungsplan 

2.1.3 Ziele des Umweltschutzes durch Fachplanungen 

Fachplanung Umweltschutzziel 

Regionales Raumord-

nungsprogramm des Land-

kreises (RROP) 

Charakteristische Naturräume sollen geschützt und in ihrer ökologischen Quali-

tät verbessert werden. Flächenansprüche dürfen die ökologische Qualität der 

Gesamtregion nicht gefährden. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-

schaft sollen erhalten werden. 

BLU a | Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sandabbau ca. 200 m südwestlich 

BLU d | Nordöstlich nahegelegenes Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sand; 

Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen 

BLU e | Östlich nahegelegenes Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sandab-

bau 

BOS a | Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials; 

Nördlich nahegelegenes Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sand 

BOS/BUR a | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktio-

nen 

BUR b | Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft im Norden; Südlich ca. 700 m 

entfernt liegendes Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sandabbau 

BUR c | Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft im Norden; Südlich ca. 600 m 

entfernt liegendes Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sandabbau 

BUR f | Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials; An-

grenzendes, ca. 50 m südlich liegendes Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung 

Sandabbau 

BUR g | Ca. 400 m südlich liegendes Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung 

Sandabbau 

BUR h | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials 

BUR i | Ca. 200 m südlich Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sandabbau 

Gemeinde  W M G SO 

Ge-

mein-

bedarf 

Grün / 

Rand-

eingrü-

nung 

LW incl. 

SPE 
Wald Summe 

Burweg 
FNP-Bestand 0 1,4 0 0 0 2,0 20,8 0,3 24,5 

Planung 4,0 4,8 10,6 0,5 0 1,4 0,3 2,9 24,5 

 Bilanz 4,0 3,4 10,6 0,5 0 -0,6 -20,5 2,6 0 
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Fachplanung Umweltschutzziel 

BUR j | Rohstoffgewinnung Sandabbau mit einigem Abstand; Bereich Vorbe-

haltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials 

BUR k | Südlich liegendes Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sandabbau 

BUR m | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials 

Flächennutzungsplan 

(FNP) 

BOS/BUR a | U. a. Wald 

BUR e | Grünfläche 

BUR i | Grünfläche 

BUR k | Grünfläche 

Landschaftsrahmenplan 

(LRP) 

BLU a | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend er-

höhter/mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK3); Schwerpunkträume zur 

Sicherung und Entwicklung von Feldhecken und/oder Wallhecken 

BLU d | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

BLU e | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) im Übergang zu Siedlungsgebiete 

mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegetation (ZK5) 

BOS a | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

BOS/BUR a | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-

vegetation (ZK5) im Übergang zu Entwicklung und Wiederherstellung von Gebie-

ten mit überwiegend erhöhter / mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK3) 

BUR b | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

BUR c | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

BUR e | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

BUR f | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

BUR g | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

BUR h | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

BUR i | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

BUR j | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) im Übergang zu Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten 

mit überwiegend erhöhter/mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK3) 

BUR k | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

BUR m | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

Landschaftsplan (LP) BLU a | geringes Konfliktpotential, Feldhecke erhalten, Maßnahme Grünland-

entwicklung 

BLU d | geringes Konfliktpotential, Baumreihe erhalten, Maßnahme Grünland-

entwicklung, lokaler Hecken-Biotopverbund 

BLU e | kein Konfliktpotential, geschützter Landschaftsbestandteil, keine kon-

kreten Maßnahmen 

BOS a | geringes Konfliktpotential, Maßnahme Grünlandentwicklung, Maßnah-

men zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 
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Fachplanung Umweltschutzziel 

BOS/BUR a | mittleres Konfliktpotential, Moorböden sollten nicht versiegelt und 

nicht ausgetauscht werden, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnahme Grün-

landentwicklung 

BUR b | geringes Konfliktpotential, Maßnahme Grünlandentwicklung 

BUR c | geringes Konfliktpotential, Maßnahme Grünlandentwicklung 

BUR e | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnah-

men zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen, Maßnahme 

Grünlandentwicklung 

BUR f | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnah-

men zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen, Maßnahme 

Grünlandentwicklung 

BUR g | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnahme 

Grünlandentwicklung 

BUR h | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten / beseitigt werden, 

Maßnahme Grünlandentwicklung 

BUR i | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten / beseitigt werden, 

Maßnahmen zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen, Maß-

nahme Grünlandentwicklung 

BUR j | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnah-

men zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen, Maßnahme 

Grünlandentwicklung 

BUR k | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnah-

men zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen, Maßnahme 

Grünlandentwicklung 

BUR m | geringes Konfliktpotential, alte heimische Bäume und Gehölze sollten 

erhalten werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

 

 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

2.2.1 Beschreibung des Umweltzustandes und Auswirkungen der Planung 

Die Fläche BLU e wird als Baufläche aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen und 

künftig als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Fläche BUR g stellt eine Anpassung 

an die bestehende Nutzung dar und wird künftig als Wohnbaufläche dargestellt. Die Fläche 

BUR m stellt ebenfalls eine Anpassung an die bestehende Nutzung dar und wird künftig als 

Sonderbaufläche dargestellt. Die Eingriffe sind hier bereits erfolgt. Umweltauswirkungen der 

Planung werden auf den genannten Flächen ausgeschlossen. Diese Flächen werden im Um-

weltbericht nicht weiter betrachtet.  

2.2.1.1 Fläche und Boden 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Bodentypen, Bodenarten, Geotope: Bodenkarte LRP und BK50; NIBIS Kartenser-

ver; Altlasten und Altablagerungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, 

soweit bekannt; NIBIS Kartenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) 

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Flächen liegen auf der Oldendorfer Geest. Die Böden weisen überwiegend als 

Ackerböden oder Siedlungsgebiete eine geringe Empfindlichkeit auf. Auf den Flä-

chen gibt es keine Hinweise auf Altlasten bzw. Altablagerungen.  Die Böden der 

Flächen sind aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen und teilweise baulichen 

Nutzung und bestehender Siedlungsbereiche vorbelastet, ausgenommen BUR e, i, 

k. 
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BLU a | Ackerbaugebiete; Podsolböden und deren Subtypen / geringe Empfindlich-

keit / keine Vorbelastungen 

BLU d | Ackerbaugebiete; Braunerdeböden / geringe Empfindlichkeit / keine Vorbe-

lastungen 

BOS a | Grünlandgebiete; Braunerdeböden und deren Subtypen / geringe Empfind-

lichkeit / keine Vorbelastungen 

BOS/BUR a | Grünlandgebiete; Gleyböden und deren Subtypen, Pseudogleyböden 

und deren Subtypen, Niedermoorböden; Moorböden sollten nicht versiegelt oder 

ausgetauscht werden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

BUR b | Siedlungsgebiete; Braunerdeböden und deren Subtypen / geringe Empfind-

lichkeit / keine Vorbelastungen 

BUR c | Siedlungsgebiete; Braunerdeböden und deren Subtypen / geringe Empfind-

lichkeit / keine Vorbelastungen 

BUR e | Siedlungsgebiete; Podsolböden und deren Subtypen / mittlere Empfindlich-

keit / keine Vorbelastungen 

BUR f | Grünlandgebiete; Podsolböden und deren Subtypen, Braunerdeböden und 

deren Subtypen / geringe Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

BUR h | Grünlandgebiete; Podsolböden und deren Subtypen, Braunerdeböden und 

deren Subtypen / geringe Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

BUR i | Siedlungsgebiete; Braunerdeböden und deren Subtypen / geringe Empfind-

lichkeit / keine Vorbelastungen 

BUR j | Siedlungsgebiete, Grünlandgebiete; Podsolböden und deren Subtypen, Nie-

dermoorböden / geringe Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

BUR k | Siedlungsgebiete; Braunerdeböden und deren Subtypen / geringe Empfind-

lichkeit / keine Vorbelastungen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Verlust des natürlich gewachsenen Bodens und der Bodenfunktionen durch die zu-

sätzlich ermöglichte Überbauung und Versiegelung. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Möglichst Erhalt der vorhandenen schützenswerten Grünstrukturen und -biotope. 

 Minimierung des Flächenverbrauches und der Versiegelung durch möglichst 

niedrige Grundfläche und weitest gehenden Verzicht auf Vollversiegelung für be-

fahrbare Flächen. 

 Minimierung von Erdmassenbewegungen, ein Gleichgewicht von Bodenabtrag 

und Bodenauftrag soll angestrebt werden. 

 Maßnahmen zum Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB: Förde-

rung des Bodenlebens durch fachgerechte Lagerung des Oberbodens auf Mie-

ten. Trennung des Bodenaushubes bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, 

damit eine spätere Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaues er-

reicht werden kann. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist ein externer Ausgleich für die neu ermöglichte Versiegelung zu schaffen, die 

nicht innerhalb der Flächen ausgeglichen werden kann. Ggf. erhöhter Ausgleichs-

bedarf für Bodenversiegelung von Moorböden. 

2.2.1.2 Pflanzen und Biotope 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Pflanzenwelt, PNV: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotop-

kartierung LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) 

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen / 

PNV 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung oder der bestehenden Bebauung im Siedlungszusam-

menhang auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt, ausgenommen BUR e, i, 

k. 

BLU a | Artenarmes Intensivgrünland (GI), Siedlung (OD), Feldhecke (HF) / Biotop 

besonderer Bedeutung am Rand; Feldhecke sollte erhalten werden / PNV: 
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Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes 

BLU d | Sandacker (AS), Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL), Siedlung (OD), 

Baumreihe (HBA) / lokaler Hecken-Biotopverbund; Baumreihe sollte erhalten werden 

/ PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes 

BOS a | Sandacker (AS) / lokaler Hecken-Biotopverbund / PNV: Drahtschmielen-

Buchenwald des Tieflandes 

BOS/BUR a | Grünland- Einsaat (GA), Artenarmes Intensivgrünland (GI), Sandacker 

(AS), Mooracker (AM), Artenarme Neophytenflur (UN), Sonstiger Gehölzbestand 

(HP), Sonstiger Nadelforst (WZ), Siedlung (OD), Graben (FG), Verkehrsfläche (OV), 

Baumreihe (HBA) / Biotope besonderer und allgemeiner Bedeutung, lokaler Hecken-

Biotopverbund, Gehölze sollten erhalten werden / PNV: Feuchter Birken- Eichenwald 

des Tieflandes; PNV 36 – Stieleichen- Auwaldkomplex; Außerhalb des Überflutungs-

bereiches der Fließgewässer feuchter Drahtschmielen- bzw. Hainsimsen- und Flat-

tergras-Buchenwald im Übergang zum Birken- Eichenwald 

BUR b | Sandacker (AS), Siedlung (OD) / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des 

Tieflandes im Übergang zum Flattergras-Buchenwald 

BUR c | Artenarmes Intensivgrünland (GI) / Feldhecken sollten erhalten werden; Teil 

des Feuchtbiotopverbunds Oste / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes 

im Übergang zum Flattergras-Buchenwald 

BUR e | Sonstiger Laubforst (WX), Artenarmes Intensivgrünland (GI) / Biotope allge-

meiner Bedeutung, Gehölze sollten erhalten werden / PNV: Drahtschmielen-Buchen-

wald des Tieflandes 

BUR f | Verkehrsfläche (OV), Sandacker (AS), Baumreihe (HBA) / lokaler Hecken-

Biotopverbund, Gehölze sollten erhalten werden / PNV: Flattergras-Buchenwald des 

Tieflandes 

BUR h | Sandacker (AS), Baumbestand (HB), naturnahes nährstoffreiches Stillge-

wässer (SE), Halbruderale Gras- und Staudenflur (UH), Entlang der Stader Straße 

verlaufende Baumreihe (HBA) / Biotop besonderer Bedeutung am Rand, lokaler He-

cken-Biotopverbund, Gehölze und Stillgewässer sollten erhalten werden / PNV: Flat-

tergras-Buchenwald des Tieflandes 

BUR i | Siedlungsbereich / lokaler Hecken-Biotopverbund / PNV: Flattergras-Bu-

chenwald des Tieflandes 

BUR j | Dorfgebiet (OD), Artenarmes Intensivgrünland (GI) / lokaler Hecken-Bio-

topverbund, Gehölze sollten erhalten werden / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald 

des Tieflandes im Übergang zum Flattergras-Buchenwald 

BUR k | Siedlungsbereich / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes im 

Übergang zum Flattergras-Buchenwald 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen, wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten, neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten wer-

den.  

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Pflanzenwelt können voraussichtlich über-

wiegend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden  

oder müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen wer-

den. Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 
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2.2.1.3 Tiere 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Tierwelt: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotopkartierung 

LP (aktueller Stand), Artenschutz Fachbeitrag 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt, ausge-

nommen BUR e, i, k. 

Potential Arten (Vögel): 

BLU a | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

BLU d | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

BOS a | ungefährdete Bodenbrüter 

BOS/BUR a | gefährdete und ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter, erhöhtes Po-

tential / Sichtungen von Fasan, Singdrossel und Star / Vorkommen Feldlerche und 

Kiebitz grundsätzlich möglich, aber unwahrscheinlich; keine Sichtungen 

BUR b | k.A. 

BUR c | Lage im Siedlungsbereich, geringes Potential 

BUR e | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

BUR f | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

BUR h | k.A. 

BUR i | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

BUR j | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

BUR k | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für Tiere 

verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimischen Ge-

hölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in Wohnge-

bieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaffen. Vor-

handene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beachtung erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Artenschut-

zes (§ 44 BNatSchG). 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt können voraussichtlich überwiegend 

innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden oder müssen 

ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen werden. Es ist kein 

zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

2.2.1.4 Wasser 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Grundwasser: hydrogeologische Karte LRP, NIBIS Kartenserver; Oberflächenwas-

ser: Nutzungs- und Biotopkartierung LP (aktueller Stand); Altlasten und Altablage-

rungen: und Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, soweit bekannt; NIBIS 

Kartenserver  

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Lage der Grundwasseroberfläche zwischen 1 m bis 15 m zu NN, im Geestbereich 

rund 15 m zu NN. Lage der Grundwasseroberfläche im nördlichen Bereich der Samt-

gemeinde im Bereich der Moore 0 m bis 1 m; hier geringe Grundwasserneubildungs-

rate (50-100mm/a). Bereiche der grundwassernahen Geest besonders bedeutsam 

für die Grundwasserneubildung. Klimatische Wasserbilanz: mittlerer Wasserüber-

schuss (200-300mm/Jahr) und mittleres bis hohes Defizit im Sommerhalbjahr (50-

75mm). 
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Oste mit ihren Nebenbächen und Osteschleifen sind besonders schützenswertes 

Hauptgewässer 1. Priorität und Natura 2000 Gebiet (FFH-Gebiet). Es sind Gewäs-

ser II. Ordnung, Schutzgebiete und Überschwemmungsgebiete vorhanden.  

Insgesamt geringe bis mittlere Empfindlichkeit. 

Daten über die Belastung des Grundwassers im Samtgemeindegebiet liegen nicht 

vor. Vorbelastungen für das Grundwasser bestehen durch die Nährstoffeinträge der 

Landwirtschaft aus den landwirtschaftlichen Flächen. Die Grundwasserneubildungs-

rate kann durch Siedlungsbereiche, Betriebsgebäude oder Anlagen eingeschränkt 

sein. 

BOS/BUR a | Vorranggebiet Trinkwassergewinnung 

BUR h | Gehölze und Stillgewässer sollten erhalten werden 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinflussung des Boden-Wasserhaushalts durch die zusätzlich ermöglichte Be-

bauung und Versiegelung: Verlust der Regenwasserversickerung, dadurch weitere 

Verminderung der Grundwasserneubildung. Erhöhung des Oberflächenabflusses 

durch Versiegelung. Erhöhtes Risiko von Schadstoffeinträgen durch verunreinigte 

Sickerwässer. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge und wasser-

gebundener Decken. 

 Versickerung des Oberflächenwassers unverschmutzt auf Grundstücken. 

 Verbesserung der natürlichen Wasserreinigung durch Begrünung von Flächen 

und Gebäuden. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

2.2.1.5 Klima und Luft 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Makroklima, Mikroklima, Frisch- / Kaltluftentstehung, Klima beeinflussende Fakto-

ren: LRP, NIBIS-Kartenserver, LP (aktueller Stand); Emissionsquellen: FNP, 

RROP, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Klimabezirk „Niedersächsisches Flachland“, durch die Nähe zur Nordsee und Elbe 

sowie durch die Oste deutlich maritim geprägt. Geringe Jahresamplitude (Juli < 

17°C; Januar > 0°C) und insgesamt verhältnismäßig geringe Frostgefährdung. 

Jahresniederschläge mittel: 650-700mm; relative Luftfeuchte mittel (Jahresdurch-

schnitt 81%); Jahrestemperaturschwankungen mittel (16,4°C); Vegetationszeit mit-

tel bis lang (durchschnittlich 220 Tage/Jahr). 

Insgesamt geringe Empfindlichkeit. Intakte Moore, insbesondere Hochmoore von 

überregionaler Bedeutung für das Klima; hier hohe Empfindlichkeit. 

Geringe Vorbelastungen im Zusammenhang mit der landwirtschaftlichen Nutzung 

(insb. Ammoniak-Emissionen und Feinstaub) und bestehenden Siedlungsbereichen 

sowie Verkehr (insb. Feinstaub). 

BOS/BUR a | Niedermoorböden; Moorböden sollten nicht versiegelt oder ausge-

tauscht werden / hohe Empfindlichkeit 

BUR j | Niedermoorböden / hohe Empfindlichkeit 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Die Planung beeinflusst das Mikroklima negativ durch die ermöglichte Versiegelung 

und Bebauung, aber im positiven Sinne auch durch die Anpflanzungen von Bäumen 

und Sträuchern. Die Beeinflussungen werden daher insgesamt als unerheblich be-

wertet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen und Erhalt vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 
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und Verringerung von 

Eingriffen 

 Verkehrlich günstige, kurze Anbindung der Flächen an bestehende Siedlungsbe-

reiche. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

2.2.1.6 Mensch und Gesundheit 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Immissionsschutz, Landwirtschaft, Erholung, Verkehr, Infrastruktur, sonstige Flä-

chennutzungen und Raumfunktionen: RROP, FNP, eigene Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Lärmimmissionen sind durch emittierende Nutzungen im relevanten Umfeld einiger 

Flächen zu erwarten. Überwiegend aber Veränderungen mit geringen oder keinen 

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit. Vorbelastungen durch 

Siedlungsbereiche in der Nachbarschaft von Flächen oder auf den Flächen selbst 

bzw. durch bestehende zumeist landwirtschaftliche Gebäude, Anlagen und Be-

triebe. Insgesamt geringe bis mittlere Empfindlichkeit. 

BLU a | Evtl. Geruchsbelastung durch nahegelegenen landwirtschaftlichen Betrieb 

(mit Tierhaltung) 

BLU d | Angrenzendes Gebiet für Sandabbau; evtl. Geruchsbelastung durch Land-

wirtschaftlichen Betrieb (mit Tierhaltung) 

BOS a | Angrenzendes Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sand 

BOS/BUR a | Künftig Lärmemissionen durch gewerbliche und sonstige Nutzungen 

BUR b | Lärmbelastung durch Sportplatz und Hauptverkehrsstraße, landwirtschaftli-

cher Betrieb 

BUR c | Lärmbelastung durch Sportplatz und Hauptverkehrsstraße, landwirtschaftli-

cher Betrieb, direkt angrenzendes Silagelager 

BUR e | Lärmbelastung durch Eisenbahnstrecke und geplante Autobahn, benach-

barte landwirtschaftliche Nutzung 

BUR f | Lärmbelastung durch Hauptverkehrsstraße und geplante Autobahn; Vorbe-

haltsgebiet Sandabbau angrenzend, potentielle Immissionen durch Lage im Bereich 

des geplanten Trassenkorridors für Höchstspannungsleitungen (Mindestabstände 

sind in nachfolgenden Verfahren zu berücksichtigen)   

BUR h | Künftig Lärmemissionen durch gewerbliche und sonstige Nutzungen, poten-

tielle Immissionen durch Lage im Bereich des geplanten Trassenkorridors für Höchst-

spannungsleitungen (Mindestabstände sind in nachfolgenden Verfahren zu berück-

sichtigen)   

BUR i | Lärmbelastung durch Hauptverkehrsstraße 

BUR j | Hauptverkehrsstraße, angrenzendes Vorbehaltsgebiet Sandabbau 

BUR k | Lärmbelastung durch Hauptverkehrsstraße 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die Planung werden keine erheblichen Auswirkungen auf den Menschen und 

seine Gesundheit erwartet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Schutzansprüche der vorbereiteten Nutzungen sowie der umliegenden Nutzun-

gen sind zu berücksichtigen (Immissionsschutz) hinsichtlich Lärmemissionen und 

-immissionen durch Verkehr und Gewerbe (TA Lärm) sowie hinsichtlich Ge-

ruchsemissionen und -immissionen durch Gewerbe und Landwirtschaft (TA Luft 

/ GIRL). 

 Schutzmaßnahmen für künftige Wohnbebauung (aktiver oder passiver Schall-

schutz). 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 
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2.2.1.7 Orts- und Landschaftsbild 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Landschaftsbild: LRP  

Ortsbild: eigene Bestandsaufnahme, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

BLU a | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung, Beeinträchtigungszonen von Wind-

kraftanlagen und Türmen / geringe Empfindlichkeit 

BLU d | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung / geringe Empfindlichkeit 

BOS a | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Wind-

kraftanlagen und Türmen / mittlere Empfindlichkeit / Ortsbild allgemeiner Bedeutung 

/ Maßnahmen zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 

BOS/BUR a | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung, Beeinträchtigungszonen von 

Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen sowie von Windkraftanlagen und Türmen; 

naturnah wirkende Biotope / mittlere Empfindlichkeit / Ortsbild besonderer Bedeu-

tung / Maßnahmen zur Erhaltung und Ergänzung alter Hofgehölze sowie dorftypische 

Strukturen 

BUR b | Landschaftsbild ohne Bewertung (Siedlungsgebiet), Beeinträchtigungszo-

nen von Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen / geringe Empfindlichkeit 

BUR c | Landschaftsbild ohne Bewertung (Siedlungsgebiet), Beeinträchtigungszo-

nen von Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen / geringe Empfindlichkeit 

BUR e | Landschaftsbild ohne Bewertung (Siedlungsgebiete); Beeinträchtigungszo-

nen von Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen / geringe Empfindlichkeit / Orts-

bild allgemeiner Bedeutung / Maßnahmen zur Erhaltung und Ergänzung von ortsty-

pischen Gehölzen 

BUR f | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen sowie Windkraftanlagen und Türmen / mittlere 

Empfindlichkeit / Ortsbild allgemeiner Bedeutung / Maßnahmen zur Erhaltung und 

Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 

BUR h | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen sowie Windkraftanlagen und Türmen / mittlere 

Empfindlichkeit 

BUR i | Landschaftsbild ohne Bewertung (Siedlungsbereich); Beeinträchtigungszo-

nen von Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen sowie Windkraftanlagen und Tür-

men / geringe Empfindlichkeit / Ortsbild allgemeiner Bedeutung / Maßnahmen zur 

Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 

BUR j | Landschaftsbild ohne Bewertung (Siedlungsbereich) im Übergang zu LBE 

mittlerer Bedeutung, Beeinträchtigungszonen von Straßen, Bahnstrecken und Lan-

debahnen sowie Windkraftanlagen und Türmen; naturnah wirkende Biotope / geringe 

bis mittlere Empfindlichkeit / Ortsbild besonderer Bedeutung / Maßnahmen zur Er-

haltung und Ergänzung alter Hofgehölze sowie dorftypische Strukturen 

BUR k | Landschaftsbild ohne Bewertung (Siedlungsbereich), Beeinträchtigungszo-

nen von Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen / geringe Empfindlichkeit / Orts-

bild besonderer Bedeutung / Maßnahmen zur Erhaltung und Ergänzung alter Hofge-

hölze sowie dorftypische Strukturen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erweiterung der Ortsränder in die 

freie Landschaft. Beeinträchtigung des Ortsbildes durch nicht angepasste Bebau-

ung möglich. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Erweiterung der Ortsränder auf das erforderliche Maß durch 

überwiegend nur Arrondierung und maßvolle Ergänzung der Siedlungsflächen. 

 Beschränkung der Bebauungsdichte, Bauhöhe, Farbgestaltung in Anlehnung an 

den umgebenden Bestand. 

 Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Eingrünung der Bebauung. 
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Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann überwiegend durch Randeingrünungen der 

Flächen zur offenen Landschaft hin ausgeglichen werden. Es ist ein zusätzlicher 

Ausgleich für die nicht mit einer Randeingrünung versehenen Flächen erforderlich. 

2.2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler: Beteiligung 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Innerhalb der Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler nach § 3 Niedersäch-

sisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vorhanden, die in ihrer Gestalt oder Wir-

kung durch die Planung beeinträchtigt würden. Der Umgebungsschutz von Bau-

denkmälern in der näheren Umgebung wird erkennbar nicht beeinträchtigt. 

Für einige Flächen werden Bodendenkmäler gemäß § 3 Abs. 4 des Niedersächsi-

schen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vermutet bzw. sind Bodendenkmäler vor-

handen. 

Vorbelastungen bestehen ggf. durch ausgeübte landwirtschaftliche Nutzungen oder 

bereits vorhandene Gebäude. 

BUR f | In dem Areal ist das Bodendenkmal Burweg, Fundstellennummer 6, vorhan-

den 

BUR h | In dem Areal ist das Bodendenkmal Burweg, Fundstellennummer 6, vor-

handen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Erhebliche Auswirkungen auf Baudenkmäler sind nicht zu erwarten. 

Bei flächigen Erdeingriffen ist mit Beeinträchtigungen von Denkmalsubstanz zu 

rechnen. Die Kompensation von Beeinträchtigungen der Denkmalsubstanz kann nur 

durch eine fachgerechte Dokumentation der archäologischen Befunde erfolgen, da-

her muss mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung auf Kosten des 

Verursachers gerechnet werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

Für Baudenkmäler gelten die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen nach  

§ 8 NDSchG im Einzelfall. 

Für Bodendenkmäler ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass ur- und frühge-

schichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, 

unverzüglich dem Landkreis Stade, Untere Denkmalschutzbehörde, mitzuteilen 

sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen füh-

ren, sind zu unterlassen. Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf 

einem Bodendenkmal einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, die 

bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmigung 

zu erteilen ist. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

2.2.2 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Mit den Planungen sind die oben aufgeführten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die 

Neubebauung und die Versiegelung des Bodens kommt es auf den Änderungsflächen zur 

Störung der physikalischen Oberflächenstruktur und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. 

Die Planungen führen zum Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen innerhalb der 

Bauflächen. Andere Tiere und Pflanzen halten dafür wieder Einzug in das Gebiet, insbeson-

dere auch in den Eingrünungsbereichen. Das Orts- und Landschaftsbild wird durch Neube-

bauungen verändert. Vorhandene Bodendenkmäler werden ggf. überplant. Die immissions-

schutzrechtlichen Schutzansprüche der künftigen Bewohner und der Anwohner der Flächen 

sind im Rahmen der Bebauungsplanung besonders zu beachten. 
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Darüber hinaus gibt es die folgenden flächenspezifischen Auswirkungen: 

 Raumordnung: 

Die Flächen BLU d, BOS/BUR a, BOS a, BUR f, BUR h, BUR j und BUR l befinden 
sich nach raumordnerischer Vorgabe mindestens teilweise innerhalb von Vorbehalts-
gebieten für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen oder aufgrund hohen Er-
tragspotentials. Die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und die agrar-
strukturellen Funktionen der Gebiete werden durch die Planung nicht grundsätzlich be-
einträchtigt. 

Die Flächen BLU d, BLU e, BOS a, BUR j und BUR k grenzen an Vorbehaltsgebiete 
Rohstoffgewinnung Sand an. Hier sind im Rahmen der Bebauungsplanung ggf. aus 
immissionsschutzrechtlichen Gründen Abstandsflächen einzuhalten. Die Vorbehalts-
gebiete werden durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Die Flächen BUR b und BUR c befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe mindes-
tens teilweise innerhalb von Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft. Die Vorbehalts-
gebiete werden durch die Planung in ihrer Funktion nicht grundsätzlich beeinträchtigt. 

Die Fläche BOS/BUR a befindet sich innerhalb eines Vorranggebietes Trinkwasserge-
winnung. Die lokalen Schutzanforderungen sind im Rahmen der Bebauungsplanung 
zu beachten. 

 Fläche und Boden: 

Auf den Flächen BOS/BUR a und BUR j sind schutzwürdige Moorböden vorhanden. 

Hier ist bei zusätzlicher Bodenversiegelung ggf. mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf 

zu rechnen. Moorböden sollten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden. 

Auf der Fläche BUR e sind empfindliche Böden vorhanden. Die Böden sollten mög-
lichst wenig versiegelt und nicht ausgetauscht werden. Es ist mit einem erhöhten Aus-
gleichsbedarf zu rechnen. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Wall- und Feldhecken, Baumreihen 
sowie Feldgehölze durch die heranrückende Bebauung beeinträchtigt werden. Schutz-
vorkehrungen, wie ausreichende Abstände und Ausschluss von Versiegelung im Kro-
nentraufbereich grenzen die Beeinträchtigungen ein. 

 Tiere: 

Die Fläche BOS/BUR a weist ein erhöhtes Potential für Arten (Vögel) auf. Hier sind im 
Rahmen der Bebauungsplanung ggf. besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 Mensch und Gesundheit: 

Die Flächen BUR f und h überlagern sich mit dem geplanten Trassenkorridor für 
Höchstspannungsfreileitungen. In nachfolgenden Planungen sind erforderliche Min-
destabstände aufgrund potentieller Immissionen einzuhalten.  

 Orts- und Landschaftsbild: 

Die Flächen BOS a, BOS/BUR a, BUR f und BUR h haben für das Landschaftsbild 
eine mittlere Bedeutung. Hier soll auf eine Einbettung der Bauflächen in die Landschaft 
durch Schaffung von Randeingrünungen geachtet werden. 



Aufstellung des Flächennutzungsplanes      Begründung Teil B 

20 

 

 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen BUR f und BUR h sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. 
die Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbezie-
hung und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 

 

2.2.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Es sind noch weitere für die wohnbauliche Entwicklung in Burweg in Frage kommende Alter-

nativflächen, die Flächen BLU c, BOS b und BUR a untersucht worden. 

Aufgrund der Lage abseits bestehender Wohngebiete im ländlichen Raum scheint die Fläche 

BLU c Zersiedelungstendenzen zu verstärken und dem Ziel einer nachhaltigen städtebauli-

chen Entwicklung entgegen zu stehen. Auch aus naturschutzfachlichen Aspekten wurde sie 

zu Gunsten der Fläche BLU d, welche besser an bestehende Siedlungsstrukturen anbindet, 

nicht weiterverfolgt. Die Fläche BLU d wurde entsprechend des Bedarfes auf die straßenbe-

gleitenden, bereits erschlossenen Flächen verringert. Aufgrund der städtebaulich besser inte-

grierten Lage als Fläche BLU c kommt diese, sobald sich die Rahmenbedingungen geändert 

haben, für eine Entwicklung vornehmlich in Frage und wäre zu einem anderen Zeitpunkt erneut 

zu prüfen. Hierbei sollte insbesondere das vorhandene Sandabbaugebiet Berücksichtigung 

finden. Von einer Darstellung im FNP wird jedoch zum jetzigen Zeitpunkt abgesehen. Auch die 

Fläche BOS b wurde zu Gunsten der weiterverfolgten Fläche BOS a aufgrund der Lage auf 

schutzwürdigem Moorboden verworfen. Ebenfalls wurde im Rahmen der Entwurfsbeteiligung 

zudem die Darstellung der Fläche BUR a aufgrund naturschutzfachlicher Konfliktpotentiale zu 

Gunsten der Flächen BUR b und BUR c verworfen.  
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3 Gemeinde Düdenbüttel 

 Grundlagen des Umweltberichtes 

3.1.1 Inhalt und Ziele der Planung 

Die Neudarstellungen des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpfor-

ten umfassen die folgenden Flächen auf dem Gemeindegebiet von Düdenbüttel: 

Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

DÜD b | Wohnbauflächen 

+ Randeingrünung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung der langfristigen 
Wohnentwicklung 

Wohnbaufläche + Rand-
eingrünung / Grünfläche 

DÜD c | Baufläche für 

Mischnutzung + Gewerbe 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung der langfristigen 
gewerblichen Nutzung, 
Darstellung bestehender 
Bebauung 

Fläche für Mischnutzung 
+ Gewerbliche Baufläche 

DÜD e | Gemischte Bau-

fläche 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung bestehender 
Bebauung 

Fläche für Mischnutzung 

DÜD f | Gemischte Bau-

fläche 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung langfristiger 
Bauflächen für Mischnut-
zung im Innenbereich 

Fläche für Mischnutzung 

DÜD g | Gemischte Bau-

fläche 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung langfristiger 
Bauflächen für Mischnut-
zung im Innenbereich 

Fläche für Mischnutzung 

DÜD h | Fläche für die 

Landwirtschaft 
Grünfläche Darstellung bestehender 

Nutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

DÜD i | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung Ausgleichsflä-
che  

SPE-Fläche 

3.1.2 Bedarf an Grund und Boden im Flächennutzungsplan 

3.1.3 Ziele des Umweltschutzes durch Fachplanungen 

Fachplanung Umweltschutzziel 

Regionales Raumordnungs-

programm des Landkreises 

(RROP) 

Charakteristische Naturräume sollen geschützt und in ihrer ökologischen Quali-

tät verbessert werden. Flächenansprüche dürfen die ökologische Qualität der 

Gesamtregion nicht gefährden. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-

schaft sollen erhalten werden. 

DÜD b | Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials, 

Südlich angrenzendes Vorranggebiet Abfallwirtschaft Behandlung 

DÜD g | Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials 

Flächennutzungsplan (FNP) - 

Landschaftsrahmenplan 

(LRP) 

DÜD b | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

DÜD c | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

Gemeinde  W M G SO 

Ge-

mein-

bedarf 

Grün / 

Rand-

eingrü-

nung 

LW incl. 

SPE 
Wald Summe 

Düden-

büttel 

FNP-Bestand 0 0 0 1,8 0 0 8,1 0 9,9 

Planung 2,8 2,8 1,0 0 0 0,8 2,5 0 9,9 

 Bilanz 2,8 2,8 1,0 -1,8 0 0,8 -5,6 0 0 
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Fachplanung Umweltschutzziel 

DÜD e | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

DÜD f | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

DÜD g | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

Landschaftsplan (LP) DÜD b | mittleres Konfliktpotential, Böden sollten nicht versiegelt und nicht aus-

getauscht werden, Baumbestand sollte erhalten werden, Maßnahme Grünland-

entwicklung 

DÜD c | geringes bis mittleres Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten werden, 

Maßnahme Grünlandentwicklung 

DÜD e | geringes Konfliktpotential, standortgerechte Gehölze sollten geschaffen 

werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

DÜD f | geringes Konfliktpotential, Maßnahme Grünlandentwicklung 

DÜD g | geringes Konfliktpotential, Maßnahme Grünlandentwicklung 

DÜD h | kein Konfliktpotential, besonders wertvoller Lößboden, keine konkreten 

Maßnahmen 

DÜD i | kein Konfliktpotential, keine konkreten Maßnahmen 

 

 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

3.2.1 Beschreibung des Umweltzustandes und Auswirkungen der Planung 

Die Fläche DÜD h wird als Grünfläche aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen und 

künftig als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Fläche DÜD i wird als bereits bauleit-

planerisch gesicherte SPE-Fläche dargestellt. Umweltauswirkungen der Planung werden auf 

den genannten Flächen ausgeschlossen. Diese Flächen werden im Umweltbericht nicht weiter 

betrachtet.  

3.2.1.1 Fläche und Boden 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Bodentypen, Bodenarten, Geotope: Bodenkarte LRP und BK50; NIBIS Kartenser-

ver; Altlasten und Altablagerungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, 

soweit bekannt; NIBIS Kartenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Flächen liegen auf der Oldendorfer Geest. Die Böden weisen überwiegend als 

Ackerböden oder Siedlungsgebiete eine geringe Empfindlichkeit auf. Auf den Flä-

chen gibt es keine Hinweise auf Altlasten bzw. Altablagerungen. Der Boden der Flä-

chen ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen und teilweise baulichen Nut-

zung und bestehender Siedlungsbereiche vorbelastet, ausgenommen DÜD h, i. 

DÜD b | Ackerbaugebiete, Pseudogleyböden und deren Subtypen, Plaggeneschbö-

den / Böden besonderer Bedeutung; Plaggenesche zählen im Sinne des § 2 

BBodSchG zu den schutzwürdigen Böden Niedersachsens / mittlere Empfindlichkeit 

/ keine Vorbelastungen 

DÜD c | Ackerbaugebiete, Pseudogleyböden und deren Subtypen / geringe Emp-

findlichkeit / keine Vorbelastungen 

DÜD e | Siedlungsgebiete, Pseudogleyböden und deren Subtypen / geringe Emp-

findlichkeit / keine Vorbelastungen 

DÜD f | Siedlungsgebiete, Braunerdeböden und deren Subtypen / geringe Empfind-

lichkeit / keine Vorbelastungen 

DÜD g | Ackerbaugebiete, Braunerdeböden und deren Subtypen / geringe Empfind-

lichkeit / keine Vorbelastungen 
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Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Verlust des natürlich gewachsenen Bodens und der Bodenfunktionen durch die zu-

sätzlich ermöglichte Überbauung und Versiegelung. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Möglichst Erhalt der vorhandenen schützenswerten Grünstrukturen und -biotope. 

 Minimierung des Flächenverbrauches und der Versiegelung durch möglichst 

niedrige Grundfläche und weitest gehenden Verzicht auf Vollversiegelung für be-

fahrbare Flächen. 

 Minimierung von Erdmassenbewegungen, ein Gleichgewicht von Bodenabtrag 

und Bodenauftrag soll angestrebt werden. 

 Maßnahmen zum Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB: Förde-

rung des Bodenlebens durch fachgerechte Lagerung des Oberbodens auf Mie-

ten. Trennung des Bodenaushubes bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, 

damit eine spätere Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaues er-

reicht werden kann. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist ein externer Ausgleich für die neu ermöglichte Versiegelung zu schaffen, die 

nicht innerhalb der Flächen ausgeglichen werden kann. Ggf. erhöhter Ausgleichs-

bedarf für Bodenversiegelung von Kulturböden. 

3.2.1.2 Pflanzen und Biotope 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Pflanzenwelt, PNV: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotop-

kartierung LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) 

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen / 

PNV 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung oder der bestehenden Bebauung im Siedlungszusam-

menhang auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt, ausgenommen DÜD h, i. 

DÜD b | Sandacker (AS), nördlich straßenbegleitende Baumreihe (HBA) / lokaler 

Hecken-Biotopverbund; Baumreihe sollte erhalten werden / PNV: Flattergras-Bu-

chenwald des Tieflandes 

DÜD c | Siedlungsbereich/ Gehölz des Siedlungsbereichs (HS), Artenarmes Inten-

sivgrünland (GI), Sonstiger Gehölzbestand (HP), naturnahes Feldgehölz (HN), Ver-

kehrsfläche (OV) / Gehölze sollten erhalten werden / PNV: Feuchter Drahtschmie-

len- und Flattergras Buchenwald des Tieflandes im Übergang zum Eichen- Birken-

wald 

DÜD e | Siedlungsbereich (OD) / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes 

im Übergang zum Flattergras-Buchenwald 

DÜD f | Siedlungsbereich, Baumreihe (HBA) / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald 

des Tieflandes im Übergang zum Flattergras-Buchenwald des Tieflandes 

DÜD g | Sandacker (AS), artenarmes Intensivgrünland (GI), Baumreihe (HBA) / 

Baumreihe sollte erhalten werden / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflan-

des im Übergang zum Flattergras-Buchenwald des Tieflandes 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden.  

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 
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Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Pflanzenwelt können voraussichtlich über-

wiegend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden  

oder müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen wer-

den. Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

3.2.1.3 Tiere 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Tierwelt: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotopkartierung 

LP (aktueller Stand), Artenschutz Fachbeitrag 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt, ausge-

nommen DÜD h, i. 

Potential Arten (Vögel): 

DÜD b | Vorkommen Feldlerche nicht grundsätzlich ausgeschlossen, aber unwahr-

scheinlich; keine Sichtungen / Gehölzreihe mit Potential für baumbrütende Arten / 

ungefährdete Bodenbrüter 

DÜD c | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

DÜD e | Lage im Siedlungsbereich, Gehölzbrüter 

DÜD f | Lage im Siedlungsbereich, Gehölzbrüter 

DÜD g | ungefährdete Bodenbrüter 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Tiere verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beachtung erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Artenschut-

zes (§ 44 BNatSchG). 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt können voraussichtlich überwie-

gend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden oder 

müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen werden. 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

3.2.1.4 Wasser 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Grundwasser: hydrogeologische Karte LRP, NIBIS Kartenserver; Oberflächenwas-

ser: Nutzungs- und Biotopkartierung LP (aktueller Stand); Altlasten und Altablage-

rungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, soweit bekannt; NIBIS Kar-

tenserver  

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Wasser (Kapitel 2.2.1.4) 

DÜD b | Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung 

DÜD c | Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung 

DÜD e | Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung 

DÜD f | Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung 

DÜD g | Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung 
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Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinflussung des Boden-Wasserhaushalts durch die zusätzlich ermöglichte Be-

bauung und Versiegelung: Verlust der Regenwasserversickerung, dadurch weitere 

Verminderung der Grundwasserneubildung. Erhöhung des Oberflächenabflusses 

durch Versiegelung. Erhöhtes Risiko von Schadstoffeinträgen durch verunreinigte 

Sickerwässer. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge und wasser-

gebundener Decken. 

 Versickerung des Oberflächenwassers unverschmutzt auf Grundstücken. 

 Verbesserung der natürlichen Wasserreinigung durch Begrünung von Flächen 

und Gebäuden. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

3.2.1.5 Klima und Luft 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Makroklima, Mikroklima, Frisch- / Kaltluftentstehung, Klima beeinflussende Fakto-

ren: LRP, NIBIS-Kartenserver, LP (aktueller Stand); Emissionsquellen: FNP, 

RROP, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Klima und Luft (Kapitel 2.2.1.5) 

In der Samtgemeinde geht die Vorbelastung der Luft neben den Beständen an 

Milchvieh auch auf die Schweinehaltung zurück, u. a. ist in den letzten Jahren ein 

großer Stall zwischen Düdenbüttel und Heinbockel entstanden, außerdem ein Mast-

stall für Geflügel südlich von Heinbockel. 

Insgesamt geringe Empfindlichkeit.  

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Die Planung beeinflusst das Mikroklima negativ durch die ermöglichte Versiege-

lung und Bebauung, aber im positiven Sinne auch durch die Anpflanzungen von 

Bäumen und Sträuchern. Die Beeinflussungen werden daher insgesamt als uner-

heblich bewertet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen und Erhalt vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Verkehrlich günstige, kurze Anbindung der Flächen an bestehende Siedlungsbe-

reiche. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

3.2.1.6 Mensch und Gesundheit 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Immissionsschutz, Landwirtschaft, Erholung, Verkehr, Infrastruktur, sonstige Flä-

chennutzungen und Raumfunktionen: RROP, FNP, eigene Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Lärmimmissionen sind durch emittierende Nutzungen im relevanten Umfeld einiger 

Flächen zu erwarten. Überwiegend aber Veränderungen mit geringen oder keinen 

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit. Vorbelastungen durch 

Siedlungsbereiche in der Nachbarschaft von Flächen bzw. durch bestehende Anla-

gen und Betriebe wie Recyclingbetrieb, Gewerbebetriebe, Schlachthof und landwirt-

schaftliche Betriebe. Insgesamt mittlere Empfindlichkeit. 

DÜD b | Recycling- Betriebsstätte in der Umgebung - Geruchsbelastung, Lärmbe-

lastung durch Hauptverkehrsstraße 
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DÜD c | Recyclingbetrieb, nahegelegene Hauptstraße 

DÜD e | Straßen, insbesondere Hauptverkehrsstraße 

DÜD f | Lärmbelastung durch nördlich verlaufende Hauptverkehrsstraße, gewerbli-

che Betriebe für Landtechnik 

DÜD g | Lärmbelastung durch nördlich verlaufende Hauptverkehrsstraße, Landwirt-

schaftliche Betriebe / Schlachthof 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die Planung werden keine erheblichen Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit erwartet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Schutzansprüche der vorbereiteten Nutzungen sowie der umliegenden Nutzun-

gen sind zu berücksichtigen (Immissionsschutz) hinsichtlich Lärmemissionen und 

-immissionen durch Verkehr und Gewerbe (TA Lärm) sowie hinsichtlich Ge-

ruchsemissionen und -immissionen durch Gewerbe und Landwirtschaft (TA Luft 

/ GIRL). 

 Schutzmaßnahmen für künftige Wohnbebauung (aktiver oder passiver Schall-

schutz), insbesondere vor Lärm- und Geruchsimmissionen durch nahe gelegene 

gewerblich genutzte Flächen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

3.2.1.7 Orts- und Landschaftsbild 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Landschaftsbild: LRP  

Ortsbild: eigene Bestandsaufnahme, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

DÜD b | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung, Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen / geringe Empfindlichkeit 

DÜD c | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen, Teilbereich naturnah wirkendes Biotop / ge-

ringe Empfindlichkeit 

DÜD e | Landschaftsbild ohne Bewertung (Siedlungsgebiete), Beeinträchtigungszo-

nen von Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen / geringe Empfindlichkeit 

DÜD f | Landschaftsbild ohne Bewertung (Siedlungsgebiete), Beeinträchtigungszo-

nen von Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen / geringe Empfindlichkeit 

DÜD g | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung, Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen / geringe Empfindlichkeit 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erweiterung der Ortsränder in die 

freie Landschaft. Beeinträchtigung des Ortsbildes durch nicht angepasste Bebau-

ung möglich. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Erweiterung der Ortsränder auf das erforderliche Maß durch 

überwiegend nur Arrondierung und maßvolle Ergänzung der Siedlungsflächen. 

 Beschränkung der Bebauungsdichte, Bauhöhe, Farbgestaltung in Anlehnung an 

den umgebenden Bestand. 

 Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Eingrünung der Bebauung. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann überwiegend durch Randeingrünungen 

der Flächen zur offenen Landschaft hin ausgeglichen werden. Es ist ein zusätzli-

cher Ausgleich für die nicht mit einer Randeingrünung versehenen Flächen erfor-

derlich. 
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3.2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler: Beteiligung 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Innerhalb der Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler nach § 3 Niedersäch-

sisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vorhanden, die in ihrer Gestalt oder Wir-

kung durch die Planung beeinträchtigt würden. Der Umgebungsschutz von Bau-

denkmälern in der näheren Umgebung wird erkennbar nicht beeinträchtigt. 

Für einige Flächen werden Bodendenkmäler gemäß § 3 Abs. 4 des Niedersächsi-

schen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vermutet bzw. sind Bodendenkmäler vor-

handen. 

Vorbelastungen bestehen ggf. durch ausgeübte landwirtschaftliche Nutzungen oder 

bereits vorhandene Gebäude. 

DÜD b | Plaggeneschböden vorhanden, ggf. Böden mit kulturgeschichtlicher Be-

deutung als Zeugnis menschlicher Siedlungs- und Kulturentwicklung und als boden-

kundliches Dokument, erhöhte Archivfunktion / In dem Areal ist das Bodendenkmal 

Düdenbüttel, Fundstellennummer 24, vorhanden 

DÜD d | In dem Areal ist das Bodendenkmal Düdenbüttel, Fundstellennummer 37, 

vorhanden. Sollte dieses Areal von größeren Bodeneingriffen betroffen werden, ist 

mit umfangreicheren Ausgrabungen zu rechnen. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Erhebliche Auswirkungen auf Baudenkmäler sind nicht zu erwarten. 

Bei flächigen Erdeingriffen ist mit Beeinträchtigungen von Denkmalsubstanz zu 

rechnen. Die Kompensation von Beeinträchtigungen der Denkmalsubstanz kann 

nur durch eine fachgerechte Dokumentation der archäologischen Befunde erfol-

gen, daher muss mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung auf Kos-

ten des Verursachers gerechnet werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

Für Baudenkmäler gelten die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen nach  

§ 8 NDSchG im Einzelfall. 

Für Bodendenkmäler ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass ur- und frühge-

schichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, 

unverzüglich dem Landkreis Stade, Untere Denkmalschutzbehörde, mitzuteilen 

sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen füh-

ren, sind zu unterlassen. Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf 

einem Bodendenkmal einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, 

die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmi-

gung zu erteilen ist. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

3.2.2 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Mit den Planungen sind die oben aufgeführten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die 

Neubebauung und die Versiegelung des Bodens kommt es auf den Änderungsflächen zur 

Störung der physikalischen Oberflächenstruktur und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. 

Die Planungen führen zum Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen innerhalb der 

Bauflächen. Andere Tiere und Pflanzen halten dafür wieder Einzug in das Gebiet, insbeson-

dere auch in den Eingrünungsbereichen. Das Orts- und Landschaftsbild wird durch Neube-

bauungen verändert. Vorhandene Bodendenkmäler werden ggf. überplant. Die immissions-

schutzrechtlichen Schutzansprüche der künftigen Bewohner und der Anwohner der Flächen 

sind im Rahmen der Bebauungsplanung besonders zu beachten. 
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Darüber hinaus gibt es die folgenden flächenspezifischen Auswirkungen: 

 Raumordnung: 

Die Flächen DÜD b und DÜD g befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe min-
destens teilweise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft aufgrund hohen 
Ertragspotentials. Die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und die ag-
rarstrukturellen Funktionen der Gebiete werden durch die Planung nicht grundsätzlich 
beeinträchtigt. 

Die Fläche DÜD b grenzt an ein Vorranggebiet Abfallwirtschaft. Hier sind im Rahmen 
der Bebauungsplanung ggf. aus immissionsschutzrechtlichen Gründen Abstandsflä-
chen einzuhalten. Das Vorranggebiet darf durch diese nicht beeinträchtigt werden. 

 Fläche und Boden: 

Auf der Fläche DÜD b werden Plaggeneschböden kartiert. Eschböden haben ein er-
höhtes Ertragspotenzial, ein mittleres Wasser- und Nährstoffspeichervermögen, eine 
mittlere Durchlüftung und mittlere Wasserdurchlässigkeit. Sie sind verdichtungsemp-
findlich und haben eine geringe Auswaschungsgefährdung. Plaggenesche zählen im 
Sinne des § 2 BBodSchG zu den schutzwürdigen Böden Niedersachsens. Hier ist mit 
einem erhöhten Ausgleichserfordernis zu rechnen. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Wall- und Feldhecken, Baumreihen 
sowie Feldgehölze durch die heranrückende Bebauung beeinträchtigt werden. Schutz-
vorkehrungen, wie ausreichende Abstände und Ausschluss von Versiegelung im Kro-
nentraufbereich grenzen die Beeinträchtigungen ein. 

Bei der Fläche DÜD i sollten Beeinträchtigungen der Kompensationsfläche durch an-
grenzende Nutzung oder Beseitigung durch konkurrierende Nutzungsanforderungen 
vermieden werden. 

 Tiere: 

Die Fläche DÜD b weist ein erhöhtes Potential für Arten (Vögel) auf. Hier sind im Rah-
men der Bebauungsplanung ggf. besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen DÜD b und DÜD d sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. 
die Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbezie-
hung und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden.    

 

3.2.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Es sind noch weitere für die wohnbauliche Entwicklung in Düdenbüttel in Frage kommende 

Alternativflächen, die Flächen DÜD a und DÜD d, untersucht worden. 

Von der betrachteten Fläche DÜD a wurde aufgrund möglicher immissionsschutzrechtlicher 

Konflikte mit dem nordöstlich befindlichen Tierhaltungsbetrieb abgesehen und nur der südli-

che, entfernter gelegene, bereits erschlossene Bereich in die Darstellung mit aufgenommen 
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(DÜD b). Um benötigte Abstandflächen der Fläche DÜD b zum südlich befindlichem Recyc-

linghof einzuhalten und für einen harmonischen Übergang zur freien Landschaft ist im südli-

chen Bereich eine Grünfläche vorgesehen.  

Von der Alternativfläche DÜD d wurde ebenfalls aufgrund vermuteter immissionsschutzrecht-

licher Konflikte mit dem angrenzenden Schlachthof abgesehen.  
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4 Gemeinde Engelschoff 

 Grundlagen des Umweltberichtes 

4.1.1 Inhalt und Ziele der Planung 

Die Neudarstellungen des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpfor-

ten umfassen die folgenden Flächen auf dem Gemeindegebiet von Engelschoff: 

Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

ENG c | Wohnbauflächen 

+ Randeingrünung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung der langfristigen 
Wohnentwicklung 

Wohnbaufläche + Rand-
eingrünung 

ENG e | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung bestehender 
Bebauung 

Fläche für Mischnutzung 

ENG f | Gemischte Bau-

fläche 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung bestehender 
Bebauung 

Fläche für Mischnutzung 

ENG g | Wohnbaufläche 

+ Randeingrünung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung bestehender 
Bebauung 

Wohnbaufläche + Rand-
eingrünung 

ENG h | Wohnbaufläche 

+ Gemischte Baufläche 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung langfristiger 
Bauflächen für Wohn- und 
Mischnutzung + Arrondie-
rung Ortsrand 

Wohnbaufläche + Fläche 
für Mischnutzung 

ENG i | Gemischte Bau-

flächen 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung be-
bauter Bereiche 

Fläche für Mischnutzung 

ENG k | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung Ausgleichsflä-
che  

SPE-Fläche 

ENG l | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung Ausgleichsflä-
che  

SPE-Fläche 

ENG m | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung Ausgleichsflä-
che  

SPE-Fläche 

4.1.2 Bedarf an Grund und Boden im Flächennutzungsplan 

4.1.3 Ziele des Umweltschutzes durch Fachplanungen 

Fachplanung Umweltschutzziel 

Regionales Raumordnungs-

programm des Landkreises 

(RROP) 

ENG c | Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft; Vorbehaltsgebiet für Land-

wirtschaft aufgrund besonderer Funktionen; Südlich angrenzende Straße regio-

naler Bedeutung 

ENG e | Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft und Flächen für Landwirt-

schaft aufgrund besonderer Funktionen im Norden, Süden und Westen 

ENG f | Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft und Flächen für Landwirt-

schaft aufgrund hohen Ertragspotentials im Norden und Osten 

ENG g | Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft und Vorbehaltsgebiet für 

Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials 

ENG h | Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft und Vorbehaltsgebiet für 

Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials 

Gemeinde  W M G SO 

Ge-

mein-

bedarf 

Grün / 

Rand-

eingrü-

nung 

LW incl. 

SPE 
Wald Summe 

Engel-

schoff 

FNP-Bestand 0 0 0 0 0 0 14,9 0 14,9 

Planung 2,0 10,8 0 0 0 0,4 1,7 0 14,9 

 Bilanz 2,0 10,8 0 0 0 0,4 -13,2 0 0 
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Fachplanung Umweltschutzziel 

ENG i | Teilbereiche Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Er-

tragspotentials; Südlich Vorbehaltsgebiete für Natur und Landschaft und für 

Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials; südlich etwa 800 m Entfer-

nung Vorranggebiet für Windenergienutzung (unwirksam aufgrund 1. Änderung 

des RROP im sachlichen Teilabschnitt Windenergie); Autobahn in etwa 1 km 

Entfernung; westlich in etwa 500 m Entfernung Vorranggebiet für Wasserwerk 

Flächennutzungsplan (FNP) -  

Landschaftsrahmenplan 

(LRP) 

ENG c | Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit überwiegend hoher Be-

deutung für Arten und Biotope und/oder mit hoher bis sehr hoher Bedeutung für 

das Landschaftsbild und/oder mit besonderer Bedeutung (einschließlich Lücken) 

für den Biotopverbund (ZK2) 

ENG e | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

ENG f | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

ENG g | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) im Übergang zu Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit über-

wiegend hoher Bedeutung für Arten und Biotope und/oder mit hoher bis sehr 

hoher Bedeutung für das Landschaftsbild und/oder mit besonderer Bedeutung 

(einschließlich Lücken) für den Biotopverbund (ZK2) 

ENG h | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) im Übergang zu Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit über-

wiegend hoher Bedeutung für Arten und Biotope und/oder mit hoher bis sehr 

hoher Bedeutung für das Landschaftsbild und/oder mit besonderer Bedeutung 

(einschließlich Lücken) für den Biotopverbund (ZK2) 

ENG i | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

Landschaftsplan (LP) ENG c | mittleres Konfliktpotential, empfindlicher Boden, hochwertiger Kulturbo-

den, Feldhecke sollte erhalten werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

ENG e | geringes Konfliktpotential, empfindlicher Boden, hochwertiger Kulturbo-

den, Feldhecke sollte erhalten werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

ENG f | mittleres Konfliktpotential, empfindlicher Boden, hochwertiger Kulturbo-

den, Feldhecke sollte erhalten werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

ENG g | mittleres Konfliktpotential, empfindlicher Boden, hochwertiger Kulturbo-

den, Maßnahme Grünlandentwicklung 

ENG h | mittleres Konfliktpotential, empfindlicher Boden, hochwertiger Kulturbo-

den, Baumreihe sollte erhalten werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

ENG i | mittleres Konfliktpotential, empfindlicher Boden, hochwertiger Kulturbo-

den, Baumhecken, Einzelbäume, Feldhecken und Gräben sollten erhalten wer-

den, Maßnahme Grünlandentwicklung 

ENG k | Kompensationsfläche B-Plan Nr. 6 

ENG l | Kompensationsfläche B-Plan Nr. 5 

ENG m | Kompensationsfläche B-Plan Nr. 4 + 6 

 

 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

4.2.1 Beschreibung des Umweltzustandes und Auswirkungen der Planung 

Die Fläche ENG g stellt eine Anpassung an die bestehende Nutzung dar und wird künftig als 

Wohnbaufläche mit Randeingrünung dargestellt. Die Fläche ENG e stellt eine Anpassung an 

die bestehende Nutzung dar und wird künftig als gemischte Baufläche dargestellt. Die Flächen 
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mit der Bezeichnung ENG i stellen ebenfalls eine Anpassung an die bestehende Nutzung dar 

und werden künftig als gemischte Bauflächen dargestellt. Die Flächen ENG k, l, m werden als 

bereits bauleitplanerisch gesicherte SPE-Fläche dargestellt. Die Eingriffe bzw. Ausgleiche sind 

hier bereits erfolgt. Umweltauswirkungen der Planung werden auf den genannten Flächen 

ausgeschlossen. Diese Flächen werden im Umweltbericht nicht weiter betrachtet.  

4.2.1.1 Fläche und Boden 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Bodentypen, Bodenarten, Geotope: Bodenkarte LRP und BK50; NIBIS Kartenser-

ver; Altlasten und Altablagerungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, 

soweit bekannt; NIBIS Kartenserver 

Bestandsaufnahme (Ba-

sisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Flächen liegen im Naturraum „Land Kehdingen“. Die Böden weisen überwie-

gend als Marschböden oder Siedlungsgebiete eine geringe bis mittlere Empfindlich-

keit auf. Auf den Flächen gibt es keine Hinweise auf Altlasten bzw. Altablagerungen. 

Der Boden der Flächen ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen und teilweise 

baulichen Nutzung und bestehender Siedlungsbereiche vorbelastet, ausgenommen 

ENG k, l, m. 

ENG c | Grünlandgebiete, Kleinmarschböden, z.T. unterlagert von Niedermoor / 

empfindlicher Boden, hochwertiger Kulturboden mit hohem Ertragspotential / Böden 

sollten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden / mittlere Empfindlichkeit / 

keine Vorbelastungen 

ENG f | Grünlandgebiete, Kleinmarschböden, z.T. unterlagert von Niedermoor / 

empfindlicher Boden, hochwertiger Kulturboden mit hohem Ertragspotential / Böden 

sollten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden / mittlere Empfindlichkeit / 

keine Vorbelastungen 

ENG h | Grünlandgebiete, Kleinmarschböden, z.T. unterlagert von Niedermoor / 

empfindlicher Boden, hochwertiger Kulturboden mit hohem Ertragspotential / Böden 

sollten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden / mittlere Empfindlichkeit / 

keine Vorbelastungen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Verlust des natürlich gewachsenen Bodens und der Bodenfunktionen durch die zu-

sätzlich ermöglichte Überbauung und Versiegelung. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Möglichst Erhalt der vorhandenen schützenswerten Grünstrukturen und -biotope. 

 Minimierung des Flächenverbrauches und der Versiegelung durch möglichst 

niedrige Grundfläche und weitest gehenden Verzicht auf Vollversiegelung für be-

fahrbare Flächen. 

 Minimierung von Erdmassenbewegungen, ein Gleichgewicht von Bodenabtrag 

und Bodenauftrag soll angestrebt werden. 

 Maßnahmen zum Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB: Förde-

rung des Bodenlebens durch fachgerechte Lagerung des Oberbodens auf Mie-

ten. Trennung des Bodenaushubes bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, 

damit eine spätere Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaues er-

reicht werden kann. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist ein externer Ausgleich für die neu ermöglichte Versiegelung zu schaffen, die 

nicht innerhalb der Flächen ausgeglichen werden kann. Ggf. erhöhter Ausgleichs-

bedarf für Bodenversiegelung von Kulturböden. 

4.2.1.2 Pflanzen und Biotope 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Pflanzenwelt, PNV: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotop-

kartierung LP (aktueller Stand) 
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Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) 

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen / 

PNV 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung oder der bestehenden Bebauung im Siedlungszusam-

menhang auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt, ausgenommen ENG k, l, 

m. 

ENG c | Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), nördlich und östlich umgrenzt 

von Feldhecken (HF), nördlich angrenzender Graben (FG) / Feldhecken sollten er-

halten werden / PNV: Eichen-Ulmen-Auwaldkomplex, außerhalb des Überflutungs-

bereiches der Fließgewässer Eichen-Eschen und Erlen-Eichen-Marschenwald 

ENG f | Obstbaumplantage (EOB), Dorfgebiet/landwirtschaftliches Gebäude (OD), 

Landwirtschaftliche Produktionsanlage (ODP), Feldhecke (HF) / Feldhecken sollten 

erhalten werden / PNV: Eichen-Ulmen-Auwaldkomplex, außerhalb des Überflu-

tungsbereiches der Fließgewässer Eichen-Eschen und Erlen-Eichen-Marschenwald 

ENG h | Siedlung (OD), Halbruderale Gras- und Staudenflur (UH) Artenarmes In-

tensivgrünland (GI), Ostbaumplantage (EOB), Basenreicher Lehm-/Tonacker (AT), 

Baumreihe (HBA) / Baumreihe sollte erhalten werden / PNV: Eichen-Ulmen-Auwald-

komplex, außerhalb des Überflutungsbereiches der Fließgewässer Eichen-Eschen 

und Erlen-Eichen-Marschenwald 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden.  

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Pflanzenwelt können voraussichtlich über-

wiegend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden  

oder müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen wer-

den. Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

4.2.1.3 Tiere 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Tierwelt: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotopkartierung 

LP (aktueller Stand), Artenschutz Fachbeitrag 

Bestandsaufnahme (Ba-

sisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der teilweise intensiven landwirt-

schaftlichen und betrieblichen Nutzung auf den Änderungsflächen stark einge-

schränkt, ausgenommen ENG k, l, m. Es werden keine Flächen mit erhöhtem Po-

tential für Vogelarten identifiziert. 

Potential Arten (Vögel): 

ENG c | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

ENG f | Gehölzbrüter 

ENG h | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Tiere verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden. 
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Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beachtung erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Artenschut-

zes (§ 44 BNatSchG). 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt können voraussichtlich überwie-

gend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden oder 

müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen werden. 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

4.2.1.4 Wasser 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Grundwasser: hydrogeologische Karte LRP, NIBIS Kartenserver; Oberflächenwas-

ser: Nutzungs- und Biotopkartierung LP (aktueller Stand); Altlasten und Altablage-

rungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, soweit bekannt; NIBIS Kar-

tenserver  

Bestandsaufnahme (Ba-

sisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Wasser (Kapitel 2.2.1.4) 

Es sind keine Flächen innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten vorhanden. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinflussung des Boden-Wasserhaushalts durch die zusätzlich ermöglichte Be-

bauung und Versiegelung: Verlust der Regenwasserversickerung, dadurch weitere 

Verminderung der Grundwasserneubildung. Erhöhung des Oberflächenabflusses 

durch Versiegelung. Erhöhtes Risiko von Schadstoffeinträgen durch verunreinigte 

Sickerwässer. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge und wasser-

gebundener Decken. 

 Versickerung des Oberflächenwassers unverschmutzt auf Grundstücken. 

 Verbesserung der natürlichen Wasserreinigung durch Begrünung von Flächen 

und Gebäuden. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

4.2.1.5 Klima und Luft 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Makroklima, Mikroklima, Frisch- / Kaltluftentstehung, Klima beeinflussende Fakto-

ren: LRP, NIBIS-Kartenserver, LP (aktueller Stand); Emissionsquellen: FNP, 

RROP, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme (Ba-

sisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Klima und Luft (Kapitel 2.2.1.5) 

Insgesamt mittlere Empfindlichkeit aufgrund der Vielzahl an betroffenen Kulturbö-

den, die mit Moorböden unterlagert sind. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Die Planung beeinflusst das Mikroklima negativ durch die ermöglichte Versiege-

lung und Bebauung, aber im positiven Sinne auch durch die Anpflanzungen von 

Bäumen und Sträuchern. Die Beeinflussungen werden daher insgesamt als uner-

heblich bewertet. 
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Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen und Erhalt vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Verkehrlich günstige, kurze Anbindung der Flächen an bestehende Siedlungsbe-

reiche. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

4.2.1.6 Mensch und Gesundheit 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Immissionsschutz, Landwirtschaft, Erholung, Verkehr, Infrastruktur, sonstige Flä-

chennutzungen und Raumfunktionen: RROP, FNP, eigene Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme (Ba-

sisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Lärmimmissionen sind durch emittierende Nutzungen im weiteren relevanten Um-

feld einiger Flächen zu erwarten. Überwiegend aber Veränderungen mit geringen 

oder keinen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit. Vorbelastun-

gen durch verkehrliche Nutzungen im relevanten Umfeld (Hauptverkehrsstraßen, 

Autobahn) sowie Windpark. Insgesamt geringe bis mittlere Empfindlichkeit. 

ENG c | Immissionen durch landwirtschaftliche Nutzung und angrenzende Haupt-

straße (Prüfung der Lärmbelastung), potentielle Immissionen durch Lage im Bereich 

des geplanten Trassenkorridors für Höchstspannungsleitungen (Mindestabstände 

sind in nachfolgenden Verfahren zu berücksichtigen)   

ENG e | Beeinträchtigungszonen von Straßen, Bahnstrecken und Landbahnen so-

wie Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen und Türmen 

ENG f | Lärmbelastung durch angrenzende Straße regionaler Bedeutung und zu 

entfernterem Windpark sowie Autobahn prüfen 

ENG h | Lärmbelastung durch angrenzende Straße regionaler Bedeutung und zu 

entfernterem Windpark sowie Autobahn prüfen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die Planung werden keine erheblichen Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit erwartet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Schutzansprüche der vorbereiteten Nutzungen sowie der umliegenden Nutzun-

gen sind zu berücksichtigen (Immissionsschutz) hinsichtlich Lärmemissionen und 

-immissionen durch Verkehr und Gewerbe (TA Lärm) sowie hinsichtlich Ge-

ruchsemissionen und -immissionen durch Gewerbe und Landwirtschaft (TA Luft 

/ GIRL). 

 Schutzmaßnahmen für künftige Wohnbebauung (aktiver oder passiver Schall-

schutz), insbesondere vor Lärmimmissionen durch verkehrliche Nutzungen und 

Windpark. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

4.2.1.7 Orts- und Landschaftsbild 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Landschaftsbild: LRP  

Ortsbild: eigene Bestandsaufnahme, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme (Ba-

sisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

ENG c | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung, Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen, von Windkraftanlagen und Türmen, umran-

det von Baumreihen / mittlere Empfindlichkeit 

ENG f | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung, Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen sowie Hochspannungsfreileitungen und 



Aufstellung des Flächennutzungsplanes      Begründung Teil B 

36 

 

Windkraftanlagen und Türmen. Siedlungsbereich, keine Relevanz / geringe Emp-

findlichkeit 

ENG h | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung, Beeinträchtigungszonen von 

Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen und Türmen / mittlere Empfindlich-

keit 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erweiterung der Ortsränder in die 

freie Landschaft. Beeinträchtigung des Ortsbildes durch nicht angepasste Bebau-

ung möglich. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Erweiterung der Ortsränder auf das erforderliche Maß durch 

überwiegend nur Arrondierung und maßvolle Ergänzung der Siedlungsflächen. 

 Beschränkung der Bebauungsdichte, Bauhöhe, Farbgestaltung in Anlehnung an 

den umgebenden Bestand. 

 Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Eingrünung der Bebauung. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann überwiegend durch Randeingrünungen 

der Flächen zur offenen Landschaft hin ausgeglichen werden.  

4.2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler: Beteiligung 

Bestandsaufnahme (Ba-

sisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Innerhalb der Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler nach § 3 Niedersäch-

sisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vorhanden, die in ihrer Gestalt oder Wir-

kung durch die Planung beeinträchtigt würden. Der Umgebungsschutz von Bau-

denkmälern in der näheren Umgebung wird erkennbar nicht beeinträchtigt. 

Für einige Flächen werden Bodendenkmäler gemäß § 3 Abs. 4 des Niedersächsi-

schen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vermutet bzw. sind Bodendenkmäler vor-

handen. 

Vorbelastungen bestehen ggf. durch ausgeübte landwirtschaftliche Nutzungen oder 

bereits vorhandene Gebäude. 

ENG c | hochwertiger Kulturboden vorhanden, ggf. Böden mit kulturgeschichtlicher 

Bedeutung als Zeugnis menschlicher Siedlungs- und Kulturentwicklung und als bo-

denkundliches Dokument, erhöhte Archivfunktion 

ENG d | In dem Areal sind die Bodendenkmale mit den Fundstellennummern Neu-

land 46, 50 und 51 vorhanden. 

ENG e | In dem Areal ist das Bodendenkmal mit der Fundstellennummer En-

gelschoff 20 vorhanden. 

ENG f | hochwertiger Kulturboden vorhanden, ggf. Böden mit kulturgeschichtlicher 

Bedeutung als Zeugnis menschlicher Siedlungs- und Kulturentwicklung und als bo-

denkundliches Dokument, erhöhte Archivfunktion; Beeinträchtigungszonen von 

Straßen, Bahnstrecken und Landbahnen sowie Hochspannungsleitungen und 

Windkraftanlagen und Türmen 

ENG h | hochwertiger Kulturboden vorhanden, ggf. Böden mit kulturgeschichtlicher 

Bedeutung als Zeugnis menschlicher Siedlungs- und Kulturentwicklung und als bo-

denkundliches Dokument, erhöhte Archivfunktion / In dem Areal ist das Bodendenk-

mal mit der Fundstellennummer Engelschoff 11 vorhanden; Beeinträchtigungszo-

nen von Straßen, Bahnstrecken und Landbahnen sowie Hochspannungsleitungen 

und Windkraftanlagen und Türmen. 
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ENG i | In dem Areal sind die Bodendenkmale mit den Fundstellennummern En-

gelschoff 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64 und 65 vor-

handen. Sollte dieses Areal von größeren Bodeneingriffen betroffen werden, ist mit 

umfangreicheren Ausgrabungen zu rechnen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Erhebliche Auswirkungen auf Baudenkmäler sind nicht zu erwarten. 

Bei flächigen Erdeingriffen ist mit Beeinträchtigungen von Denkmalsubstanz zu 

rechnen. Die Kompensation von Beeinträchtigungen der Denkmalsubstanz kann 

nur durch eine fachgerechte Dokumentation der archäologischen Befunde erfol-

gen, daher muss mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung auf Kos-

ten des Verursachers gerechnet werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

Für Baudenkmäler gelten die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen nach  

§ 8 NDSchG im Einzelfall. 

Für Bodendenkmäler ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass ur- und frühge-

schichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, 

unverzüglich dem Landkreis Stade, Untere Denkmalschutzbehörde, mitzuteilen 

sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen füh-

ren, sind zu unterlassen. Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf 

einem Bodendenkmal einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, 

die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmi-

gung zu erteilen ist. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

4.2.2 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Mit den Planungen sind die oben aufgeführten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die 

Neubebauung und die Versiegelung des Bodens kommt es auf den Änderungsflächen zur 

Störung der physikalischen Oberflächenstruktur und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. 

Die Planungen führen zum Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen innerhalb der 

Bauflächen. Andere Tiere und Pflanzen halten dafür wieder Einzug in das Gebiet, insbeson-

dere auch in den Eingrünungsbereichen. Das Orts- und Landschaftsbild wird durch Neube-

bauungen verändert. Vorhandene Bodendenkmäler werden ggf. überplant. Die immissions-

schutzrechtlichen Schutzansprüche der künftigen Bewohner und der Anwohner der Flächen 

sind im Rahmen der Bebauungsplanung besonders zu beachten. 

Darüber hinaus gibt es die folgenden flächenspezifischen Auswirkungen: 

 Raumordnung: 

Die Flächen ENG c, e, f, g, h befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe mindes-
tens teilweise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft. Die Vorbe-
haltsgebiete werden durch die Planung in ihrer Funktion nicht grundsätzlich beeinträch-
tigt. 

Die Flächen ENG c und e befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe mindestens 
teilweise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft aufgrund besonderer 
Funktionen. Die Flächen ENG f, g, i befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe 
mindestens teilweise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft aufgrund ho-
hen Ertragspotentials. Die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und die 
agrarstrukturellen Funktionen der Gebiete werden durch die Planung nicht grundsätz-
lich beeinträchtigt. 
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 Fläche und Boden: 

Auf den Flächen ENG c, f, h werden empfindliche Böden bzw. Kulturböden mit hohem 
Ertragspotential kartiert. Die Böden sollten möglichst wenig versiegelt und nicht ausge-
tauscht werden. Es ist mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Wall- und Feldhecken, Baumrei-
hen, Baumhecken, Einzelbäume, Feldhecken und Gräben durch die heranrückende 
Bebauung beeinträchtigt werden. Schutzvorkehrungen, wie ausreichende Abstände 
und Schutzstreifen an Gräben sowie Ausschluss von Versiegelung im Kronentraufbe-
reich grenzen die Beeinträchtigungen ein. 

Bei den Flächen ENG k, l, m sind Beeinträchtigungen der Kompensationsfläche durch 
angrenzende Nutzung oder Beseitigung durch konkurrierende Nutzungsanforderungen 
zu vermeiden. 

 Mensch und Gesundheit: 

Die Flächen ENG e, f, g, h, i liegen teilweise im relevanten Umfeld des Windparks 
Engelschoff (Vorranggebiet Windenergie). Durch den vorhandenen Windpark sind 
keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. 

Die Fläche ENG c überlagert sich mit dem geplanten Trassenkorridor für Höchstspan-
nungsfreileitungen. In nachfolgenden Planungen sind erforderliche Mindestabstände 
aufgrund potentieller Immissionen einzuhalten.  

 Orts- und Landschaftsbild: 

Die Flächen ENG c, f, h haben für das Landschaftsbild eine mittlere Bedeutung. Hier 

soll auf eine Einbettung der Bauflächen in die Landschaft durch Schaffung von Rand-

eingrünungen geachtet werden. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen ENG d, e, h, und i sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. 
die Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbezie-
hung und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 

 

4.2.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Es sind noch weitere für die wohnbauliche Entwicklung in Engelschoff in Frage kommende 

Alternativflächen, die Flächen ENG a, b, d und j, untersucht worden. 

Die im Vorentwurf vorgesehenen Alternativflächen ENG a und ENG b kommen aufgrund einer 

vorhandenen Kompensationsfläche sowie der hohen Wertigkeit der Böden zur wohnbaulichen 

Entwicklung nicht in Frage und werden zu Gunsten der Fläche ENG c nicht weiterverfolgt, 

sodass mit der Fläche ENG c sowie durch Lückenschließungen im Ortsteil Neuland der Eigen-

bedarf von Engelschoff gedeckt werden soll. 

Auch die Darstellung der Flächen ENG d und ENG j wurden nach der frühzeitigen Beteiligung 

aufgrund der peripheren Lage auf schutzwürdigen Böden und dem Vorkommen schützens-

werter Biotope nicht weiterverfolgt. Diese waren auch städtebaulich und siedlungsstrukturell 

ungeeignet. 
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5 Gemeinde Estorf 

 Grundlagen des Umweltberichtes 

5.1.1 Inhalt und Ziele der Planung 

Die Neudarstellungen des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpfor-

ten umfassen die folgenden Flächen auf dem Gemeindegebiet von Estorf: 

Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

EST a | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung bestehender 
Bebauung 

Fläche für Mischnutzung 

EST b | Wohnbaufläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Flächen für Wohnungsbau 

Wohnbaufläche 

EST c | Landwirtschaft Gewerbe Rücknahme der Baufläche 
für Gewerbe, Umwidmung 
in Fläche für Landwirt-
schaft 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

EST e | Landwirtschaft Wohnbaufläche Rücknahme der Wohnbau-
fläche, Umwidmung in Flä-
che für Landwirtschaft 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

EST f | Wohnbaufläche, 

Baufläche für Mischnut-
zung 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Wohnbauflächen 

Wohnbaufläche + Bauflä-
che für Mischnutzung 

EST g | Grünfläche 

Zweckbestimmung Fried-
hof 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Schaffung Erweiterungs-
fläche für bestehenden 
Friedhof 

Grünfläche Zweckbest. 
Friedhof 

EST h | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung bestehender 
Bebauung, langfristige Si-
cherung von Flächen für 
Mischnutzung 

Fläche für Mischnutzung 

EST i | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Flächen für Mischnutzung 

Fläche für Mischnutzung 

EST j | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung von Bauflächen 
für Mischnutzung anknüp-
fend an bestehende Be-
bauung 

Fläche für Mischnutzung 

EST l | Landwirtschaft Wohnbaufläche Rücknahme der Wohnbau-
fläche, Umwidmung in Flä-
che für Landwirtschaft 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

EST m | - Symboldarstellung 
Spielplatz 

Darstellung Spielplatz ent-
fällt 

- 

Est n | Wohnbaufläche + 

Randeingrünung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung Bestand, lang-
fristige Sicherung von 
Wohnbauflächen. 

Wohnbaufläche + Rand-
eingrünung 

EST o | Landwirtschaft Grünfläche + Gewerbe  Rücknahme Baufläche, Si-
cherung Fläche für die 
Landwirtschaft. 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

EST p | Symboldarstel-

lung Friedhof 
- Darstellung Bestand Symboldarstellung Fried-

hof 

EST q | Wohnbaufläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung bestehender 
Bebauung, Möglichkeit der 
Nachverdichtung. 

Wohnbaufläche 

EST r | Wohnbaufläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung bestehender 
Bebauung, Möglichkeit der 
Nachverdichtung. 

Wohnbaufläche 

EST s | Baufläche für 

Mischnutzung + Grünflä-
che 

Grünfläche Zweckbe-
stimmung Sportplatz 

Darstellung Bestand, lang-
fristige Sicherung von Flä-
chen für Mischnutzung 

Fläche für Mischnutzung 
+ Randeingrünung 

EST t | Grünfläche, 

Zweckbestimmung Fried-
hof 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung der 
Friedhofsfläche 

Grünfläche, Zweckbe-
stimmung Friedhof 
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Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

EST u | Fläche für Ge-

meinbedarf, Zweckbe-
stimmung Schützenver-
ein 

Fläche für die Landwirt-
schaft, Wald 

Langfristige Sicherung als 
Fläche für Gemeinbedarf 

Fläche für Gemeinbedarf, 
Zweckbestimmung 
Schützenverein 

EST v | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Übernahme Ausgleichsflä-
che 

SPE-Fläche 

EST w | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Übernahme Ausgleichsflä-
che 

SPE-Fläche 

EST x | Baufläche für 

Mischnutzung + Grünflä-
che 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung 
Mischgebiet und Grünflä-
che 

Fläche für Mischnutzung 
+ Grünfläche 

5.1.2 Bedarf an Grund und Boden im Flächennutzungsplan 

5.1.3 Ziele des Umweltschutzes durch Fachplanungen 

Fachplanung Umweltschutzziel 

Regionales Raumordnungs-

programm des Landkreises 

(RROP) 

Charakteristische Naturräume sollen geschützt und in ihrer ökologischen Quali-

tät verbessert werden. Flächenansprüche dürfen die ökologische Qualität der 

Gesamtregion nicht gefährden. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-

schaft sollen erhalten werden. 

EST a | Im Übergang zu Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund besonde-

rer Funktionen; westlich angrenzend Vorranggebiet für Natur und Landschaft 

EST c | Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen; 

Nördlich angrenzendes Vorbehaltsgebiet Wald 

EST e | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials 

westlich angrenzend; ca. 1 km südöstlich Vorranggebiet Autobahn 

EST f | ca. 800 m nördlich gelegenes Vorranggebiet Windenergienutzung (un-

wirksam aufgrund 1. Änderung des RROP im sachlichen Teilabschnitt Windener-

gie); ca. 800 m südöstlich entfernt verlaufendes Vorranggebiet Autobahn 

EST g | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials; 

nördlich gelegenes Vorranggebiet Windenergienutzung (unwirksam aufgrund 1. 

Änderung des RROP im sachlichen Teilabschnitt Windenergie); ca. 700 m süd-

östlich entfernt verlaufendes Vorranggebiet Autobahn 

EST h | Ca. 800 m nördlich gelegenes Vorranggebiet Windenergienutzung (un-

wirksam aufgrund 1. Änderung des RROP im sachlichen Teilabschnitt Wind-

energie); ca. 600 m südöstlich entfernt verlaufendes Vorranggebiet Autobahn 

EST i | Ca. 800 m nördlich gelegenes Vorranggebiet Windenergienutzung; ca. 

700 m südöstlich entfernt verlaufendes Vorranggebiet Autobahn 

EST j | Ca. 1 km nördlich gelegenes Vorranggebiet Windenergienutzung; ca. 700 

m südöstlich entfernt verlaufendes Vorranggebiet Autobahn 

EST l | Westlich angrenzendes Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen 

Ertragspotentials; Südlich angrenzendes Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft 

Gemeinde  W M G SO 

Ge-

mein-

bedarf 

Grün / 

Rand-

eingrü-

nung 

LW incl. 

SPE 
Wald Summe 

Estorf 
FNP-Bestand 2,4 0 2,8 0 0 0,8 12,5 0,3 18,8 

Planung 6,2 3,1 0 0 0,6 2,3 6,6 0 18,8 

 Bilanz 3,8 3,1 -2,8 0 0,6 1,5 -5,9 -0,3 0 
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Fachplanung Umweltschutzziel 

aufgrund besonderer Funktionen; ca. 800 m südöstlich entfernt verlaufendes Vor-

ranggebiet Autobahn 

EST n | Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials; An-

grenzendes Vorranggebiet Abwasserbehandlung, zentrale Kläranlage; Südlich 

angrenzendes Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft 

EST o | Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft angrenzend 

EST q | Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials und 

Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft angrenzend; ca. 400 m nordwestlich 

verlaufendes Vorranggebiet Autobahn 

EST r | Angrenzendes Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund besonderer 

Funktionen und Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft; nordöstlich angren-

zendes Vorbehaltsgebiet Wald; ca. 500 m nordwestlich verlaufendes Vorrangge-

biet Autobahn 

EST s | Angrenzend an Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Er-

tragspotentials; Nördlich gelegenes Vorranggebiet Windenergienutzung (un-

wirksam aufgrund 1. Änderung des RROP im sachlichen Teilabschnitt Wind-

energie) 

EST t | Siedlungsbereich umgeben von Vorranggebiet Grünlandbewirtschaftung, 

-pflege und -entwicklung und Vorbehaltsgebiet Wald 

EST u | Siedlungsbereich umgeben von Vorranggebiet Grünlandbewirtschaftung, 

-pflege und -entwicklung und Vorbehaltsgebiet Wald 

EST x | Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft; Angrenzendes Vorranggebiet 

Abwasserbehandlung, zentrale Kläranlage; Angrenzend an Hochwasserschutz-

gebiet / Deich 

Flächennutzungsplan (FNP) EST s | Grünfläche 

EST u | teilweise Wald 

EST x | teilweise Grünfläche 

Landschaftsrahmenplan 

(LRP) 

EST a | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend er-

höhter/mittlerer Bedeutung für Schutzgüter (ZK3) 

EST b | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST c | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST e | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST f | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST g | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST h | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST i | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST j | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST l | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST n | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend er-

höhter/mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüte (ZK3) im Übergang zu - Siedlungs-

gebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegetation (ZK5) 

EST o | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend er-

höhter/mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK3) 
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Fachplanung Umweltschutzziel 

EST q | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST r | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST s | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

EST t | Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeu-

tung für Arten und Biotope und/oder mit hoher bis sehr hoher Bedeutung für das 

Landschaftsbild und/oder mit besonderer Bedeutung (einschließlich Lücken) für 

den Biotopverbund (ZK2) 

EST u | Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend sehr hoher 

Bedeutung für Arten und Biotope und/oder mit zentraler Bedeutung für den Bio-

topverbund (ZK1) 

EST x | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

Landschaftsplan (LP) EST a | geringes Konfliktpotential, Maßnahme Grünlandentwicklung 

EST b | geringes Konfliktpotential, Maßnahme Grünlandentwicklung 

EST c | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

EST e | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

EST f | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnahme 

Grünlandentwicklung 

EST g | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

EST h | geringes Konfliktpotential, Maßnahme Grünlandentwicklung 

EST i | geringes Konfliktpotential, Maßnahme Grünlandentwicklung 

EST j | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnahme 

Grünlandentwicklung 

EST l | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

EST n | mittleres bis hohes Konfliktpotential, hochwertige und schutzwürdige Bö-

den, Kulturböden sollten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden, Wallhe-

cken sind zu erhalten und dürfen nicht beeinträchtigt werden, Maßnahme Grün-

landentwicklung 

EST o | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

EST q | geringes Konfliktpotential, Maßnahme Grünlandentwicklung 

EST r | mittleres Konfliktpotential, Wallhecken sind zu erhalten und dürfen nicht 

beeinträchtigt werden, sonstige Gehölze erhalten, Maßnahme Grünlandentwick-

lung 

EST s | mittleres Konfliktpotential, Wallhecken sind zu erhalten und dürfen nicht 

beeinträchtigt werden, sonstige Gehölze erhalten, Maßnahme Grünlandentwick-

lung 

EST t | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

EST u | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

EST v | Kompensationsfläche B-Plan Nr. 42 Gemeinde Fredenbeck 

EST w | Kompensationsfläche B-Plan Nr. 42 Gemeinde Fredenbeck 

EST x | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 
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 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

5.2.1 Beschreibung des Umweltzustandes und Auswirkungen der Planung 

Die Flächen EST c, EST e, EST l und EST o werden als Bauflächen aus dem Flächennut-

zungsplan herausgenommen und künftig als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Die 

Flächen EST g, EST t, EST u und EST x stellen Anpassungen an die bestehenden Nutzungen 

dar und werden künftig als gemischte Bauflächen, Grünflächen (Friedhöfe) und Fläche für Ge-

meinbedarf (Schützenverein) dargestellt. Die Flächen EST v und EST w werden als bereits 

bauleitplanerisch gesicherte SPE-Fläche dargestellt. Die Eingriffe bzw. Ausgleiche sind hier 

bereits erfolgt. Umweltauswirkungen der Planung werden auf den genannten Flächen ausge-

schlossen. Diese Flächen werden im Umweltbericht nicht weiter betrachtet. 

Die Fläche EST p stellt eine bestandsorientierte Symboldarstellung (Friedhof) dar mit der keine 

Umweltauswirkungen verbunden sind. Die Fläche EST m stellt die Rücknahme einer Sym-

boldarstellung (Spielplatz) dar mit der keine Umweltauswirkungen verbunden sind. 

5.2.1.1 Fläche und Boden 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Bodentypen, Bodenarten, Geotope: Bodenkarte LRP und BK50; NIBIS Kartenser-

ver; Altlasten und Altablagerungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, 

soweit bekannt; NIBIS Kartenserver 

Bestandsaufnahme 

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

EST a | Ackerbaugebiete; Podsolböden und deren Subtypen / geringe Empfindlich-

keit / keine Vorbelastungen 

EST b | Ackerbaugebiete; Podsolböden und deren Subtypen / geringe Empfindlich-

keit / keine Vorbelastungen 

EST f | Siedlungsgebiete; Pseudogleyböden und deren Subtypen / geringe Empfind-

lichkeit / keine Vorbelastungen 

EST h | Siedlungsgebiete; Pseudogleyböden und deren Subtypen / geringe Emp-

findlichkeit / keine Vorbelastungen 

EST i | Siedlungsgebiete; Pseudogleyböden und deren Subtypen / geringe Empfind-

lichkeit / keine Vorbelastungen 

EST j | Siedlungsgebiete; Podsolböden und deren Subtypen / geringe Empfindlich-

keit / keine Vorbelastungen 

EST n | Ackerbaugebiete, Plaggeneschböden, Braunerdeböden und deren Subtypen 

/ hochwertige Kulturböden mit hohem Ertragspotential, schutzwürdige Böden, Kul-

turböden sollten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden / mittlere Empfind-

lichkeit / keine Vorbelastungen 

EST q | Wälder; Braunerdeböden und deren Subtypen / geringe Empfindlichkeit / 

keine Vorbelastungen 

EST r | Wälder; Braunerdeböden und deren Subtypen / geringe Empfindlichkeit / 

keine Vorbelastungen 

EST s | Siedlungsgebiete; Plaggeneschböden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vor-

belastungen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Verlust des natürlich gewachsenen Bodens und der Bodenfunktionen durch die zu-

sätzlich ermöglichte Überbauung und Versiegelung. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Möglichst Erhalt der vorhandenen schützenswerten Grünstrukturen und -biotope. 

 Minimierung des Flächenverbrauches und der Versiegelung durch möglichst 

niedrige Grundfläche und weitestgehenden Verzicht auf Vollversiegelung für be-

fahrbare Flächen. 

 Minimierung von Erdmassenbewegungen, ein Gleichgewicht von Bodenabtrag 

und Bodenauftrag soll angestrebt werden. 
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 Maßnahmen zum Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB: Förde-

rung des Bodenlebens durch fachgerechte Lagerung des Oberbodens auf Mie-

ten. Trennung des Bodenaushubes bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, 

damit eine spätere Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaues er-

reicht werden kann. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist ein externer Ausgleich für die neu ermöglichte Versiegelung zu schaffen, die 

nicht innerhalb der Flächen ausgeglichen werden kann. Ggf. erhöhter Ausgleichs-

bedarf für Bodenversiegelung von schützenswerten Böden und Kulturböden. 

5.2.1.2 Pflanzen und Biotope 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Pflanzenwelt, PNV: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotop-

kartierung LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) 

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen / 

PNV 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der teilweise intensiven landwirt-

schaftlichen und betrieblichen Nutzung oder der bestehenden Bebauung im Sied-

lungszusammenhang auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt, ausgenom-

men EST v, w und die vorhandenen Grünflächen-Bereiche. 

EST a | Siedlung (OD), Baumreihe (HBA) / Biotop besonderer Bedeutung am Rand; 

Baumreihe sollte erhalten werden / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflan-

des im Übergang zu PNV: Eichen-Ulmen-Auwaldkomplex, außerhalb des Überflu-

tungsbereiches der Fließgewässer Eichen-Eschen- und Erlen-Eichen-Marschenwald 

EST b | Siedlung (OD), Baumreihe (HBA) / Biotop besonderer Bedeutung am Rand; 

Baumreihe sollte erhalten werden / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflan-

des im Übergang zum Flattergras-Buchenwald 

EST f | Artenarmes Intensivgrünland (GI), Siedlung (OD), Siedlungsgehölz (HS), 

Sonstige Feldhecke (HF), Baumreihe (HBA) / Biotope besonderer und allgemeiner 

Bedeutung am Rand; Gehölze sollten erhalten werden / PNV: Feuchter Eichen-Hain-

buchen- und Eschenmischwald des Tieflandes im Übergang zum feuchten Flatter-

gras- und Waldmeister-Buchenwald 

EST h | Siedlung (OD) / PNV: Feuchter Eichen-Hainbuchen- und Eschenmischwald 

des Tieflandes im Übergang zum feuchten Flattergras- und Waldmeister-Buchen-

wald 

EST i | Artenarmes Intensivgrünland (GI) / PNV: Feuchter Eichen-Hainbuchen- und 

Eschenmischwald des Tieflandes im Übergang zum feuchten Flattergras- und Wald-

meister-Buchenwald 

EST j | Siedlung (OD), Siedlungsgehölz (HS) / Biotop allgemeiner Bedeutung am 

Rand; angrenzende Gehölze sollten erhalten werden / PNV: Feuchter Eichen-Hain-

buchen- und Eschenmischwald des Tieflandes im Übergang zum feuchten Flatter-

gras- und Waldmeister-Buchenwald 

EST n | Grünland-Einsaat (GA), Sandacker (AS), Siedlung (OD), Intensivgrünland 

auf Moorboden (GIM), Verkehrsfläche (OV), Wallhecke (HW) / Biotope besonderer 

Bedeutung am Rand; Biotopverbund hoher Bedeutung; lokaler Hecken-Biotopver-

bund; Wallhecken sind zu erhalten und dürfen nicht beeinträchtigt werden / PNV: 

Flattergras-Buchenwald des Tieflandes 

EST q | Siedlung (OD) / Biotope allgemeiner Bedeutung am Rand; lokaler Hecken-

Biotopverbund / PNV: Flattergras-Buchenwald des Tieflandes 

EST r | Siedlung (OD), Sonstige Weidefläche (GW), Artenarmes Intensivgrünland 

(GI), Verkehrsfläche (OV), Siedlungsgehölz (HS), Baumreihe (HBA), nördlich lie-

gende Wallhecken (HW) / Biotope besonderer und allgemeiner Bedeutung im Ge-

biet; Biotopverbund zur Lückenschließung; lokaler Hecken-Biotopverbund; Wallhe-

cken sind zu erhalten und dürfen nicht beeinträchtigt werden / Wald angrenzend / 

PNV: Flattergras-Buchenwald des Tieflandes 

EST s | Siedlungsbereich (OD), Baumreihe (HBA) / Biotope besonderer Bedeutung 

/ teilweise lokaler Hecken-Biotopverbund; Wallhecken sind zu erhalten und dürfen 
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nicht beeinträchtigt werden; sonstige Gehölze sollten erhalten werden / PNV: 

Feuchter Eichen-Hainbuchen- und Eschenmischwald des Tieflandes im Übergang 

zum feuchten Flattergras- und Waldmeister-Buchenwald 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden.  

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung) oder durch Grünflächen. 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Wallhecken sind nach § 22 NAGBNatSchG durch § 29 BNatSchG geschützte 

Landschaftsbestandteile und dürfen nicht beseitigt und nicht beeinträchtigt wer-

den. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Pflanzenwelt können voraussichtlich über-

wiegend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden  

oder müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen wer-

den. Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

5.2.1.3 Tiere 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Tierwelt: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotopkartierung 

LP (aktueller Stand), Artenschutz Fachbeitrag 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der teilweise intensiven landwirt-

schaftlichen und betrieblichen Nutzung oder der bestehenden Bebauung im Sied-

lungszusammenhang auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt, ausgenom-

men EST v, w und die vorhandenen Grünflächen-Bereiche. 

Potential Arten (Vögel): 

EST a | Gehölzbrüter 

EST b | Gehölzbrüter 

EST f | Gehölzbrüter, ungefährdete Bodenbrüter 

EST h | Vögel der Siedlungsbereiche, Gehölzbrüter 

EST i | ungefährdete Bodenbrüter 

EST j | Gehölzbrüter 

EST n | Gehölzbrüter, ungefährdete Bodenbrüter 

EST q | Vögel der Siedlungsbereiche 

EST r | Gehölzbrüter, ungefährdete Bodenbrüter / Wald angrenzend 

EST s | Gehölzbrüter, potentielles Fledermaus-Quartier / Erhaltung Altgehölze auf-

grund potentieller Vorkommen von Brutvögeln und Fledermaus-Quartieren, bei 

Fällung einzelner Bäume ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Tiere verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden, insbesondere, wenn sie potentielle Quartiere für Fledermäuse darstellen. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

 Beachtung erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Artenschut-

zes (§ 44 BNatSchG). 
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und Verringerung von 

Eingriffen 

 Ökologische Baubegleitung bei Flächen bzw. Gehölzen mit Verdacht auf ge-

schützte Arten. 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung) oder durch Grünflächen. 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt können voraussichtlich überwie-

gend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden oder 

müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen werden. 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

5.2.1.4 Wasser 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Grundwasser: hydrogeologische Karte LRP, NIBIS Kartenserver; Oberflächenwas-

ser: Nutzungs- und Biotopkartierung LP (aktueller Stand); Altlasten und Altablage-

rungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, soweit bekannt; NIBIS Kar-

tenserver  

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Wasser (Kapitel 2.2.1.4) 

Es sind keine Flächen innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten vorhanden. 

Für das angrenzende bzw. nahe gelegene Überschwemmungsgebiet (Hochwasser-

schutzgebiet) sind jeweils die entsprechenden Schutzbestimmungen zu beachten. 

EST a | westlich angrenzend Fließgewässer; erforderliche Abstände sind einzuhalten 

EST s | vorhandener Teich 

EST x | westlich angrenzend Fließgewässer; erforderliche Abstände zum Gewässer 

und zum Deich sind einzuhalten 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinflussung des Boden-Wasserhaushalts durch die zusätzlich ermöglichte Be-

bauung und Versiegelung: Verlust der Regenwasserversickerung, dadurch weitere 

Verminderung der Grundwasserneubildung. Erhöhung des Oberflächenabflusses 

durch Versiegelung. Erhöhtes Risiko von Schadstoffeinträgen durch verunreinigte 

Sickerwässer. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge und wasser-

gebundener Decken. 

 Versickerung des Oberflächenwassers unverschmutzt auf Grundstücken. 

 Verbesserung der natürlichen Wasserreinigung durch Begrünung von Flächen 

und Gebäuden. 

 Angrenzende Gewässer dürfen nicht beeinträchtigt werden; für Gewässer inner-

halb von Flächen soll geprüft werden, ob sie erhalten werden können. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

5.2.1.5 Klima und Luft 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Makroklima, Mikroklima, Frisch- / Kaltluftentstehung, Klima beeinflussende Fakto-

ren: LRP, NIBIS-Kartenserver, LP (aktueller Stand); Emissionsquellen: FNP, 

RROP, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Klima und Luft (Kapitel 2.2.1.5) 

Insgesamt geringe Empfindlichkeit. 

EST f | Schadstoffbelastung durch die nahgelegene Straße; ggf. künftig durch die 

geplante Autobahn 
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EST h | Schadstoffbelastung durch die nahgelegene Straße; ggf. künftig durch die 

geplante Autobahn 

EST i | ggf. künftig Schadstoffbelastung durch die geplante Autobahn 

EST j | ggf. künftig Schadstoffbelastung durch die geplante Autobahn 

EST n | evtl. Schadstoffbelastung durch angrenzende Abwasserbehandlungsan-

lage 

EST q | ggf. künftig Schadstoffbelastung durch die geplante Autobahn 

EST r | Vorbehaltsgebiet Wald angrenzend; ggf. künftig Schadstoffbelastung durch 

die geplante Autobahn 

EST s | Schadstoffbelastung durch die nahgelegene Straße 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Die Planung beeinflusst das Mikroklima negativ durch die ermöglichte Versiege-

lung und Bebauung, aber im positiven Sinne auch durch die Anpflanzungen von 

Bäumen und Sträuchern und die Absicherung bzw. den Erhalt von Grünflächen. 

Die Beeinflussungen werden daher insgesamt als unerheblich bewertet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen und Erhalt vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Verkehrlich günstige, kurze Anbindung der Flächen an bestehende Siedlungsbe-

reiche. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

5.2.1.6 Mensch und Gesundheit 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Immissionsschutz, Landwirtschaft, Erholung, Verkehr, Infrastruktur, sonstige Flä-

chennutzungen und Raumfunktionen: RROP, FNP, eigene Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme 

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Lärmimmissionen sind durch emittierende Nutzungen im weiteren relevanten Um-

feld einiger Flächen zu erwarten. Überwiegend aber Veränderungen mit geringen 

oder keinen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit. Vorbelastun-

gen durch verkehrliche Nutzungen im relevanten Umfeld (Hauptverkehrsstraßen, 

Autobahn) sowie Windpark. Insgesamt geringe bis mittlere Empfindlichkeit. 

EST a | nahegelegenes Gebiet für Sandabbau / geringe Empfindlichkeit / angrenzen-

des Gewässer, Anforderungen des Hochwasserschutzes sind zu beachten; Beein-

trächtigungszonen von Straßen, Bahnstrecken und Landbahnen sowie Hochspan-

nungsleitungen und Windkraftanlagen und Türmen. 

EST c | Beeinträchtigungszonen von Straßen, Bahnstrecken und Landbahnen sowie 

Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen und Türmen. 

EST e | Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsfreileitungen sowie Windkraft-

anlagen und Türmen 

EST f | Lärmbelastung durch die nahgelegene Straße; ggf. künftig Lärmbelastung 

durch die geplante Autobahn / mittlere Empfindlichkeit; Beeinträchtigungszonen von 

Straßen, Bahnstrecken und Landbahnen sowie Hochspannungsleitungen und Wind-

kraftanlagen und Türmen. 

EST h | Lärmbelastung durch die nahgelegene Straße; ggf. künftig Lärmbelastung 

durch die geplante Autobahn / mittlere Empfindlichkeit; Beeinträchtigungszonen von 

Straßen, Bahnstrecken und Landbahnen sowie Hochspannungsleitungen und Wind-

kraftanlagen und Türmen. 

EST i | ggf. künftig Lärmbelastung durch die geplante Autobahn / geringe Empfind-

lichkeit; Beeinträchtigungszonen von Straßen, Bahnstrecken und Landbahnen sowie 

Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen und Türmen. 
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EST j | ggf. künftig Lärmbelastung durch die geplante Autobahn / geringe Empfind-

lichkeit; Beeinträchtigungszonen von Straßen, Bahnstrecken und Landbahnen sowie 

Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen und Türmen. 

EST l | Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen sowie von Wind-

kraftanlagen und Türmen 

EST n | evtl. Geruchsbelastung durch nahegelegene Abwasserbehandlungsanlage 

/ geringe Empfindlichkeit; Beeinträchtigungszonen von Straßen, Bahnstrecken und 

Landbahnen sowie Hochspannungsleitungen und Windkraftanlagen und Türmen. 

EST o | Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

EST p | Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

EST q | ggf. künftig Lärmbelastung durch die geplante Autobahn / geringe Empfind-

lichkeit; Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

EST r | ggf. künftig Lärmbelastung durch die geplante Autobahn / geringe Empfind-

lichkeit; Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

EST s | Lärmbelastung durch die nahgelegene Straße / geringe Empfindlichkeit; 

Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

EST t | Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

EST u | Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

EST x | angrenzendes Gewässer, Anforderungen des Hochwasserschutzes sind 

zu beachten 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die Planung werden keine erheblichen Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit erwartet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Schutzansprüche der vorbereiteten Nutzungen sowie der umliegenden Nutzun-

gen sind zu berücksichtigen (Immissionsschutz) hinsichtlich Lärmemissionen und 

-immissionen durch Verkehr und Gewerbe (TA Lärm) sowie hinsichtlich Ge-

ruchsemissionen und -immissionen durch Gewerbe und Landwirtschaft (TA Luft 

/ GIRL). 

 Schutzmaßnahmen für künftige Wohnbebauung (aktiver oder passiver Schall-

schutz), insbesondere vor Lärmimmissionen durch verkehrliche Nutzungen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

5.2.1.7 Orts- und Landschaftsbild 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Landschaftsbild: LRP  

Ortsbild: eigene Bestandsaufnahme, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

EST a | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Wind-

kraftanlagen und Türmen / mittlere Empfindlichkeit 

EST b | Landschaftsbildeinheit ohne Bewertung (Siedlungsgebiete); Beeinträchti-

gungszonen von Hochspannungsfreileitungen sowie Windkraftanlagen und Türmen 

/ geringe Empfindlichkeit / Ortsbild allgemeiner Bedeutung / Maßnahmen zur Erhal-

tung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 

EST f | Landschaftsbildeinheit ohne Bewertung (Siedlungsgebiete); Beeinträchti-

gungszonen von Hochspannungsfreileitungen sowie Windkraftanlagen und Türmen 

/ geringe Empfindlichkeit / Ortsbild besonderer Bedeutung / Maßnahmen zur Erhal-

tung und Ergänzung alter Hofgehölze sowie dorftypischer Strukturen 

EST h | Landschaftsbildeinheit ohne Bewertung (Siedlungsgebiete); Beeinträchti-

gungszonen von Hochspannungsfreileitungen sowie Windkraftanlagen und Türmen 

/ geringe Empfindlichkeit / Ortsbild besonderer Bedeutung / Maßnahmen zur Erhal-

tung und Ergänzung alter Hofgehölze sowie dorftypischer Strukturen 



Aufstellung des Flächennutzungsplanes      Begründung Teil B 

49 

 

EST i | Landschaftsbildeinheit ohne Bewertung (Siedlungsgebiete); Beeinträchti-

gungszonen von Hochspannungsfreileitungen sowie Windkraftanlagen und Türmen 

/ geringe Empfindlichkeit / Ortsbild besonderer Bedeutung / Maßnahmen zur Erhal-

tung und Ergänzung alter Hofgehölze sowie dorftypischer Strukturen 

EST j | Landschaftsbildeinheit ohne Bewertung (Siedlungsgebiete); Beeinträchti-

gungszonen von Hochspannungsfreileitungen sowie Windkraftanlagen und Türmen 

/ geringe Empfindlichkeit / Ortsbild besonderer Bedeutung / Maßnahmen zur Erhal-

tung und Ergänzung alter Hofgehölze sowie dorftypischer Strukturen 

EST n | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Wind-

kraftanlagen und Türmen / mittlere Empfindlichkeit / Ortsbild besonderer Bedeutung 

/ Maßnahmen zur Erhaltung und Ergänzung alter Hofgehölze sowie dorftypischer 

Strukturen 

EST q | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von 

Hochspannungsfreileitungen / mittlere Empfindlichkeit 

EST r | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Hoch-

spannungsfreileitungen / mittlere Empfindlichkeit 

EST s | Landschaftsbildeinheit ohne Bewertung (Siedlungsgebiete); Beeinträchti-

gungszonen von Hochspannungsfreileitungen sowie Windkraftanlagen und Tür-

men / geringe Empfindlichkeit / teilweise Ortsbild besonderer Bedeutung / Maß-

nahmen zur Erhaltung und Ergänzung alter Hofgehölze sowie dorftypischer Struk-

turen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erweiterung der Ortsränder in die 

freie Landschaft. Beeinträchtigung des Ortsbildes durch nicht angepasste Bebau-

ung möglich. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Erweiterung der Ortsränder auf das erforderliche Maß durch 

überwiegend nur Arrondierung und maßvolle Ergänzung der Siedlungsflächen. 

 Beschränkung der Bebauungsdichte, Bauhöhe, Farbgestaltung in Anlehnung an 

den umgebenden Bestand. 

 Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Eingrünung der Bebauung. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann überwiegend durch Randeingrünungen 

der Flächen zur offenen Landschaft hin ausgeglichen werden.  

5.2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler: Beteiligung 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Innerhalb der Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler nach § 3 Niedersäch-

sisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vorhanden, die in ihrer Gestalt oder Wir-

kung durch die Planung beeinträchtigt würden. Der Umgebungsschutz von Bau-

denkmälern in der näheren Umgebung wird erkennbar nicht beeinträchtigt. 

Für eine Fläche wird ein Bodendenkmal gemäß § 3 Abs. 4 des Niedersächsischen 

Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vermutet bzw. ist vorhanden. 

Vorbelastungen bestehen ggf. durch ausgeübte landwirtschaftliche Nutzungen oder 

bereits vorhandene Gebäude. 

EST n | In dem Areal ist das Bodendenkmal mit der Fundstellennummer Gräpel 18 

vorhanden. Sollte dieses Areal von größeren Bodeneingriffen betroffen werden, ist 

mit umfangreicheren Ausgrabungen zu rechnen. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Erhebliche Auswirkungen auf Baudenkmäler sind nicht zu erwarten. 

Bei flächigen Erdeingriffen ist mit Beeinträchtigungen von Denkmalsubstanz zu 

rechnen. Die Kompensation von Beeinträchtigungen der Denkmalsubstanz kann 



Aufstellung des Flächennutzungsplanes      Begründung Teil B 

50 

 

nur durch eine fachgerechte Dokumentation der archäologischen Befunde erfol-

gen, daher muss mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung auf Kos-

ten des Verursachers gerechnet werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

Für Baudenkmäler gelten die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen nach  

§ 8 NDSchG im Einzelfall. 

Für Bodendenkmäler ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass ur- und frühge-

schichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, 

unverzüglich dem Landkreis Stade, Untere Denkmalschutzbehörde, mitzuteilen 

sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen füh-

ren, sind zu unterlassen. Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf 

einem Bodendenkmal einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, 

die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmi-

gung zu erteilen ist. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

5.2.2 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Mit den Planungen sind die oben aufgeführten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die 

Neubebauung und die Versiegelung des Bodens kommt es auf den Änderungsflächen zur 

Störung der physikalischen Oberflächenstruktur und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. 

Die Planungen führen zum Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen innerhalb der 

Bauflächen. Andere Tiere und Pflanzen halten dafür wieder Einzug in das Gebiet, insbeson-

dere auch in den Eingrünungsbereichen. Das Orts- und Landschaftsbild wird durch Neube-

bauungen verändert. Vorhandene Bodendenkmäler werden ggf. überplant. Die immissions-

schutzrechtlichen Schutzansprüche der künftigen Bewohner und der Anwohner der Flächen 

sind im Rahmen der Bebauungsplanung besonders zu beachten. 

Darüber hinaus gibt es die folgenden flächenspezifischen Auswirkungen: 

 Raumordnung: 

Die Fläche EST x befindet sich nach raumordnerischer Vorgabe innerhalb eines Vor-
behaltsgebietes für Natur und Landschaft. Das Vorbehaltsgebiet wird durch die Pla-
nung in seiner Funktion nicht grundsätzlich beeinträchtigt. 

Die Flächen EST a und EST x grenzen an ein Überschwemmungsgebiet (Hochwas-
serschutzgebiet). Die entsprechenden Schutzbestimmungen sind zu beachten. 

Die Flächen EST c, g, n befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe mindestens 
teilweise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft aufgrund besonderer 
Funktionen oder aufgrund besonderes hohen Ertragspotentials. Die wirtschaftliche 
Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und die agrarstrukturellen Funktionen der Ge-
biete werden durch die Planung nicht grundsätzlich beeinträchtigt. 

 Fläche und Boden: 

Auf der Fläche EST n werden empfindliche Böden bzw. Kulturböden mit hohem Er-
tragspotential kartiert. Die Böden sollten möglichst wenig versiegelt und nicht ausge-
tauscht werden. Auf der Fläche EST s werden Plaggeneschböden kartiert. Es ist mit 
einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen.  
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 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Wall- und Feldhecken, Baumrei-
hen, Baumhecken, Einzelbäume, Feldhecken und Gräben durch die heranrückende 
Bebauung beeinträchtigt werden. Schutzvorkehrungen, wie ausreichende Abstände 
und Schutzstreifen an Gräben sowie Ausschluss von Versiegelung im Kronentraufbe-
reich grenzen die Beeinträchtigungen ein. 

Die auf den Flächen EST n, r, s vorhandenen Wallhecken sind nach § 22 NAGB-
NatSchG durch § 29 BNatSchG geschützte Landschaftsbestandteile und dürfen nicht 
beseitigt und nicht beeinträchtigt werden. 

 Orts- und Landschaftsbild: 

Die Flächen EST a, n, q, r haben für das Landschaftsbild eine mittlere Bedeutung. Hier 
soll auf eine Einbettung der Bauflächen in die Landschaft durch Schaffung von Rand-
eingrünungen geachtet werden. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf der Fläche EST n sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. die Zerstö-
rung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbeziehung und 
Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 

 

5.2.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Ziel in Estorf ist es die Siedlungsentwicklung auf bereits bebaute Siedlungsbereiche zu kon-

zentrieren. Eine kleinere am Siedlungsrand gelegene Wohnbaufläche, Fläche EST k wurde 

aufgrund der Lage im Außenbereich auf landwirtschaftlicher Fläche nicht weiterverfolgt. Vor 

dem Hintergrund der gewünschten innerörtlichen Entwicklung kamen keine weiteren, sinnvol-

len Alternativflächen für eine wohnbauliche Entwicklung in Frage. 
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6 Gemeinde Großenwörden 

 Grundlagen des Umweltberichtes 

6.1.1 Inhalt und Ziele der Planung 

Die Neudarstellungen des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpfor-

ten umfassen die folgenden Flächen auf dem Gemeindegebiet von Großenwörden: 

Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

GRO b | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung langfristiger 
Bauflächen für Mischnut-
zung 

Fläche für Mischnutzung 

GRO c | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Ausgleichsfläche von Be-
bauungsplan Nr. 9 „Erwei-
terung Gewerbegebiet 
Seestraße“ 

SPE-Fläche 

GRO d | Gewerbliche 

Baufläche + Randeingrü-
nung 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung der gewerbli-
chen Entwicklungsmög-
lichkeiten 

gewerbliche Baufläche + 
Randeingrünung  

GRO e | Gewerbliche 

Baufläche + Landwirt-
schaft 

Fläche für die Landwirt-
schaft, Wald 

Sicherung der gewerbli-
chen Entwicklungsmög-
lichkeiten, Sicherung land-
wirtschaftlicher Fläche 

gewerbliche Baufläche + 
Fläche für die Landwirt-
schaft  

GRO f | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Übernahme Ausgleichsflä-
che 

SPE-Fläche 

GRO g | Landwirtschaft gewerbliche Baufläche Zurücknahme gewerbliche 
Baufläche, Sicherung Flä-
che für die Landwirtschaft 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

6.1.2 Bedarf an Grund und Boden im Flächennutzungsplan 

6.1.3 Ziele des Umweltschutzes durch Fachplanungen 

Fachplanung Umweltschutzziel 

Regionales Raumordnungs-

programm des Landkreises 

(RROP) 

GRO b | Vorranggebiet für Natur und Landschaft südlich angrenzend 

GRO d | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials; 

Vorranggebiet für Natur und Landschaft (Baumreihen); Vorranggebiet für Natur 

und Landschaft südlich angrenzend 

GRO e | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials; 

Vorranggebiet für Natur und Landschaft (Baumreihen); Vorranggebiet für Natur 

und Landschaft südlich angrenzend 

GRO g | Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft angrenzend 

Flächennutzungsplan (FNP) GRO e | Wald 

Gemeinde  W M G SO 

Ge-

mein-

bedarf 

Grün / 

Rand-

eingrü-

nung 

LW incl. 

SPE 
Wald Summe 

Großen- 

wörden 

FNP-Bestand 0 0 0,5 0 0 0 19,7 1,0 21,2 

Planung 0 0,4 2,5 0 0 0,1 18,2 0 21,2 

 Bilanz 0 0,4 2,0 0 0 0,1 -1,5 -1,0 0 
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Fachplanung Umweltschutzziel 

Landschaftsrahmenplan 

(LRP) 

GRO b | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend er-

höhter/ mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK3) Übergang zu Siedlungs-

gebieten mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegetation (ZK5) 

GRO d | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend er-

höhter/ mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK3) 

GRO e | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

GRO g | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend er-

höhter/ mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK3) 

Landschaftsplan (LP) GRO b | mittleres Konfliktpotential, Verdacht auf geschützte Vogelarten / Fleder-

mäuse, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

GRO c | Kompensationsfläche B-Plan Nr. 9 „Erweiterung Gewerbegebiet See-

straße“; Beeinträchtigungen der Kompensationsfläche durch angrenzende Nut-

zung oder Beseitigung durch konkurrierende Nutzungsanforderungen sollten ver-

meiden werden 

GRO d | mittleres Konfliktpotential, empfindliche Böden, Maßnahme Grünland-

entwicklung 

GRO e | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnahme 

Grünlandentwicklung 

GRO f | Kompensationsflächenpool Wasserkrug in Planung; Beeinträchtigungen 

der potentiellen Kompensationsflächen durch Entwässerung und angrenzende 

Nutzungen sollten vermieden werden 

GRO g | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

 

 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

6.2.1 Beschreibung des Umweltzustandes und Auswirkungen der Planung 

Die Fläche GRO g wird als Baufläche aus dem Flächennutzungsplan herausgenommen und 

künftig als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt. Die Flächen GRO c und GRO f werden 

als bereits bauleitplanerisch gesicherte SPE-Flächen dargestellt. Die Eingriffe bzw. Ausgleiche 

sind hier bereits erfolgt. Umweltauswirkungen der Planung werden auf den genannten Flächen 

ausgeschlossen. Diese Flächen werden im Umweltbericht nicht weiter betrachtet.  

6.2.1.1 Fläche und Boden 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Bodentypen, Bodenarten, Geotope: Bodenkarte LRP und BK50; NIBIS Kartenser-

ver; Altlasten und Altablagerungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, 

soweit bekannt; NIBIS Kartenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

GRO b | Grünlandgebiete; Kleinmarschböden, z.T. unterlagert von Niedermoor im 

Übergang zu Organomarschböden / empfindliche Böden / mittlere Empfindlichkeit / 

keine Vorbelastungen 

GRO d | Grünlandgebiete; Kleinmarschböden, z.T. unterlagert von Niedermoor / 

empfindliche Böden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

GRO e | Grünlandgebiete; Kleinmarschböden, z.T. unterlagert von Niedermoor / ge-

ringe Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Verlust des natürlich gewachsenen Bodens und der Bodenfunktionen durch die zu-

sätzlich ermöglichte Überbauung und Versiegelung. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

 Möglichst Erhalt der vorhandenen schützenswerten Grünstrukturen und -biotope. 
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und Verringerung von 

Eingriffen 

 Minimierung des Flächenverbrauches und der Versiegelung durch möglichst 

niedrige Grundfläche und weitestgehenden Verzicht auf Vollversiegelung für be-

fahrbare Flächen. 

 Minimierung von Erdmassenbewegungen, ein Gleichgewicht von Bodenabtrag 

und Bodenauftrag soll angestrebt werden. 

 Maßnahmen zum Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB: Förde-

rung des Bodenlebens durch fachgerechte Lagerung des Oberbodens auf Mie-

ten. Trennung des Bodenaushubes bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, 

damit eine spätere Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaues er-

reicht werden kann. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist ein externer Ausgleich für die neu ermöglichte Versiegelung zu schaffen, die 

nicht innerhalb der Flächen ausgeglichen werden kann. Ggf. erhöhter Ausgleichs-

bedarf für Bodenversiegelung von schützenswerten Böden und Kulturböden. 

6.2.1.2 Pflanzen und Biotope 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Pflanzenwelt, PNV: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotop-

kartierung LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) 

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen / 

PNV 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der teilweise intensiven landwirt-

schaftlichen und betrieblichen Nutzung oder der bestehenden Bebauung im Sied-

lungszusammenhang auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt. 

GRO b | Dorfbildprägende heimische Altgehölze (HEB) entlang Dorfstraße, Dorfge-

biet/ landwirtschaftliches Gebäude (OD) / Biotope besonderer Bedeutung am Rand; 

Gehölze (Eichen) sollten erhalten werden / PNV: Rohrglanzgras-Eichen-Eschen- 

und Erlen-Eichen-Marschenwald 

GRO d | Feuchtes Intensivgrünland (GIF) Baumreihe (HBA) entlang Straße im 

Strich, westlich Graben (FG) und Feldhecke (HF) / Biotope besonderer Bedeutung 

am Rand / PNV: Eichen-Ulmen-Auwaldkomplex, außerhalb des Überflutungsberei-

ches der Fließgewässer Eichen-Eschen- und Erlen-Eichen-Marschenwald im Über-

gang zu PNV Rohrglanzgras-Eichen-Eschen- und Erlen-Eichen-Marschenwald 

GRO e | Siedlung (OD), Sonstige Weidefläche (GW), Siedlungsgehölz nicht heimi-

scher Arten (HSN), Landwirtschaftliche Produktionsanlage (ODP), Spindelobstplan-

tage (EOS), Feldhecke (HF) / Gehölze (Feldhecken) sollten erhalten werden / PNV: 

Eichen-Ulmen-Auwaldkomplex, außerhalb des Überflutungsbereiches der Fließge-

wässer Eichen-Eschen- und Erlen-Eichen-Marschenwald im Übergang zu PNV 

Rohrglanzgras-Eichen-Eschen- und Erlen-Eichen-Marschenwald 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohn- und Gewerbegebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflan-

zenarten geschaffen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit 

möglich erhalten werden.  

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Pflanzenwelt können voraussichtlich über-

wiegend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden  

oder müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen wer-

den. Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 
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6.2.1.3 Tiere 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Tierwelt: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotopkartierung 

LP (aktueller Stand), Artenschutz Fachbeitrag 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der teilweise intensiven landwirt-

schaftlichen und betrieblichen Nutzung oder der bestehenden Bebauung im Sied-

lungszusammenhang auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt. 

Potential Arten (Vögel): 

GRO b | Gehölzbrüter, potentielles Fledermaus-Quartier / Erhaltung Altgehölze auf-

grund potentieller Vorkommen von Brutvögeln und Fledermaus-Quartieren, bei Fäl-

lung einzelner Bäume ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich 

GRO d | Gehölzbrüter, ungefährdete Bodenbrüter 

GRO e | Gehölzbrüter, ungefährdete Bodenbrüter 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohn- und Gewerbegebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflan-

zenarten geschaffen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit 

möglich erhalten werden.  

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beachtung erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Artenschut-

zes (§ 44 BNatSchG). 

 Ökologische Baubegleitung bei Flächen bzw. Gehölzen mit Verdacht auf ge-

schützte Arten. 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt können voraussichtlich überwie-

gend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden oder 

müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen werden. 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

6.2.1.4 Wasser 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Grundwasser: hydrogeologische Karte LRP, NIBIS Kartenserver; Oberflächenwas-

ser: Nutzungs- und Biotopkartierung LP (aktueller Stand); Altlasten und Altablage-

rungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, soweit bekannt; NIBIS Kar-

tenserver  

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Wasser (Kapitel 2.2.1.4) 

Es sind keine Flächen innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten vorhanden. 

Der Überschwemmungsbereich in der Osteniederung reicht nahe an den Siedlungs-

bereich der Ortschaft Großenwörden heran. Für das angrenzende bzw. nahe gele-

gene Überschwemmungsgebiet (Hochwasserschutzgebiet) sind jeweils die entspre-

chenden Schutzbestimmungen zu beachten. 

GRO b | Südlich verläuft Gewässer (Oste) (Vorranggebiet für Natur und Landschaft) 

GRO d | Südlich verläuft Gewässer (Oste) (Vorranggebiet für Natur und Landschaft) 

GRO e | Südlich verläuft Gewässer (Oste) (Vorranggebiet für Natur und Landschaft) 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinflussung des Boden-Wasserhaushalts durch die zusätzlich ermöglichte Be-

bauung und Versiegelung: Verlust der Regenwasserversickerung, dadurch weitere 

Verminderung der Grundwasserneubildung. Erhöhung des Oberflächenabflusses 
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durch Versiegelung. Erhöhtes Risiko von Schadstoffeinträgen durch verunreinigte 

Sickerwässer. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge und wasser-

gebundener Decken. 

 Versickerung des Oberflächenwassers unverschmutzt auf Grundstücken. 

 Verbesserung der natürlichen Wasserreinigung durch Begrünung von Flächen 

und Gebäuden. 

 Schutzanforderungen durch nahe gelegene Überschwemmungsbereiche sind zu 

beachten. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

6.2.1.5 Klima und Luft 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Makroklima, Mikroklima, Frisch- / Kaltluftentstehung, Klima beeinflussende Fakto-

ren: LRP, NIBIS-Kartenserver, LP (aktueller Stand); Emissionsquellen: FNP, 

RROP, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Klima und Luft (Kapitel 2.2.1.5) 

Insgesamt geringe Empfindlichkeit. 

GRO b | Schadstoffbelastung durch die nahgelegene Straße 

GRO d | ausgehende Schadstoffbelastung durch künftige Gewerbebetriebe 

GRO e | ausgehende Schadstoffbelastung durch vorhandene und künftige Gewer-

bebetriebe 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Die Planung beeinflusst das Mikroklima negativ durch die ermöglichte Versiege-

lung und Bebauung, aber im positiven Sinne auch durch die Anpflanzungen von 

Bäumen und Sträuchern und die Absicherung bzw. den Erhalt von Grünflächen. 

Die Beeinflussungen werden daher insgesamt als unerheblich bewertet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen und Erhalt vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Verkehrlich günstige, kurze Anbindung der Flächen an bestehende Siedlungsbe-

reiche. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

6.2.1.6 Mensch und Gesundheit 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Immissionsschutz, Landwirtschaft, Erholung, Verkehr, Infrastruktur, sonstige Flä-

chennutzungen und Raumfunktionen: RROP, FNP, eigene Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Lärmimmissionen sind durch emittierende Nutzungen im weiteren relevanten Um-

feld einiger Flächen zu erwarten. Überwiegend aber Veränderungen mit geringen 

oder keinen Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit. Vorbelastun-

gen durch verkehrliche Nutzungen im relevanten Umfeld (Hauptverkehrsstraße) so-

wie vorhandene gewerbliche Nutzungen. Insgesamt geringe bis mittlere Empfind-

lichkeit. 

GRO b | Südlich / westlich grenzt Straße mit regionaler Bedeutung an; Lärmbelas-

tung durch die angrenzende Straße 

GRO d | ausgehende Lärm-/Geruchsbelastung durch künftige Gewerbebetriebe 
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GRO e | ausgehende Lärm-/Geruchsbelastung durch vorhandene und künftige Ge-

werbebetriebe 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die Planung werden keine erheblichen Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit erwartet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Schutzansprüche der vorbereiteten Nutzungen sowie der umliegenden Nutzun-

gen sind zu berücksichtigen (Immissionsschutz) hinsichtlich Lärmemissionen und 

-immissionen durch Verkehr und Gewerbe (TA Lärm) sowie hinsichtlich Ge-

ruchsemissionen und -immissionen durch Gewerbe und Landwirtschaft (TA Luft 

/ GIRL). 

 Schutzmaßnahmen für künftige Wohnbebauung (aktiver oder passiver Schall-

schutz), insbesondere vor Lärmimmissionen durch verkehrliche Nutzungen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

6.2.1.7 Orts- und Landschaftsbild 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Landschaftsbild: LRP  

Ortsbild: eigene Bestandsaufnahme, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

GRO b | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszone von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen / mittlere Empfindlichkeit / ggf. erhöhter Aus-

gleich für Eingriff in das Landschaftsbild / Ortsbild allgemeiner Bedeutung / Maß-

nahmen zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 

GRO d | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszone von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen / mittlere Empfindlichkeit  

GRO e | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszone von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen / mittlere Empfindlichkeit 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erweiterung der Ortsränder in die 

freie Landschaft. Beeinträchtigung des Ortsbildes durch nicht angepasste Bebau-

ung möglich. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Erweiterung der Ortsränder auf das erforderliche Maß durch 

überwiegend nur Arrondierung und maßvolle Ergänzung der Siedlungsflächen. 

 Beschränkung der Bebauungsdichte, Bauhöhe, Farbgestaltung in Anlehnung an 

den umgebenden Bestand. 

 Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Eingrünung der Bebauung. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann überwiegend durch Randeingrünungen 

der Flächen zur offenen Landschaft hin ausgeglichen werden.  

6.2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler: Beteiligung 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Innerhalb der Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler nach § 3 Niedersäch-

sisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vorhanden, die in ihrer Gestalt oder Wir-

kung durch die Planung beeinträchtigt würden. Der Umgebungsschutz von Bau-

denkmälern in der näheren Umgebung wird erkennbar nicht beeinträchtigt. 

Für die Flächen werden keine Bodendenkmäler gemäß § 3 Abs. 4 des Niedersäch-

sischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vermutet bzw. sind keine Bodendenk-

mäler vorhanden. 
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Vorbelastungen bestehen ggf. durch ausgeübte landwirtschaftliche Nutzungen oder 

bereits vorhandene Gebäude. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Erhebliche Auswirkungen auf Baudenkmäler sind nicht zu erwarten. 

Bei flächigen Erdeingriffen ist mit Beeinträchtigungen von Denkmalsubstanz zu 

rechnen. Die Kompensation von Beeinträchtigungen der Denkmalsubstanz kann 

nur durch eine fachgerechte Dokumentation der archäologischen Befunde erfol-

gen, daher muss mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung auf Kos-

ten des Verursachers gerechnet werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

Für Baudenkmäler gelten die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen nach  

§ 8 NDSchG im Einzelfall. 

Für Bodendenkmäler ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass ur- und frühge-

schichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, 

unverzüglich dem Landkreis Stade, Untere Denkmalschutzbehörde, mitzuteilen 

sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen füh-

ren, sind zu unterlassen. Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf 

einem Bodendenkmal einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, 

die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmi-

gung zu erteilen ist. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

6.2.2 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Mit den Planungen sind die oben aufgeführten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die 

Neubebauung und die Versiegelung des Bodens kommt es auf den Änderungsflächen zur 

Störung der physikalischen Oberflächenstruktur und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. 

Die Planungen führen zum Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen innerhalb der 

Bauflächen. Andere Tiere und Pflanzen halten dafür wieder Einzug in das Gebiet, insbeson-

dere auch in den Eingrünungsbereichen. Das Orts- und Landschaftsbild wird durch Neube-

bauungen verändert. Die immissionsschutzrechtlichen Schutzansprüche der künftigen Bewoh-

ner und der Anwohner der Flächen sind im Rahmen der Bebauungsplanung besonders zu 

beachten. 

Darüber hinaus gibt es die folgenden flächenspezifischen Auswirkungen: 

 Raumordnung: 

Die Flächen GRO d, e befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe mindestens teil-
weise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft aufgrund besonderes ho-
hen Ertragspotentials. Die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und die 
agrarstrukturellen Funktionen der Gebiete werden durch die Planung nicht grundsätz-
lich beeinträchtigt. 

Die Flächen GRO d, e liegen nahe an einem Überschwemmungsgebiet (Hochwasser-
schutzgebiet). Die entsprechenden Schutzbestimmungen sind zu beachten. 

 Fläche und Boden: 

Auf der Fläche GRO d werden empfindliche Böden bzw. Kulturböden kartiert. Die Bö-
den sollten möglichst wenig versiegelt und nicht ausgetauscht werden. Es ist mit einem 
erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen.  
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Durch die Fläche GRO f wird der geplante Kompensationsflächenpool Wasserkrug ge-
sichert. Der Flächenpool hat eine hohe Bedeutung für das Schutzgut Boden und wird 
nach Abschluss der Planungen voraussichtlich ausschließlich mit Flächen zum Aus-
gleich von Eingriffen in das Schutzgut Boden bereitstehen. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Wall- und Feldhecken, Baumrei-
hen, Baumhecken, Einzelbäume, Feldhecken und Gräben durch die heranrückende 
Bebauung beeinträchtigt werden. Schutzvorkehrungen, wie ausreichende Abstände 
und Schutzstreifen an Gräben sowie Ausschluss von Versiegelung im Kronentraufbe-
reich grenzen die Beeinträchtigungen ein. 

Die besonders erhaltenswerten Gehölze (Eichen) auf der Fläche GRO b sollten insbe-
sondere hinsichtlich des Artenschutzes erhalten werden. 

Bei den Flächen GRO c und GRO f sollten Beeinträchtigungen der Kompensationsflä-
chen durch angrenzende Nutzung oder Beseitigung durch konkurrierende Nutzungs-
anforderungen vermieden werden. 

 Orts- und Landschaftsbild: 

Die Flächen GRO b, d, e haben für das Landschaftsbild eine mittlere Bedeutung. Bei 
Fläche GRO d soll auf eine Einbettung der Bauflächen in die Landschaft durch Schaf-
fung von Randeingrünungen geachtet werden. Bei der Fläche GRO b ist mit einem 
erhöhten Ausgleich für Eingriffe in das Landschaftsbild (Gehölze - Eichen) zu rechnen. 

6.2.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Es ist noch eine weitere für die wohnbauliche Entwicklung in Großenwörden in Frage kom-

mende Alternativfläche, die Fläche GRO a untersucht worden. 

Im Vorwege wurde eine weitere Wohnbaufläche, Fläche GRO a, als potentielle Baufläche zur 

Wohnnutzung in Betracht gezogen. Nach Abwägung wurde von der Darstellung aufgrund der 

hohen Wertigkeit und Empfindlichkeit der Böden abgesehen.  
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7 Gemeinde Hammah 

 Grundlagen des Umweltberichtes 

7.1.1 Inhalt und Ziele der Planung 

Die Neudarstellungen des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpfor-

ten umfassen die folgenden Flächen auf dem Gemeindegebiet von Hammah: 

Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

HAM a | Wohnbaufläche 

+ Randeingrünung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Flächen für Wohnungsbau 

Wohnbaufläche + Rand-
eingrünung 

HAM b | Wohnbaufläche 

+ Randeingrünung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Flächen für Wohnungsbau 

Wohnbaufläche + Rand-
eingrünung 

HAM e | Wohnbaufläche 

+ Randeingrünung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Flächen für Wohnungsbau 

Wohnbaufläche + Rand-
eingrünung 

HAM f | Gemeinbedarf + 

Randeingrünung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Schaffung von Erweite-
rungsflächen für die Sport-
anlagen 

Gemeinbedarf + Rand-
eingrünung 

HAM g | Gemeinbedarf + 

Randeingrünung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Schaffung von Erweite-
rungsflächen für die Sport-
anlagen 

Gemeinbedarf + Rand-
eingrünung 

HAM i | Baufläche für 

Mischnutzung+ Randein-
grünung 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Flächen für Mischnutzung, 
Darstellung Bestand  

Baufläche für Mischnut-
zung+ Randeingrünung 

HAM k | Baufläche für 

Mischnutzung + Randein-
grünung 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung be-
stehender gemischter Nut-
zung, langfristige Siche-
rung Grünfläche 

Baufläche für Mischnut-
zung + Randeingrünung 

HAM l | Baufläche für 

Mischnutzung + Randein-
grünung 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Flächen für Mischnutzung, 
Darstellung Bestand  

Baufläche für Mischnut-
zung + Randeingrünung 

HAM m | Sondergebiet 

Zweckbestimmung Bio-
gasanlage 

Fläche für die Landwirt-
schaft, Randeingrünung 

Sicherung von Flächen zur 
Erweiterung der bestehen-
den Biogasanlage 

Sondergebiet Zweckbe-
stimmung Biogasanlage 

HAM n | Sondergebiet 

Zweckbestimmung Gülle-
lager 

Fläche für die Landwirt-
schaft, Randeingrünung 

Sicherung von Flächen zur 
Erweiterung der bestehen-
den Biogasanlage 

Sondergebiet Zweckbe-
stimmung Güllelager 

HAM p | Baufläche für 

Mischnutzung + Grünflä-
che 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Flächen für Mischnutzung 
+ Grünfläche, Darstellung 
Bestand 

Baufläche für Mischnut-
zung + Grünfläche 

HAM q | Gewerbliche 

Baufläche 
Grünfläche Langfristige Sicherung von 

Flächen für Gewerbe 
Gewerbliche Baufläche 

HAM r | Baufläche für 

Mischnutzung, Grünflä-
che 

Fläche für Gemeinbe-
darf, Grünfläche 

Langfristige Sicherung be-
stehender gemischter Nut-
zung, langfristige Siche-
rung Grünfläche 

Baufläche für Mischnut-
zung, Grünfläche 

HAM s | Grünfläche 

Zweckbestimmung Fried-
hof + Baufläche für 
Mischnutzung 

Fläche für Gemeinbe-
darf 

Langfristige Sicherung der 
Friedhofsfläche sowie Flä-
che für Mischnutzung 

Grünfläche Zweckbestim-
mung Friedhof + Bauflä-
che für Mischnutzung 

HAM t | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft, Wald 

Langfristige Sicherung von 
Flächen für Mischnutzung, 
Darstellung Bestand  

Baufläche für Mischnut-
zung 

HAM u | Sonderbauflä-

che Zweckbestimmung 
Einzelhandel + ge-
mischte Baufläche 

Gemeinbedarf, Wohn-
baufläche, Baufläche für 
Mischnutzung 

Langfristige Sicherung von 
Einzelhandelsfläche und 
Fläche für Mischnutzung 

Sonderbaufläche Zweck-
bestimmung Einzelhan-
del + gemischte Bauflä-
che 

HAM v | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Übernahme Ausgleichsflä-
che  

SPE-Fläche 



Aufstellung des Flächennutzungsplanes      Begründung Teil B 

61 

 

7.1.2 Bedarf an Grund und Boden im Flächennutzungsplan 

7.1.3 Ziele des Umweltschutzes durch Fachplanungen 

Fachplanung Umweltschutzziel 

Regionales Raumordnungs-

programm des Landkreises 

(RROP) 

HAM a | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen 

östlich angrenzend; nordöstlich Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft; ca. 

250 m westlich Straße regionaler Bedeutung; ca. 550 m südlich Hauptbahnstre-

cke 

HAM b | Südlich gelegene Hauptbahnstrecke 

HAM e | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohem Ertragspotentials 

nordwestlich angrenzend; Westlich Straße regionaler Bedeutung 

HAM f | Südlich angrenzend Hauptbahnstrecke 

HAM g | Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung; Südlich angrenzend Haupt-

bahnstrecke; ca. 400m östlich Hauptverkehrsstraße 

HAM i | Angrenzend an Straße regionaler Bedeutung; angrenzend Vorranggebiet 

für Rohstoffgewinnung Torf; ca. 600m entfernt Vorranggebiet für Rohstoffgewin-

nung Sand; Südlich Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft; Nördlich Vorbe-

haltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen 

HAM k | Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Torf angrenzend; Nördlich an-

grenzend Straße von regionaler Bedeutung; Südlich Vorbehaltsgebiet für Natur 

und Landschaft 

HAM l | Ca. 150 m nördlich Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Torf; Südlich 

Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft 

HAM m | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohem Ertragspotentials; 

ca. 800 m nordöstlich Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Sand; Südwestlich 

Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung 

HAM n | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohem Ertragspotentials; 

ca. 800 m nordöstlich Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Sand; Südwestlich 

Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung 

HAM p | Nördlich Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Torf; ca. 250m entfernt 

Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Sand; Westlich Vorranggebiet für Natur 

und Landschaft; Nördlich Straße regionaler Bedeutung 

HAM q | Umgeben von Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohem Er-

tragspotentials; Östlich Straße regionaler Bedeutung, südlich Hauptverkehrs-

straße 

HAM r | Östlich Straße regionaler Bedeutung 

HAM s | Westlich Straße regionaler Bedeutung 

HAM t | Nördlich Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Torf; ca. 250 m südlich 

Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Sand; Südlich Vorranggebiet für Natur und 

Landschaft; Nahegelegene Straße regionaler Bedeutung 

HAM u | Westlich Straße regionaler Bedeutung 

Flächennutzungsplan (FNP) HAM m | Grünfläche (Randeingrünung) 

Gemeinde  W M G SO 

Ge-

mein-

bedarf 

Grün / 

Rand-

eingrü-

nung 

LW incl. 

SPE 
Wald Summe 

Hammah 
FNP-Bestand 0,1 0,1 0 0 2,1 2,0 48,8 0,4 53,5 

Planung 17,1 6,6 1,5 2,9 1,3 5,1 18,0 1 53,5 

 Bilanz 17,0 6,5 1,5 2,9 -0,8 3,1 -30,8 0,6 0 
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Fachplanung Umweltschutzziel 

HAM n | Grünfläche (Randeingrünung) 

HAM p | Grünfläche 

HAM q | Grünfläche 

HAM r | Grünfläche 

HAM t | Wald 

Landschaftsrahmenplan 

(LRP) 

HAM a | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) im Übergang zu Siedlungsgebie-

ten mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegetation (ZK5) 

HAM b | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

HAM e | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

HAM f | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend er-

höhter/mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK3) 

HAM g | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend er-

höhter/mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK3) 

HAM i | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

HAM k | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend er-

höhter/mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK3) 

HAM l | Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeu-

tung für Arten und Biotope und / oder mit hoher bis sehr hoher Bedeutung für das 

Landschaftsbild und / oder mit besonderer Bedeutung (einschließlich Lücken) für 

den Biotopverbund (ZK2) 

HAM m | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

HAM n | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

HAM p | Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend sehr hoher 

Bedeutung für Arten und Biotope und/oder mit zentraler Bedeutung für den Bio-

topverbund (ZK1), Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungs-

grün/-vegetation (ZK5) 

HAM q | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) im Übergang zu umwelt- und naturverträglicher Nutzung in allen üb-

rigen Gebieten mit geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK 4) 

HAM r | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

HAM s | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

HAM t | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend er-

höhter/mittlerer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK3), Siedlungsgebiete mit mög-

lichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegetation (ZK5) 

HAM u | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

Landschaftsplan (LP) HAM a | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnahme 

Grünlandentwicklung 

HAM b | mittleres Konfliktpotential, Verdacht auf geschützte Vogelarten / Fleder-

mäuse, Gehölze (Eiche im Westen) sollten erhalten werden, Maßnahme Grün-

landentwicklung 

HAM e | geringes Konfliktpotential, Gehölze sollten erhalten werden, ggf. emp-

findliche Böden vorhanden, Maßnahme Grünlandentwicklung 
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Fachplanung Umweltschutzziel 

HAM f | mittleres Konfliktpotential, empfindliche Böden vorhanden, Böden sollten 

nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden, Bach im Süden sollte nicht be-

einträchtigt werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

HAM g | mittleres Konfliktpotential, empfindliche Böden vorhanden, Böden soll-

ten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden, Bach im Westen sollte nicht 

beeinträchtigt werden, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnahme Grünland-

entwicklung 

HAM i | mittleres Konfliktpotential, empfindliche Böden vorhanden, Böden sollten 

nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden, Gehölzfläche nordöstlich sollte 

nicht beeinträchtigt werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

HAM k | mittleres Konfliktpotential, empfindliche Böden vorhanden, Böden sollten 

nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden, Gehölze sollten erhalten werden, 

Maßnahme Grünlandentwicklung 

HAM l | mittleres Konfliktpotential, empfindliche Böden vorhanden, Böden sollten 

nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden, Gehölze sollten erhalten werden, 

vorhandene Ausgleichsfläche / Randeingrünung im Westen sollte nicht beein-

trächtigt werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

HAM m | mittleres Konfliktpotential, Biotopverbund hoher Bedeutung, hochwerti-

ger Kulturboden vorhanden, Böden sollten nicht versiegelt und nicht ausge-

tauscht werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

HAM n | mittleres Konfliktpotential, empfindliche Böden vorhanden, Böden soll-

ten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden, Gehölze sollten erhalten und 

nicht beeinträchtigt werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

HAM p | mittleres Konfliktpotential, Verdacht auf geschützte Vogelarten / Fleder-

mäuse, Gehölze (alter Baumbestand heimischer Arten) sollten erhalten werden, 

Biotopverbund hoher Bedeutung; Bereiche zur Lückenschließung, Maßnahme 

Grünlandentwicklung  

HAM q | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

HAM r | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

HAM s | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

HAM t | mittleres Konfliktpotential, ggf. hochwertiger Kulturboden in Randberei-

chen vorhanden, Eichenmischwald sollte nicht beeinträchtigt werden, Biotopver-

bund hoher Bedeutung, Verdacht auf Fledermäuse aufgrund alten Gebäudebe-

stands, Maßnahme Grünlandentwicklung 

HAM u | mittleres Konfliktpotential, Verdacht auf geschützte Vogelarten / Fleder-

mäuse, Gehölze (alte Eiche und Apfelbäume) sollten erhalten werden, Maß-

nahme Grünlandentwicklung 

HAM v | Kompensationsflächenpool „Stellberg“ (Kompensationsflächen für zahl-

reiche Bebauungspläne und Einzelvorhaben); Beeinträchtigungen der Kompen-

sationsfläche durch angrenzende Nutzung oder Beseitigung durch konkurrie-

rende Nutzungsanforderungen sollten vermieden werden 

 

 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

7.2.1 Beschreibung des Umweltzustandes und Auswirkungen der Planung 

Die Flächen HAM q, HAM r und HAM s stellen Anpassungen an die bestehenden Nutzungen 

dar und werden künftig als gewerbliche Baufläche, Baufläche für Mischnutzung und Grünflä-

chen dargestellt. Die Fläche HAM v wird als bereits bauleitplanerisch gesicherte SPE-Fläche 

dargestellt. Die Eingriffe bzw. Ausgleiche sind hier bereits erfolgt. Umweltauswirkungen der 

Planung werden auf den genannten Flächen ausgeschlossen. Diese Flächen werden im Um-

weltbericht nicht weiter betrachtet.  
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7.2.1.1 Fläche und Boden 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Bodentypen, Bodenarten, Geotope: Bodenkarte LRP und BK50; NIBIS Kartenser-

ver; Altlasten und Altablagerungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, 

soweit bekannt; NIBIS Kartenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

HAM a | Ackerbaugebiete; Braunerdeböden und deren Subtypen im Übergang zu 

Podsolböden und deren Subtypen / geringe Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

HAM b | Ackerbaugebiete; Podsolböden und deren Subtypen im Übergang zu Mo-

orgleyböden / geringe Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

HAM e | Ackerbaugebiete; Pseudogley, Podsolböden und deren Subtypen / geringe 

Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

HAM f | Grünlandgebiete; Niedermoorböden / empfindliche Böden, Böden sollten 

nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vor-

belastungen 

HAM g | Grünlandgebiete; Niedermoorböden / empfindliche Böden, Böden sollten 

nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vor-

belastungen 

HAM i | Grünlandgebiete; Pseudogleyböden und deren Subtypen im Übergang zu 

Hochmoorböden / empfindliche Böden, Böden sollten nicht versiegelt und nicht aus-

getauscht werden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

HAM k | Grünlandgebiete; Hochmoorböden / empfindliche Böden, Böden sollten 

nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vor-

belastungen 

HAM l | Grünlandgebiete; Hochmoorböden / empfindliche Böden, Böden sollten nicht 

versiegelt und nicht ausgetauscht werden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelas-

tungen 

HAM m | Ackerbaugebiete; Pseudogleyböden und deren Subtypen, Braunerdebö-

den und deren Subtypen / hochwertige Kulturböden mit erhöhtem Ertragspotential, 

schutzwürdige Böden, Kulturböden sollten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht 

werden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

HAM n | Ackerbaugebiete; Pseudogleyböden und deren Subtypen, Braunerdeböden 

und deren Subtypen / hochwertige Kulturböden mit hohem Ertragspotential, schutz-

würdige Böden, Kulturböden sollten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden 

/ mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

HAM p | Grünlandgebiete; Pseudogleyböden und deren Subtypen im Übergang zu 

Hochmoorböden / geringe Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

HAM t | Grünlandgebiete; Pseudogleyböden und deren Subtypen / hochwertige Kul-

turböden in den Randbereichen, schutzwürdige Böden, Kulturböden sollten nicht ver-

siegelt und nicht ausgetauscht werden / geringe bis mittlere Empfindlichkeit / keine 

Vorbelastungen 

HAM u | Siedlungsgebiete; Braunerdeböden und deren Subtypen / geringe Empfind-

lichkeit / keine Vorbelastungen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Verlust des natürlich gewachsenen Bodens und der Bodenfunktionen durch die zu-

sätzlich ermöglichte Überbauung und Versiegelung. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Möglichst Erhalt der vorhandenen schützenswerten Grünstrukturen und -biotope. 

 Minimierung des Flächenverbrauches und der Versiegelung durch möglichst 

niedrige Grundfläche und weitest gehenden Verzicht auf Vollversiegelung für be-

fahrbare Flächen. 

 Minimierung von Erdmassenbewegungen, ein Gleichgewicht von Bodenabtrag 

und Bodenauftrag soll angestrebt werden. 

 Maßnahmen zum Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB: Förde-

rung des Bodenlebens durch fachgerechte Lagerung des Oberbodens auf Mie-

ten. Trennung des Bodenaushubes bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, 
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damit eine spätere Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaues er-

reicht werden kann. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist ein externer Ausgleich für die neu ermöglichte Versiegelung zu schaffen, die 

nicht innerhalb der Flächen ausgeglichen werden kann. Ggf. erhöhter Ausgleichs-

bedarf für Bodenversiegelung von schützenswerten Böden und empfindlichen Kul-

turböden. 

7.2.1.2 Pflanzen und Biotope 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Pflanzenwelt, PNV: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotop-

kartierung LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) 

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen / 

PNV 

HAM a | Überwiegend Sandacker (AS), Grünland Einsaat (GA), kleiner Bereich 

Einzel- und Reihenhausbebauung, Entlang Straße verlaufende Baumreihe und 

Baumbestand (HB / A) / Biotope besonderer Bedeutung am Rand; Baumbestände, 

besonders im Westen sollten erhalten werden / lokaler Hecken-Biotopverbund / 

PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes 

HAM b | Sandacker (AS), westlicher Rand Baumreihe (HBA) und Feldhecke (HF) / 

Biotope besonderer Bedeutung im westlichen Randbereich; die Eichen im Westen 

sollten erhalten werden / lokaler Hecken-Biotopverbund / PNV: Drahtschmielen-Bu-

chenwald des Tieflandes 

HAM e | Sandacker (AS), Artenarmes Intensivgrünland (GI), Baumreihe (HBA) / Bi-

otop besonderer Bedeutung am östlichen Rand; Baumreihe im Südosten sollte er-

halten werden / lokaler Hecken-Biotopverbund / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald 

des Tieflandes 

HAM f | Mooracker (AM), Feldhecke (HF), Siedlung (OD), stark ausgebauter Bach 

(FX) / Grünflächen / Biotop besonderer Bedeutung am östlichen Rand / PNV: Feuch-

ter Birken-Eichenwald des Tieflandes 

HAM g | Artenarmes Intensivgrünland (GI), Feldhecken (HF), Stark ausgebauter 

Bach (FX) / Grünflächen / Biotope besonderer Bedeutung am westlichen Rand; Feld-

hecken sollten erhalten werden / PNV: Feuchter Birken-Eichenwald des Tieflandes 

HAM i | Artenarmes Intensivgrünland (GI), Dorfgebiet / landwirtschaftliches Gebäude 

(OD), Sonstiger Nadelforst (WZ) / Gehölzfläche direkt nordöstlich sollte nicht beein-

trächtigt werden / PNV: Feuchter Drahtschmielen- und Flattergras-Buchenwald des 

Tieflandes im Übergang zum Birken-Eichenwald im Übergang zu PNV: feuchter Kie-

fern-Birken-Eichen-Moorwald des Tieflandes im Übergang zum Birken- und Kiefern-

bruch 

HAM k | Intensivgrünland auf Moorböden (GIM), Feldhecken (HF), Baumreihe (HBA) 

/ Biotope besonderer Bedeutung im Gebiet; Baumreihen und Feldhecken sollten er-

halten werden / PNV: feuchter Kiefern-Birken-Eichen-Moorwald des Tieflandes im 

Übergang zum Birken- und Kiefernbruch 

HAM l | Siedlungsbereich, Intensivgrünland auf Moorboden (GIM), Sonstiger Nadel-

forst (WZ), Feldhecken (HF), straßenbegleitende Baumreihe (HBA), Graben (FG) / 

Biotope besonderer Bedeutung im Gebiet; Baumreihen und Feldhecken sollten er-

halten werden / PNV: feuchter Kiefern-Birken-Eichen-Moorwald des Tieflandes im 

Übergang zum Birken- und Kiefernbruch 

HAM m | Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL), Sandacker (AS) / lokaler Hecken-

Biotopverbund / PNV: Feuchter Drahtschmielen- und Flattergras-Buchenwald des 

Tieflandes im Übergang zum Birken-Eichenwald im Übergang zu PNV: Drahtschmie-

len-Buchenwald des Tieflandes im Übergang zum Flattergras-Buchenwald 

HAM n | Landwirtschaftliche Lagerfläche (EL), Sandacker (AS), Baumreihe (HBA) / 

Baumreihe südlich sollte erhalten und Gehölze westlich nicht beeinträchtigt werden 

/ lokaler Hecken-Biotopverbund / PNV: Feuchter Drahtschmielen- und Flattergras-

Buchenwald des Tieflandes im Übergang zum Birken-Eichenwald im Übergang zu 
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PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes im Übergang zum Flattergras-Bu-

chenwald 

HAM p | Dorfgebiet / landwirtschaftliches Gebäude (OD), Gehölz des Siedlungsbe-

reichs (HS) / der alte Baumbestand heimischer Arten sollte erhalten werden / Guts-

park / Biotopverbund hoher Bedeutung; Bereiche zur Lückenschließung / PNV: 

Feuchter Drahtschmielen- und Flattergras-Buchenwald des Tieflandes im Übergang 

zum Birken-Eichenwald im Übergang zu PNV: feuchter Kiefern-Birken-Eichen-Moor-

wald des Tieflandes im Übergang zum Birken- und Kiefernbruch 

HAM t | Siedlungsbereich, Gehölz des Siedlungsbereichs (HS) / Biotope besonderer 

und allgemeiner Bedeutung im westlichen Bereich / Eingriff in Eichenmischwald ver-

meiden / Grünland binsenreich (nicht nass) / Biotopverbund hoher Bedeutung / PNV: 

Feuchter Drahtschmielen- und Flattergras-Buchenwald des Tieflandes im Übergang 

zum Birken-Eichenwald im Übergang zu PNV: feuchter Kiefern-Birken-Eichen-Moor-

wald des Tieflandes im Übergang zum Birken- und Kiefernbruch 

HAM u | Siedlungsbereich / Bestand alter Eichen als Baumreihe, sehr alte Apfel-

bäume, Baumreihen und alte Einzelbäume (Apfel: Höhlenbäume) sollten erhalten 

werden / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohn- und Gewerbegebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflan-

zenarten geschaffen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit 

möglich erhalten werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Pflanzenwelt können voraussichtlich über-

wiegend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden  

oder müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen wer-

den. Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

7.2.1.3 Tiere 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Tierwelt: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotopkartierung 

LP (aktueller Stand), Artenschutz Fachbeitrag 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der teilweise intensiven landwirt-

schaftlichen und betrieblichen Nutzung oder der bestehenden Bebauung im Sied-

lungszusammenhang auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt. 

Potential Arten (Vögel): 

HAM a | Gehölz- und Bodenbrüter; geschützte/gefährdete Vogelarten Haussperling 

und Star (evtl. Brut am nordwestlichen Rand der Fläche) gesichtet 

HAM b | Gehölz- und Bodenbrüter; Verdacht auf gehölzbrütende geschützte/gefähr-

dete Vogel- und Fledermausarten; Vogelarten Bachstelze, Gartengrasmücke, Gar-

tenrotschwanz, Sturmmöwe und Star gesichtet; Verdacht auf Fledermäuse in alten 

Eichen am westlichen Rand, bei Fällung einzelner Bäume ist eine ökologische Bau-

begleitung erforderlich 

HAM e | Gehölzbrüter, ungefährdete Bodenbrüter 

HAM f | Gehölzbrüter, ungefährdete Bodenbrüter 

HAM g | Gehölzbrüter, ungefährdete Bodenbrüter 

HAM i | Gehölzbrüter, ungefährdete Bodenbrüter 
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HAM k | Gehölzbrüter, ungefährdete Bodenbrüter 

HAM l | Gehölzbrüter, ungefährdete Bodenbrüter 

HAM m | ungefährdete Bodenbrüter 

HAM n | ungefährdete Bodenbrüter 

HAM p | Gehölzbrüter, potentielles Fledermaus-Quartier / Erhaltung Altgehölze auf-

grund potentieller Vorkommen von Brutvögeln und Fledermaus-Quartieren, bei Fäl-

lung einzelner Bäume ist eine ökologische Baubegleitung erforderlich 

HAM t | alter Gebäudebestand; Pferdehaltung; Verdacht auf Fledermäuse 

HAM u | Baumreihen und alte Einzelbäume (Apfel: Höhlenbäume) sollten erhalten 

werden; Verdacht auf Fledermäuse 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohn- und Gewerbegebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflan-

zenarten geschaffen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit 

möglich erhalten werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beachtung erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Artenschut-

zes (§ 44 BNatSchG). 

 Ökologische Baubegleitung bei Flächen bzw. Gehölzen mit Verdacht auf ge-

schützte Arten. 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt können voraussichtlich überwie-

gend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden oder 

müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen werden. 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

7.2.1.4 Wasser 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Grundwasser: hydrogeologische Karte LRP, NIBIS Kartenserver; Oberflächenwas-

ser: Nutzungs- und Biotopkartierung LP (aktueller Stand); Altlasten und Altablage-

rungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, soweit bekannt; NIBIS Kar-

tenserver  

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Wasser (Kapitel 2.2.1.4) 

HAM f | Bach im Süden sollte nicht beeinträchtigt werden 

HAM g | Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung 

HAM m | Südwestlich Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung 

HAM n | Südwestlich Vorranggebiet für Trinkwassergewinnung 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinflussung des Boden-Wasserhaushalts durch die zusätzlich ermöglichte Be-

bauung und Versiegelung: Verlust der Regenwasserversickerung, dadurch weitere 

Verminderung der Grundwasserneubildung. Erhöhung des Oberflächenabflusses 

durch Versiegelung. Erhöhtes Risiko von Schadstoffeinträgen durch verunreinigte 

Sickerwässer. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge und wasser-

gebundener Decken. 

 Versickerung des Oberflächenwassers unverschmutzt auf Grundstücken. 



Aufstellung des Flächennutzungsplanes      Begründung Teil B 

68 

 

 Verbesserung der natürlichen Wasserreinigung durch Begrünung von Flächen 

und Gebäuden. 

Schutzanforderungen durch nahegelegene Überschwemmungsbereiche sind zu 

beachten. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

7.2.1.5 Klima und Luft 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Makroklima, Mikroklima, Frisch- / Kaltluftentstehung, Klima beeinflussende Fakto-

ren: LRP, NIBIS-Kartenserver, LP (aktueller Stand); Emissionsquellen: FNP, 

RROP, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Klima und Luft (Kapitel 2.2.1.5) 

Insgesamt geringe Empfindlichkeit. 

HAM a | Schadstoffbelastung durch die nahgelegene Straße, Geruchsimmissionen 

durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung) 

HAM b | Schadstoffbelastung durch die nahgelegene Straße, Geruchsimmissionen 

durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung) 

HAM e | Geruchsimmissionen durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung) 

HAM f | Geruchsimmissionen durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung) 

HAM g | Geruchsimmissionen durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung) 

HAM i | Schadstoffbelastung durch die nahgelegene Straße, Geruchsimmissionen 

durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung) 

HAM k | Geruchsimmissionen durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung) 

HAM l | Geruchsimmissionen durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung) 

HAM p | Schadstoffbelastung durch die nahgelegene Straße, Geruchsimmissionen 

durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung) 

HAM q | ausgehende Schadstoffbelastung durch vorhandene und künftige Gewer-

bebetriebe 

HAM t | Schadstoffbelastung durch die nahgelegene Straße, Geruchsimmissionen 

durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung) 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Die Planung beeinflusst das Mikroklima negativ durch die ermöglichte Versiege-

lung und Bebauung, aber im positiven Sinne auch durch die Anpflanzungen von 

Bäumen und Sträuchern und die Absicherung bzw. den Erhalt von Grünflächen. 

Die Beeinflussungen werden daher insgesamt als unerheblich bewertet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen und Erhalt vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Verkehrlich günstige, kurze Anbindung der Flächen an bestehende Siedlungsbe-

reiche. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

7.2.1.6 Mensch und Gesundheit 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Immissionsschutz, Landwirtschaft, Erholung, Verkehr, Infrastruktur, sonstige Flä-

chennutzungen und Raumfunktionen: RROP, FNP, eigene Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

HAM a | Lärmbelastung durch Bahn, ca. 550 m südlich Hauptbahnstrecke; Straße 

regionaler Bedeutung, ca. 250 m westlich Straße regionaler Bedeutung, Lärmbelas-

tung durch die nahe gelegene Straße; Geruchsbelastung durch Landwirtschaft 
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Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

möglich (Tierhaltung), Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

HAM b | Lärmbelastung durch Eisenbahn ggf. zu prüfen, Geruchsbelastung durch 

Landwirtschaft möglich (Tierhaltung); Beeinträchtigungszonen von Hochspannungs-

leitungen 

HAM e | Lärmbelastung durch die angrenzende Straße, westlich Straße regionaler 

Bedeutung; Geruchsbelastung durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung); Beein-

trächtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

HAM f | Lärmbelastung durch Eisenbahn ggf. zu prüfen; Geruchsbelastung durch 

Landwirtschaft möglich (Tierhaltung); Beeinträchtigungszonen von Hochspan-

nungsleitungen 

HAM g | Lärmbelastung durch Eisenbahn ggf. zu prüfen; Geruchsbelastung durch 

Landwirtschaft möglich (Tierhaltung) 

HAM i | Lärmbelastung durch die angrenzende Straße, angrenzend an Straße regi-

onaler Bedeutung; angrenzend Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Torf; Ge-

ruchsbelastung durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung); Beeinträchtigungszo-

nen von Hochspannungsleitungen 

HAM k | Lärmbelastung durch die angrenzende Straße, nördlich angrenzend Straße 

von regionaler Bedeutung; Geruchsbelastung durch Landwirtschaft möglich (Tierhal-

tung); Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Torf angrenzend; Beeinträchtigungszo-

nen von Hochspannungsleitungen 

HAM l | Ca. 150 m nördlich Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Torf; Geruchsbe-

lastung durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung); Beeinträchtigungszonen von 

Hochspannungsleitungen 

HAM m | Geruchsbelastung durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung); Beeinträch-

tigungszonen von Hochspannungsleitungen 

HAM n | Geruchsbelastung durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung); Beeinträch-

tigungszonen von Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen, von Hochspannungs-

freileitungen sowie Windkraftanlagen und Türmen 

HAM p | Lärmbelastung durch die angrenzende Straße, nördlich Straße regionaler 

Bedeutung; nördlich Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Torf; ca. 250m entfernt 

Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung Sand; Geruchsbelastung durch Landwirtschaft 

möglich (Tierhaltung); Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

HAM q | Ausgehende Lärm-/Geruchsbelastung durch vorhandene und künftige Ge-

werbebetriebe 

HAM s | Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

HAM t | Lärmbelastung durch die nahe gelegene Straße; nördlich Vorranggebiet für 

Rohstoffgewinnung Torf; ca. 250 m südlich Vorranggebiet für Rohstoffgewinnung 

Sand; Geruchsbelastung durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung); Beeinträchti-

gungszonen von Hochspannungsleitungen 

HAM u | Lärmbelastung durch die angrenzende Straße, westlich Straße regionaler 

Bedeutung; Geruchsbelastung durch Landwirtschaft möglich (Tierhaltung); Beein-

trächtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die Planung werden keine erheblichen Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit erwartet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Schutzansprüche der vorbereiteten Nutzungen sowie der umliegenden Nutzun-

gen sind zu berücksichtigen (Immissionsschutz) hinsichtlich Lärmemissionen und 

-immissionen durch Verkehr und Gewerbe (TA Lärm) sowie hinsichtlich Ge-

ruchsemissionen und -immissionen durch Gewerbe und Landwirtschaft (TA Luft 

/ GIRL). 

 Schutzmaßnahmen für künftige Wohnbebauung (aktiver oder passiver Schall-

schutz), insbesondere vor Lärmimmissionen durch verkehrliche Nutzungen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 
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7.2.1.7 Orts- und Landschaftsbild 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Landschaftsbild: LRP  

Ortsbild: eigene Bestandsaufnahme, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

HAM a | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung. Beeinträchtigungszonen von 

Hochspanungsfreileitungen / geringe Empfindlichkeit  

HAM b | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung. Beeinträchtigungszonen von 

Hochspanungsleitungen und von Windkraftanlagen und Türmen / Vorhandene Ei-

chen bedeutsam für das Landschaftsbild / geringe bis mittlere Empfindlichkeit 

HAM e | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung. Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen und von Hochspanungsleitungen / geringe 

Empfindlichkeit 

HAM f | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung. Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen und von Hochspannungsfreileitungen / mitt-

lere Empfindlichkeit 

HAM g | Landschaftsbild: Siedlungsbereich, nicht relevant / geringe Empfindlichkeit 

HAM i | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen sowie von Hochspannungsfreileitungen / mitt-

lere Empfindlichkeit / Ortsbild allgemeiner Bedeutung / Maßnahmen zur Erhaltung 

und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 

HAM k | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung. Beeinträchtigungszonen von 

Hochspannungsfreileitungen / geringe Empfindlichkeit 

HAM l Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung. Beeinträchtigungszonen von Hoch-

spannungsfreileitungen / mittlere Empfindlichkeit / vorhandene Ausgleichsfläche, 

Randeingrünung im Westen zu landwirtschaftlichen Flächen / Ortsbild allgemeiner 

Bedeutung / Maßnahmen zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 

HAM m | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung. Biogasanlage, Beeinträchtigungs-

zonen von Hochspannungsfreileitungen / geringe Empfindlichkeit 

HAM n | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung. Biogasanlage, Beeinträchtigungs-

zonen von Hochspannungsfreileitungen / geringe Empfindlichkeit 

HAM p | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung. Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen sowie von Hochspannungsfreileitungen / vor-

handener Gehölzbestand bedeutsam für das Landschaftsbild / wertgebende Land-

schaftsbildeinheiten / mittlere Empfindlichkeit / Ortsbild allgemeiner Bedeutung / 

Maßnahmen zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 

HAM t | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung. Beeinträchtigungszonen von Hoch-

spannungsfreileitungen, Teilbereich historischer alter Waldstandort / mittlere Emp-

findlichkeit / Ortsbild allgemeiner Bedeutung / Maßnahmen zur Erhaltung und Ergän-

zung von ortstypischen Gehölzen 

HAM u | Landschaftsbild ohne Bewertung (Siedlungsbereich). Beeinträchtigungs-

zonen von Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen sowie von Hochspannungs-

freileitungen / geringe Empfindlichkeit / Ortsbild allgemeiner Bedeutung / Maßnah-

men zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erweiterung der Ortsränder in die 

freie Landschaft. Beeinträchtigung des Ortsbildes durch nicht angepasste Bebau-

ung möglich. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Erweiterung der Ortsränder auf das erforderliche Maß durch 

überwiegend nur Arrondierung und maßvolle Ergänzung der Siedlungsflächen. 

 Beschränkung der Bebauungsdichte, Bauhöhe, Farbgestaltung in Anlehnung an 

den umgebenden Bestand. 

 Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Eingrünung der Bebauung, insbeson-

dere strukturierender und wertgebender Gehölze. 
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Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann überwiegend durch Randeingrünungen 

der Flächen zur offenen Landschaft hin ausgeglichen werden. 

7.2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler: Beteiligung 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Innerhalb der Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler nach § 3 Niedersäch-

sisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vorhanden, die in ihrer Gestalt oder Wir-

kung durch die Planung beeinträchtigt würden. Der Umgebungsschutz von Bau-

denkmälern in der näheren Umgebung wird erkennbar nicht beeinträchtigt. 

Für einige Flächen werden Bodendenkmäler gemäß § 3 Abs. 4 des Niedersächsi-

schen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vermutet bzw. sind Bodendenkmäler vor-

handen. 

Vorbelastungen bestehen ggf. durch ausgeübte landwirtschaftliche Nutzungen oder 

bereits vorhandene Gebäude. 

HAM a | In dem Areal sind die Bodendenkmale mit den Fundstellennummern Ham-

mah, 25, 35, 66, 101 und 107 vorhanden. Sollte dieses Areal von größeren Boden-

eingriffen betroffen werden, ist mit umfangreicheren Ausgrabungen zu rechnen. 

HAM b | In dem Areal ist das Bodendenkmal mit der Fundstellennummer Hammah 

48 vorhanden. 

HAM e | In dem Areal ist das Bodendenkmal mit der Fundstellennummer Hammah 

64 vorhanden. 

HAM p | In dem Areal ist das Bodendenkmal mit der Fundstellennummer Groß Ster-

neberg 2 vorhanden. 

HAM t | In dem Areal ist das Bodendenkmal mit der Fundstellennummer Groß Ster-

neberg 3 vorhanden. 

HAM u | In dem Areal sind die Bodendenkmale mit den Fundstellennummern Ham-

mah 29 und 30 vorhanden. Sollte dieses Areal von größeren Bodeneingriffen betrof-

fen werden, ist mit umfangreicheren Ausgrabungen zu rechnen. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Erhebliche Auswirkungen auf Baudenkmäler sind nicht zu erwarten. 

Bei flächigen Erdeingriffen ist mit Beeinträchtigungen von Denkmalsubstanz zu 

rechnen. Die Kompensation von Beeinträchtigungen der Denkmalsubstanz kann 

nur durch eine fachgerechte Dokumentation der archäologischen Befunde erfol-

gen, daher muss mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung auf Kos-

ten des Verursachers gerechnet werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

Für Baudenkmäler gelten die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen nach  

§ 8 NDSchG im Einzelfall. 

Für Bodendenkmäler ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass ur- und frühge-

schichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, 

unverzüglich dem Landkreis Stade, Untere Denkmalschutzbehörde, mitzuteilen 

sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen füh-

ren, sind zu unterlassen. Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf 

einem Bodendenkmal einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, 

die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmi-

gung zu erteilen ist. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 
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7.2.2 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Mit den Planungen sind die oben aufgeführten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die 

Neubebauung und die Versiegelung des Bodens kommt es auf den Änderungsflächen zur 

Störung der physikalischen Oberflächenstruktur und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. 

Die Planungen führen zum Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen innerhalb der 

Bauflächen. Andere Tiere und Pflanzen halten dafür wieder Einzug in das Gebiet, insbeson-

dere auch in den Eingrünungsbereichen. Das Orts- und Landschaftsbild wird durch Neube-

bauungen verändert. Vorhandene Bodendenkmäler werden ggf. überplant. Die immissions-

schutzrechtlichen Schutzansprüche der künftigen Bewohner und der Anwohner der Flächen 

sind im Rahmen der Bebauungsplanung besonders zu beachten. 

Darüber hinaus gibt es die folgenden flächenspezifischen Auswirkungen: 

 Raumordnung: 

Die Flächen HAM m, n befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe mindestens teil-
weise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft aufgrund besonderes ho-
hen Ertragspotentials. Die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und die 
agrarstrukturellen Funktionen der Gebiete werden durch die Planung nicht grundsätz-
lich beeinträchtigt. 

Die Fläche HAM g befindet sich innerhalb eines Vorranggebietes für Trinkwasserge-
winnung. Die lokalen Schutzanforderungen sind im Rahmen der Bebauungsplanung 
zu beachten. 

 Fläche und Boden: 

Auf den Flächen HAM f, g, i, k, l, m und n werden empfindliche Böden bzw. Kulturbö-
den kartiert. Bei einigen Flächen sind auch schutzwürdige Moorböden unterlagert oder 
in Randbereichen vorhanden. Die Böden sollten möglichst wenig versiegelt und nicht 
ausgetauscht werden. Es ist mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen.  

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Wall- und Feldhecken, Baumrei-
hen, Baumhecken, Einzelbäume, Feldhecken und Gräben durch die heranrückende 
Bebauung beeinträchtigt werden. Schutzvorkehrungen, wie ausreichende Abstände 
und Schutzstreifen an Gräben sowie Ausschluss von Versiegelung im Kronentraufbe-
reich grenzen die Beeinträchtigungen ein. 

Die besonders erhaltenswerten Gehölze (Eichen; alter Baumbestand etc.) auf den ent-
sprechenden Flächen sollten insbesondere hinsichtlich des Artenschutzes erhalten 
werden. 

Bei der Fläche HAM v sollten Beeinträchtigungen der Kompensationsfläche durch an-
grenzende Nutzung oder Beseitigung durch konkurrierende Nutzungsanforderungen 
vermieden werden. 

 Tiere: 

Die Flächen HAM a, b, p, t und u weisen ein erhöhtes Potential für geschützte bzw. 
gefährdete Vogel- und Fledermausarten auf. Hier sind im Rahmen der Bebauungspla-
nung ggf. besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 Orts- und Landschaftsbild: 
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Auf der Fläche HAM p sind Gehölze (alter Baumbestand) vorhanden, die wertgebende 
Landschaftsbildeinheiten darstellen. Die Gehölze sollen erhalten bleiben, um das 
Landschaftsbild nicht negativ zu verändern. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen HAM a, b, e, p, t und u sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust 
bzw. die Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Ein-
beziehung und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 

7.2.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Es sind noch weitere für die wohnbauliche Entwicklung in Hammah in Frage kommende Alter-

nativflächen, die Flächen HAM c, d, h und j untersucht worden. 

Im Vorwege sind mehrere Standorte für eine mögliche wohnbauliche Entwicklung untersucht 

und bewertet worden. Die betrachtete Fläche HAM d wird aufgrund des angrenzenden Ge-

werbegebietes und möglicher Immissionskonflikte sowie aufgrund einer besonders hohen 

Wertigkeit der Böden nicht weiterverfolgt. Auch die Fläche HAM h soll aufgrund angrenzender 

Betriebe nicht weiterverfolgt werden. Ebenso wird die Fläche HAM j in der Ortschaft Groß 

Sterneberg zum Schutz des Landschaftsbildes im Kurvenbereich nicht weiterverfolgt. Die Flä-

che HAM c wurde nach Abwägung der Ergebnisse der Entwurfsbeteiligung aufgrund der di-

rekten Lage an der Hauptbahnstrecke ebenfalls nicht in die Darstellung übernommen.   
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8 Gemeinde Heinbockel 

 Grundlagen des Umweltberichtes 

8.1.1 Inhalt und Ziele der Planung 

Die Neudarstellungen des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpfor-

ten umfassen die folgenden Flächen auf dem Gemeindegebiet von Heinbockel: 

Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

HEI a | Wohnbauflächen 

+ Baufläche für Mischnut-
zung + Randeingrünung 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Bauflächen für Misch- und 
Wohnnutzung 

Wohnbauflächen + Bau-
fläche für Mischnutzung 
+ Randeingrünung 

HEI d | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung langfristiger 
Bauflächen für Mischnut-
zung, Darstellung beste-
hender Bebauung 

Baufläche für Mischnut-
zung 

HEI e | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Übernahme Ausgleichsflä-
che 

SPE-Fläche 

8.1.2 Bedarf an Grund und Boden im Flächennutzungsplan 

8.1.3 Ziele des Umweltschutzes durch Fachplanungen 

Fachplanung Umweltschutzziel 

Regionales Raumordnungs-

programm des Landkreises 

(RROP) 

Charakteristische Naturräume sollen geschützt und in ihrer ökologischen Quali-

tät verbessert werden. Flächenansprüche dürfen die ökologische Qualität der 

Gesamtregion nicht gefährden. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-

schaft sollen erhalten werden. 

HEI a | teilweise Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktio-

nen; Vorranggebiet Wasserwirtschaft/Wasserwerk ca. 600 m nördlich  
HEI d | Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen; Vor-

ranggebiet Wasserwirtschaft/Wasserwerk ca. 550 m nördlich 

Flächennutzungsplan (FNP) HEI a | Grünflächen (Randeingrünung) 

Landschaftsrahmenplan 

(LRP) 

HEI a | Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend erhöh-

ter/mittlerer Bedeutung für Schutzgüter (ZK3) im Übergang zu - umwelt- und na-

turverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit geringer Bedeutung für alle 

Schutzgüter (ZK4) 
HEI d | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK 5) im Übergang zu - umwelt- und naturverträglichen Nutzungen in allen 

übrigen Gebieten mit geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

Landschaftsplan (LP) HEI a | geringes Konfliktpotential, heimische Altgehölze sollten erhalten werden, 

Maßnahme Grünlandentwicklung; 
HEI d | mittleres Konfliktpotenzial; sehr wertvoller Bestand an Altgehölz, Baum-

bestand und Baumreihe sollten erhalten werden, Maßnahme Grünlandentwick-

lung  

HEI e | Kompensationsfläche B-Plan 12 

 

Gemeinde  W M G SO 

Ge-

mein-

bedarf 

Grün / 

Rand-

eingrü-

nung 

LW incl. 

SPE 
Wald Summe 

Hein- 

bockel 

FNP-Bestand 0 0 0 0 0 0 5,2 0 5,2 

Planung 2,1 1,9 0 0 0 0,5 0,7 0 5,2 

 Bilanz 2,1 1,9 0 0 0 0,5 -4,5 0 0 
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 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

8.2.1 Beschreibung des Umweltzustandes und Auswirkungen der Planung 

Die Fläche HEI d stellt eine Anpassung an die bestehende Nutzung dar und wird künftig als 

gemischte Bauflächen dargestellt. Die Fläche HEI e wird als bereits bauleitplanerisch gesi-

cherte SPE-Fläche dargestellt. Umweltauswirkungen der Planung werden auf den genannten 

Flächen ausgeschlossen. 

8.2.1.1 Fläche und Boden 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Bodentypen, Bodenarten, Geotope: Bodenkarte LRP und BK50; NIBIS Kartenser-

ver; Altlasten und Altablagerungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, 

soweit bekannt; NIBIS Kartenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Flächen liegen auf der Oldendorfer Geest. Die Böden weisen überwiegend als 

Ackerböden oder Siedlungsgebiete eine geringe Empfindlichkeit auf. Auf den Flä-

chen gibt es keine Hinweise auf Altlasten bzw. Altablagerungen. Der Boden der Flä-

chen ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen und teilweise baulichen Nut-

zung und bestehender Siedlungsbereiche vorbelastet 

HEI a | Gebiete mit kleinräumigem Nutzungswechsel; Podsolböden und deren Sub-

typen / geringe Empfindlichkeit / keine Vorbelastung   

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Verlust des natürlich gewachsenen Bodens und der Bodenfunktionen durch die zu-

sätzlich ermöglichte Überbauung und Versiegelung. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Möglichst Erhalt der vorhandenen schützenswerten Grünstrukturen und -biotope. 

 Minimierung des Flächenverbrauches und der Versiegelung durch möglichst 

niedrige Grundfläche und weitest gehenden Verzicht auf Vollversiegelung für be-

fahrbare Flächen. 

 Minimierung von Erdmassenbewegungen, ein Gleichgewicht von Bodenabtrag 

und Bodenauftrag soll angestrebt werden. 

 Maßnahmen zum Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB: Förde-

rung des Bodenlebens durch fachgerechte Lagerung des Oberbodens auf Mie-

ten. Trennung des Bodenaushubes bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, 

damit eine spätere Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaues er-

reicht werden kann. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist ein externer Ausgleich für die neu ermöglichte Versiegelung zu schaffen, 

die nicht innerhalb der Flächen ausgeglichen werden kann. Ggf. erhöhter Aus-

gleichsbedarf für Bodenversiegelung von Moorböden. 

8.2.1.2 Pflanzen und Biotope 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Pflanzenwelt, PNV: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotop-

kartierung LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) 

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen / 

PNV 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung oder der bestehenden Bebauung im Siedlungszusam-

menhang auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt. 

HEI a | Sandacker (AS), Sonstige Weidefläche (GW), Artenarmes Intensivgrünland 

(GI), Siedlung (OD), Artenarmes Extensivgrünland (GE), Dorfbildprägende heimi-

sche Altgehölze (HEB), Baumreihe (HBA) / Gehölzbiotope allgemeiner Bedeutung; 

Gehölze sollten erhalten werden / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes 

im Übergang zum Flattergras-Buchenwald 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 
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werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Pflanzenwelt können voraussichtlich über-

wiegend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden  

oder müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen wer-

den. Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

8.2.1.3 Tiere 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Tierwelt: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotopkartierung 

LP (aktueller Stand), Artenschutz Fachbeitrag 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt. 

Potenzial Arten (Vögel / Fledermäuse) 

HEI a | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter / Quartierpotenzial für Flederm. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Tiere verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beachtung erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Artenschut-

zes (§ 44 BNatSchG). 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt können voraussichtlich überwie-

gend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden oder 

müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen werden. 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

8.2.1.4 Wasser 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Grundwasser: hydrogeologische Karte LRP, NIBIS Kartenserver; Oberflächenwas-

ser: Nutzungs- und Biotopkartierung LP (aktueller Stand); Altlasten und Altablage-

rungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, soweit bekannt; NIBIS Kar-

tenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Wasser (Kapitel 2.2.1.4) 

HEI a | Lage innerhalb Trinkwasserschutzgebiet 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinflussung des Boden-Wasserhaushalts durch die zusätzlich ermöglichte Be-

bauung und Versiegelung: Verlust der Regenwasserversickerung, dadurch weitere 

Verminderung der Grundwasserneubildung. Erhöhung des Oberflächenabflusses 

durch Versiegelung. Erhöhtes Risiko von Schadstoffeinträgen durch verunreinigte 
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Sickerwässer. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge und wasser-

gebundener Decken. 

 Versickerung des Oberflächenwassers unverschmutzt auf Grundstücken. 

 Verbesserung der natürlichen Wasserreinigung durch Begrünung von Flächen 

und Gebäuden. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

8.2.1.5 Klima und Luft 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Makroklima, Mikroklima, Frisch- / Kaltluftentstehung, Klima beeinflussende Fakto-

ren: LRP, NIBIS-Kartenserver, LP (aktueller Stand); Emissionsquellen: FNP, 

RROP, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Klima und Luft (Kapitel 2.2.1.5) 

In der Samtgemeinde geht die Vorbelastung der Luft neben den Beständen an 

Milchvieh auch auf die Schweinehaltung zurück, u. a. ist in den letzten Jahren ein 

großer Stall zwischen Dudenbüttel und Heinbockel entstanden, außerdem ein Mast-

stall für Geflügel südlich von Heinbockel. 

Insgesamt geringe Empfindlichkeit. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Die Planung beeinflusst das Mikroklima negativ durch die ermöglichte Versiege-

lung und Bebauung, aber im positiven Sinne auch durch die Anpflanzungen von 

Bäumen und Sträuchern. Die Beeinflussungen werden daher insgesamt als uner-

heblich bewertet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen und Erhalt vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Verkehrlich günstige, kurze Anbindung der Flächen an bestehende Siedlungs-

bereiche. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

8.2.1.6 Mensch und Gesundheit 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Immissionsschutz, Landwirtschaft, Erholung, Verkehr, Infrastruktur, sonstige Flä-

chennutzungen und Raumfunktionen: RROP, FNP, eigene Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Lärmimmissionen sind durch emittierende Nutzungen im relevanten Umfeld einiger 

Flächen zu erwarten. Überwiegend aber Veränderungen mit geringen oder keinen 

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit. Vorbelastungen durch Nut-

zungen (Siedlungsbereiche in der Nachbarschaft, landwirtschaftlichen Betriebe) im 

relevanten Umfeld. Insgesamt geringe Empfindlichkeit. 

HEI a | Landwirtschaftlicher Betrieb im westlichen Bereich (Pferdehaltung)  

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die Planung werden keine erheblichen Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit erwartet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

 Schutzansprüche der vorbereiteten Nutzungen sowie der umliegenden Nutzun-

gen sind zu berücksichtigen (Immissionsschutz) hinsichtlich Lärmemissionen und 
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und Verringerung von 

Eingriffen 

-immissionen durch Verkehr und Gewerbe (TA Lärm) sowie hinsichtlich Ge-

ruchsemissionen und -immissionen durch Gewerbe und Landwirtschaft (TA Luft 

/ GIRL). 

 Schutzmaßnahmen für künftige Wohnbebauung (aktiver oder passiver Schall-

schutz), insbesondere vor Lärm- und Geruchsimmissionen durch nahe gele-

gene landwirtschaftlich genutzte Flächen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

8.2.1.7 Orts- und Landschaftsbild 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Landschaftsbild: LRP  

Ortsbild: eigene Bestandsaufnahme, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

HEI a | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen, naturnah wirkende Biotope / geringe Emp-

findlichkeit; Ortsbild allgemeiner Bedeutung / Maßnahmen zu Erhalt und Ergänzung 

von ortstypischen Gehölzen / mittlere Empfindlichkeit 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erweiterung der Ortsränder in die 

freie Landschaft. Beeinträchtigung des Ortsbildes durch nicht angepasste Bebau-

ung möglich. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Erweiterung der Ortsränder auf das erforderliche Maß durch 

überwiegend nur Arrondierung und maßvolle Ergänzung der Siedlungsflächen. 

 Beschränkung der Bebauungsdichte, Bauhöhe, Farbgestaltung in Anlehnung an 

den umgebenden Bestand. 

 Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Eingrünung der Bebauung. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann überwiegend durch Randeingrünungen 

der Flächen zur offenen Landschaft hin ausgeglichen werden. Es ist ein zusätzli-

cher Ausgleich für die nicht mit einer Randeingrünung versehenen Flächen erfor-

derlich. 

8.2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler: Beteiligung 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Innerhalb der Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler nach § 3 Niedersäch-

sisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vorhanden, die in ihrer Gestalt oder Wir-

kung durch die Planung beeinträchtigt würden. Der Umgebungsschutz von Bau-

denkmälern in der näheren Umgebung wird erkennbar nicht beeinträchtigt. 

Für einige Flächen werden Bodendenkmäler gemäß § 3 Abs. 4 des Niedersächsi-

schen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vermutet bzw. sind Bodendenkmäler vor-

handen. 

Vorbelastungen bestehen ggf. durch ausgeübte landwirtschaftliche Nutzungen oder 

bereits vorhandene Gebäude. 

HEI a | Nördlich des Areals sind die Bodendenkmale mit den Fundstellennummern 

Heinbockel 59, 78 und 79 vorhanden 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Erhebliche Auswirkungen auf Baudenkmäler sind nicht zu erwarten. 

Bei flächigen Erdeingriffen ist mit Beeinträchtigungen von Denkmalsubstanz zu 

rechnen. Die Kompensation von Beeinträchtigungen der Denkmalsubstanz kann 
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nur durch eine fachgerechte Dokumentation der archäologischen Befunde, erfol-

gen, daher muss mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung auf Kos-

ten des Verursachers gerechnet werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

Für Baudenkmäler gelten die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen nach  

§ 8 NDSchG im Einzelfall. 

Für Bodendenkmäler ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass ur- und frühge-

schichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, 

unverzüglich dem Landkreis Stade, Untere Denkmalschutzbehörde, mitzuteilen 

sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen füh-

ren, sind zu unterlassen. Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf 

einem Bodendenkmal einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, 

die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmi-

gung zu erteilen ist. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

8.2.2 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Mit den Planungen sind die oben aufgeführten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die 

Neubebauung und die Versiegelung des Bodens kommt es auf den Änderungsflächen zur 

Störung der physikalischen Oberflächenstruktur und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. 

Die Planungen führen zum Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen innerhalb der 

Bauflächen. Andere Tiere und Pflanzen halten dafür wieder Einzug in das Gebiet, insbeson-

dere auch in den Eingrünungsbereichen. Die immissionsschutzrechtlichen Schutzansprüche 

der künftigen Bewohner und der Anwohner der Flächen sind im Rahmen der Bebauungspla-

nung besonders zu beachten. 

Darüber hinaus gibt es die folgenden flächenspezifischen Auswirkungen: 

 Raumordnung: 

Die Flächen HEI a, d befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe mindestens teil-
weise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funk-
tionen. Die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und die agrarstruktu-
rellen Funktionen der Gebiete werden durch die Planung nicht grundsätzlich beein-
trächtigt. 

Die Fläche HEI a, d befindet sich innerhalb eines Vorranggebietes Trinkwassergewin-
nung. Die lokalen Schutzanforderungen sind im Rahmen der Bebauungsplanung zu 
beachten. 

 Pflanzen und Biotope: 

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Feldhecken, Baumreihen, Baum-
hecken, Einzelbäume und Feldhecken durch die heranrückende Bebauung beeinträch-
tigt werden. Die Fläche HEI d weist einen sehr wertvollen Altholzbestand (100järige 
Eichen) auf. Schutzvorkehrungen, wie ausreichende Abstände sowie Ausschluss von 
Versiegelung im Kronentraufbereich grenzen die Beeinträchtigungen ein. 

Bei den Flächen HEI e sind Beeinträchtigungen der Kompensationsfläche durch an-
grenzende Nutzung oder Beseitigung durch konkurrierende Nutzungsanforderungen 
zu vermeiden. 
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 Tiere: 

Die Flächen HEI a, d weisen ein erhöhtes Potential für Arten (Vögel / Fledermäuse) 
auf. Hier sind im Rahmen der Bebauungsplanung ggf. besondere Schutzmaßnahmen 
erforderlich. 

 Orts- und Landschaftsbild: 

Die Flächen HEI a, d haben für das Ortsbild eine mittlere Bedeutung. Hier soll auf Maß-

nahmen zu Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen geachtet werden. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf der Fläche HEI a sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. die Zerstö-
rung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbeziehung und 
Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 

8.2.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Es ist noch eine weitere für die wohnbauliche Entwicklung in Heinbockel in Frage kommende 

Alternativfläche, die Fläche HEI b, untersucht worden. Die im Vorentwurf vorgesehene Alter-

nativfläche HEI b wurde zu Gunsten der Fläche HEI a nicht weiterverfolgt, da diese unter na-

turschutzfachlichen und topografischen Gesichtspunkten besser geeignet ist. Auch die Dar-

stellung der zunächst vorgesehenen Mischbaufläche Hei c wurde aufgrund der Lage im Au-

ßenbereich nicht weiterverfolgt.  

Ein weiterer Bedarf an Neudarstellung wurde für die Gemeinde Heinbockel nicht identifiziert. 
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9 Gemeinde Himmelpforten 

 Grundlagen des Umweltberichtes 

9.1.1 Inhalt und Ziele der Planung 

Die Neudarstellungen des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpfor-

ten umfassen die folgenden Flächen auf dem Gemeindegebiet von Himmelpforten: 

Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

HIM a | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung Bestand, lang-
fristige Sicherung von Flä-
chen für Mischnutzung 

Baufläche für Mischnut-
zung 

HIM c | Wohnbaufläche Fläche für die Landwirt-
schaft, Randeingrünung 

Langfristige Sicherung von 
Flächen für Wohnungsbau 

Wohnbaufläche 

HIM d | Wohnbaufläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Wohnbauflächen 

Wohnbaufläche 

HIM f | Wohnbaufläche + 

SPE-Fläche, Wald + 
Randeingrünung 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Wohnbaufläche, Aus-
gleichsfläche und Waldbe-
stand  

Wohnbaufläche + SPE-
Fläche, Wald + Randein-
grünung 

HIM i | Gewerbliche Bau-

fläche 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung für 
gewerbliche Entwicklung 

Gewerbliche Baufläche 

HIM k | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung Bestand Lang-
fristige Sicherung von Flä-
chen für Mischnutzung 

Baufläche für Mischnut-
zung 

HIM m | Wohnbaufläche Fläche für Gemeinbe-
darf 

Darstellung Bestand, lang-
fristige Sicherung von Flä-
chen für Wohnungsbau 

Wohnbaufläche 

HIM n | Wohnbaufläche Fläche für Gemeinbe-
darf 

Langfristige Sicherung von 
Wohnbauflächen 

Wohnbaufläche 

HIM o | Grünfläche, 

Zweckbestimmung Fried-
hof 

Fläche für Gemeinbe-
darf 

Langfristige Sicherung der 
Friedhofsfläche 

Grünfläche, Zweckbe-
stimmung Friedhof 

HIM p | Baufläche für 

Mischnutzung 
Baufläche für Son-
dernutzung, Zweckbe-
stimmung Einzelhandel 

Darstellung Bestand, lang-
fristige Sicherung von Flä-
chen für Mischnutzung 

Baufläche für Mischnut-
zung 

HIM q | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für Gemeinbe-
darf 

Darstellung Bestand, lang-
fristige Sicherung von Flä-
chen für Mischnutzung 

Baufläche für Mischnut-
zung 

HIM r | Baufläche für 

Sondernutzung Zweckbe-
stimmung Einzelhandel + 
Baufläche für Mischnut-
zung + Wald 

Fläche für Gemeinbe-
darf, Baufläche für 
Mischnutzung 

Darstellung zur Weiterent-
wicklung des zentralen 
Versorgungsbereichs 

Baufläche für Sondernut-
zung Zweckbestimmung 
Einzelhandel + Baufläche 
für Mischnutzung + Wald 

HIM s | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für Bahnanlagen Darstellung Bestand, lang-

fristige Sicherung von Flä-
chen für Mischnutzung 

Baufläche für Mischnut-
zung 

HIM t | Landwirtschaft + 

Wohnbaufläche + Rand-
eingrünung + SPE-Flä-
che 

Fläche für die Landwirt-
schaft, Grünfläche 

Darstellung bestehender 
Nutzung, langfristige Si-
cherung von Wohnbauflä-
chen, SPE-Flächen und 
Landwirtschaft 

Landwirtschaft + Wohn-
baufläche + Randeingrü-
nung + SPE-Fläche 

HIM u | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Übernahme Ausgleichsflä-
che 

SPE-Fläche 

HIM v | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Übernahme Ausgleichsflä-
che 

SPE-Fläche 

HIM w | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Übernahme Ausgleichsflä-
che 

SPE-Fläche 

HIM x | Fläche für die 

Landwirtschaft 
Wohnbaufläche Zurücknahme Baufläche, 

langfristige Sicherung für 
die Landwirtschaft 

Fläche für die Landwirt-
schaft 
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Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

HIM y | Wohnbaufläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung Bestand, lang-
fristige Sicherung von Flä-
chen für Wohnungsbau 

Wohnbaufläche 

9.1.2 Bedarf an Grund und Boden im Flächennutzungsplan 

9.1.3 Ziele des Umweltschutzes durch Fachplanungen 

Fachplanung Umweltschutzziel 

Regionales Raumordnungs-

programm des Landkreises 

(RROP) 

Charakteristische Naturräume sollen geschützt und in ihrer ökologischen Quali-

tät verbessert werden. Flächenansprüche dürfen die ökologische Qualität der 

Gesamtregion nicht gefährden. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-

schaft sollen erhalten werden. 

HIM a | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohem Ertragspotentials, 

westlicher Bereich, östlich Vorgehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund beson-

derer Funktionen, nördlich Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft, südlich 

Wasserwerk; Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

HIM c | Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft, Südlicher Bereich Vorbehaltsge-

biet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials, Nördlicher Bereich Vorbe-

haltsgebiet Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen, Lage zwischen 

Hauptbahnstrecke und Straße regionaler Bedeutung 

HIM d | Östlicher Bereich Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Er-

tragspotentials, direkte Lage an der Hauptbahnstrecke, nordwestlich ca. 500m 

entfernt liegendes Wasserwerk 

HIM f | Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials, nörd-

lich angrenzende Hauptbahnstrecke, südlich angrenzendes Vorbehaltsgebiet für 

Natur und Landschaft 

HIM i | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials, 

westlicher Teilbereich Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft  

HIM k | Nördlich, östlich und südlich Übergang zu Vorbehaltsgebiet Landwirt-

schaft aufgrund hohen Ertragspotentials, südwestlich angrenzendes Vorbehalts-

gebiet Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen, nördlich, südlich und 

westlich angrenzendes Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft, nordwestlich, ca. 

300 m entfernt verlaufende Straße regionaler Bedeutung, nordwestlich, ca. 800m 

entfernt liegendes Vorranggebiet Windenergienutzung 

HIM m | Ca. 250m nördlich verlaufende Hauptbahnstrecke 

HIM n | Ca. 250m nördlich verlaufende Hauptbahnstrecke 

HIM o | Lage am Vorranggebiet für Natur und Landschaft 

HIM q | Angrenzend an Hauptverkehrsstraße 

HIM r | Angrenzend an Hauptverkehrsstraße 

HIM s | Angrenzend an Haupteisenbahnstrecke und Straße regionaler Bedeu-

tung, ca. 500 m nördlich befindet sich ein Wasserwerk 

HIM t | Ca. 150 m östlich Straße regionaler Bedeutung, ca. 150 m nordwestlich 

Kläranlage 

Gemeinde  W M G SO 

Ge-

mein-

bedarf 

+ Bahn-

anlagen 

Grün / 

Rand-

eingrü-

nung 

LW incl. 

SPE 
Wald Summe 

Himmel-

pforten 

FNP-Bestand 2,8 0,8 0 0,2 3,8 1,7 67,2 0 76,5 

Planung 30,5 13,8 6,6 1,3 0 8,5 12,8 3,0 76,5 

 Bilanz 27,7 13,0 6,6 1,1 -3,8 6,8 -54,4 3,0 0 



Aufstellung des Flächennutzungsplanes      Begründung Teil B 

83 

 

Fachplanung Umweltschutzziel 

HIM y | Östlicher Bereich Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund hohen 

Ertragspotentials, direkte Lage an der Hauptbahnstrecke 

Flächennutzungsplan (FNP) HIM c | Grünfläche (Randeingrünung) 

HIM t | Grünfläche 

Landschaftsrahmenplan 

(LRP) 

HIM a | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

HIM c | Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeu-

tung für Arten und Biotope und/oder mit hoher bis sehr hoher Bedeutung für das 

Landschaftsbild und/oder mit besonderer Bedeutung (einschließlich Lücken) für 

den Biotopverbund (ZK2) 

HIM d | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit ge-

ringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

HIM f | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit ge-

ringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

HIM i | Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit überwiegend hoher Bedeu-

tung für Arten und Biotope und/oder mit hoher bis sehr hoher Bedeutung für das 

Landschaftsbild und/oder mit besonderer Bedeutung (einschließlich Lücken) für 

den Biotopverbund (ZK2) im Übergang zu umwelt- und naturverträgliche Nutzung 

in allen übrigen Gebieten mit geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

HIM k | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5), Entwicklung und Wiederherstellung von Gebieten mit überwiegend 

erhöhter/mittlerer Bedeutung für Schutzgüter (ZK3) 

HIM m | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

HIM n | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) im Übergang zu umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übri-

gen Gebieten mit geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

HIM o | Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend sehr hoher 

Bedeutung für Arten und Biotope und/oder mit zentraler Bedeutung für den Bio-

topverbund (ZK1) 

HIM p | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

HIM q | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

HIM r | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

HIM s | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

HIM t | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5), Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend sehr ho-

her Bedeutung für Arten und Biotope und/oder mit zentraler Bedeutung für den 

Biotopverbund (ZK1) 

HIM x | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) 

HIM y | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK5) im Übergang zu umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übri-

gen Gebieten mit geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

Landschaftsplan (LP) HIM a | geringes Konfliktpotenzial, Baumreihe und Feldhecke sollten erhalten und 

nicht beeinträchtigt werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 

HIM c | mittleres Konfliktpotenzial, Böden sollten nicht versiegelt und nicht aus-

getauscht werden, Baumreihe und Baumbestand sollten erhalten werden, Maß-

nahme Grünlandentwicklung 



Aufstellung des Flächennutzungsplanes      Begründung Teil B 

84 

 

Fachplanung Umweltschutzziel 

HIM d | geringes Konfliktpotenzial, empfindlicher Boden, Maßnahme Grünland-

entwicklung 

HIM f | mittleres bis hohes Konfliktpotenzial, empfindlicher Boden, Gehölze soll-

ten erhalten werden, Moorböden sollten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht 

werden, Baumreihe und Feldhecke sollten erhalten und nicht beeinträchtigt wer-

den, Verdacht auf gesch. Arten, Maßnahme Grünlandentwicklung 

HIM i | hohes Konfliktpotenzial, Biotopverbund, Bedeutende Gehölze, Feldhe-

cken, Eichen und Gehölze sollten erhalten werden, Maßnahme Grünlandentwick-

lung 

HIM k | mittleres Konfliktpotential, hochwertige und schutzwürdige Böden, Kul-

turböden sollten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden, Gehölze sollten 

erhalten werden, Verdacht auf geschützte Arten, Maßnahme Grünlandentwick-

lung 

HIM m | geringes Konfliktpotenzial, Maßnahme Grünlandentwicklung 

HIM n | geringes Konfliktpotenzial, Maßnahme Grünlandentwicklung 

HIM o | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

HIM p | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

HIM q | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

HIM r | Konfliktanalyse im B-Plan 34 „Zwischen B-73 und Mühlenstraße“ abgear-

beitet, Maßnahme Grünlandentwicklung + CEF 

HIM s | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

HIM t | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

HIM u | Kompensationsfläche B-Plan 35 „Östlich der Porta-Coeli-Schule“ 

HIM v | Kompensationsfläche B-Plan 33 „An der Porta-Coeli-Schule“ 

HIM w | Kompensationsfläche zum B-Plan 34 „Zwischen B73 und Mühlenstraße“ 

HIM x | kein Konfliktpotential, keine Maßnahmen 

HIM y | geringes Konfliktpotenzial, Maßnahme Grünlandentwicklung 

 

 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

9.2.1 Beschreibung des Umweltzustandes und Auswirkungen der Planung 

Die Fläche HIM o wird als Fläche für Gemeinbedarf aus dem Flächennutzungsplan herausge-

nommen und künftig als Grünfläche Zweckbestimmung Friedhof dargestellt. Die Flächen HIM 

k, HIM p und HIM q stellen eine Anpassung an die bestehende Nutzung dar und werden künf-

tig als gemischte Bauflächen dargestellt. Die Fläche HIM t stellt ebenfalls eine Anpassung an 

die bestehende Nutzung dar und wird künftig als Wohnbaufläche, SPE-Fläche und Flächen 

für die Landwirtschaft dargestellt. Die Fläche HIM x wird als Baufläche aus dem Flächennut-

zungsplan herausgenommen und künftig als Flächen für die Landwirtschaft dargestellt. Die 

Flächen HIM u, HIM v und HIM w werden als bereits bauleitplanerisch gesicherte SPE-Flä-

chen dargestellt. Umweltauswirkungen der Planung werden auf den genannten Flächen aus-

geschlossen. Die Fläche HIM r folgt den weitgehend abgestimmten, gemeindlichen Planungen 

für den Bebauungsplan Nr. 34 „Zwischen B 73 und Mühlenstraße“ der Gemeinde Himmelpfor-

ten. Diese Flächen werden im Umweltbericht nicht weiter betrachtet, da im aktuellen Bebau-

ungsplanverfahren weit differenzierte und detailliertere Angaben und Ausarbeitungen zu fin-

den sind, auf welche hiermit verwiesen wird. Die Flächen HIM m, n, s stellen eine Umnutzung 

dar, die nicht mit Umweltauswirkungen verbunden sind, aber für das Schutzgut Mensch und 

Gesundheit von Bedeutung sein können. Sie werden daher dort betrachtet.  
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9.2.1.1 Fläche und Boden 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Bodentypen, Bodenarten, Geotope: Bodenkarte LRP und BK50; NIBIS Kartenser-

ver; Altlasten und Altablagerungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, 

soweit bekannt; NIBIS Kartenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Flächen liegen auf der Oldendorfer Geest. Die Böden weisen überwiegend als 

Ackerböden oder Siedlungsgebiete eine geringe Empfindlichkeit auf. Auf den Flä-

chen gibt es keine Hinweise auf Altlasten bzw. Altablagerungen. Der Boden der Flä-

chen ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen und teilweise baulichen Nut-

zung und bestehender Siedlungsbereiche vorbelastet. 

HIM a | Siedlungsgebiete im Übergang zu Grünlandgebiete; Podsolböden und deren 

Subtypen / Pseudogleyböden und deren Subtypen / geringe Empfindlichkeit / keine 

Vorbelastungen 

HIM c | Grünlandgebiete im Übergang zu Siedlungsgebieten; Pseudogleyböden und 

deren Subtypen / Niedermoorböden / Empfindlicher Boden, Moorböden sollten nicht 

versiegelt / ausgetauscht werden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

HIM d | Grünlandgebiete; Pseudogleyböden und deren Subtypen / Niedermoorböden 

/ Empfindlicher Boden, Moorböden sollten nicht versiegelt/ausgetauscht werden / 

mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

HIM f | Grünlandgebiete; Podsolböden und Subtypen / Pseudogleyböden und Sub-

typen / Plaggeneschböden, Empfindlicher Boden, Moorböden sollten nicht versie-

gelt/ausgetauscht werden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

HIM h | Grünlandgebiete; Pseudogleyböden / geringe Empfindlichkeit / keine Vorbe-

lastungen 

HIM i | Grünlandgebiete; Podsolböden und deren Subtypen / Pseudogleyböden und 

deren Subtypen / geringe Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

HIM y | Grünlandgebiete; Pseudogleyböden und deren Subtypen / geringe Emp-

findlichkeit / keine Vorbelastungen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Verlust des natürlich gewachsenen Bodens und der Bodenfunktionen durch die zu-

sätzlich ermöglichte Überbauung und Versiegelung. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Möglichst Erhalt der vorhandenen schützenswerten Grünstrukturen und -biotope. 

 Minimierung des Flächenverbrauches und der Versiegelung durch möglichst 

niedrige Grundfläche und weitest gehenden Verzicht auf Vollversiegelung für be-

fahrbare Flächen. 

 Minimierung von Erdmassenbewegungen, ein Gleichgewicht von Bodenabtrag 

und Bodenauftrag soll angestrebt werden. 

 Maßnahmen zum Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB: Förde-

rung des Bodenlebens durch fachgerechte Lagerung des Oberbodens auf Mie-

ten. Trennung des Bodenaushubes bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, 

damit eine spätere Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaues er-

reicht werden kann. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist ein externer Ausgleich für die neu ermöglichte Versiegelung zu schaffen, die 

nicht innerhalb der Flächen ausgeglichen werden kann. Ggf. erhöhter Ausgleichs-

bedarf für Bodenversiegelung von Moorböden. 

9.2.1.2 Pflanzen und Biotope 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Pflanzenwelt, PNV: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotop-

kartierung LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) 

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen / 

PNV 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung oder der bestehenden Bebauung im Siedlungszusam-

menhang auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt. 

HIM a | Sandacker (AS), Einzel- und Reihenhausbebauung (OE), Feldhecken (HF), 

Baumreihe (HBA) / lokaler Hecken-Biotopverbund; Feldhecke sollte erhalten werden 
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/ PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes, PNV: Feuchter Eichen- Hainbu-

chen- und Eschenmischwald des Tieflandes im Übergang zum feuchten Flattergras- 

und Waldmeisterbuchenwald 

HIM c | Artenarmes Intensivgrünland (GI), Intensivgrünland auf Moorboden (GIM) 

Sandacker (AS), Mooracker (AM), vereinzeln Baumreihen (HBA) und Baumbestand 

(HB), Dorfgebiet/landwirtschaftliches Gebäude (OD) / Baumreihen und Baumbe-

stand sollten erhalten werden / PNV: Feuchter Eichen- Hainbuchen- und Eschen-

mischwald des Tieflandes im Übergang zum feuchten Flattergras- und Waldmeister- 

Buchenwald 

HIM d | Sandacker (AS), Mooracker (AM), südlich angrenzende Baumreihen (HBA) 

/ lokaler Hecken-Biotopverbund / PNV: Feuchter Birken- Eichenwald des Tieflandes, 

PNV: Drahtschmielen- Buchenwald des Tieflandes  

HIM f | Sandacker (AS), Mooracker (AM), Intensivgrünland auf Moorboden (GIM), 

Grünland- Einsaat (GA). Artenarmes Intensivgrünland (GI), Sonstiger Laubforst 

(WX), Feldgehölz, vereinzeln Feldhecken (HF) und Baumreihen (HBA), Verkehrsflä-

che (OV), Baustelle (OX) / Baumreihe und Feldhecke sollten erhalten und nicht be-

einträchtigt werden, Baumreihe östlich und Feldhecke im Norden sehr gut ausge-

prägt; lokaler Hecken-Biotopverbund / PNV: Feuchter Eichen- Hainbuchen- und 

Eschenmischwald des Tieflandes im Übergang zum feuchten Flattergras- und Wald-

meister- Buchenwald, im Übergang zu : PNV: Feuchter Birken- Eichenwald des Tief-

landes, PNV: Drahtschmielen- Buchenwald des Tieflandes im Übergang zum Flat-

tergras- Buchenwald 

HIM i | Sandacker (AS), Artenarmes Intensivgrünland (GI), naturnahes Feldgehölz 

(HN), an den Rändern gelegene Feldhecken (FH), Baumbestand (HB) / Biotopver-

bund hoher Bedeutung; bedeutende Baumreihen und Feldhecken; Feldhecken, Ei-

chen und Gehölze sollten erhalten werden / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald des 

Tieflandes, PNV: Feuchter Eichen- Hainbuchen- und Eschenmischwald des Tieflan-

des im Übergang zum feuchten Flattergras- und Waldmeister- Buchenwald 

HIM y | Sandacker (AS) / PNV: Feuchter Birken- Eichenwald des Tieflandes, Bio-

top mit allgemeiner bis geringer Bedeutung / PNV: Drahtschmielen- Buchenwald 

des Tieflandes 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Pflanzenwelt können voraussichtlich über-

wiegend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden  

oder müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen wer-

den. Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

9.2.1.3 Tiere 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Tierwelt: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotopkartierung 

LP (aktueller Stand), Artenschutz Fachbeitrag 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt 
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Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Potenzial Arten (Vögel / Fledermäuse / Amphibien / Insekten) 

HIM a | Gehölzbrüter  

HIM c | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

HIM d | ungefährdete Bodenbrüter 

HIM f | Gehölzbrüter, auch Höhlenbrüter, ungefährdete Bodenbrüter / ungefährdete 

Arten / ungefährdete Arten (Libellen), Waldparzellen Sommerlebensraum für Amphi-

bienarten, Brutvogelrevierkartierung erforderlich 

HIM i | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

HIM y | k.A. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Tiere verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beachtung erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Artenschut-

zes (§ 44 BNatSchG). 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Einhaltung des erforderlichen Waldabstandes 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt können voraussichtlich überwie-

gend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden oder 

müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen werden. 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

9.2.1.4 Wasser 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Grundwasser: hydrogeologische Karte LRP, NIBIS Kartenserver; Oberflächenwas-

ser: Nutzungs- und Biotopkartierung LP (aktueller Stand); Altlasten und Altablage-

rungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, soweit bekannt; NIBIS Kar-

tenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Wasser (Kapitel 2.2.1.4) 

HIM a | Lage innerhalb Trinkwasserschutzgebiet 

HIM c | Lage innerhalb Trinkwasserschutzgebiet 

HIM d | Lage innerhalb Trinkwasserschutzgebiet 

HIM f | Lage innerhalb Trinkwasserschutzgebiet 

HIM i | Lage innerhalb Trinkwasserschutzgebiet 

HIM y | Lage innerhalb Trinkwasserschutzgebiet 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinflussung des Boden-Wasserhaushalts durch die zusätzlich ermöglichte Be-

bauung und Versiegelung: Verlust der Regenwasserversickerung, dadurch weitere 

Verminderung der Grundwasserneubildung. Erhöhung des Oberflächenabflusses 

durch Versiegelung. Erhöhtes Risiko von Schadstoffeinträgen durch verunreinigte 

Sickerwässer. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge und wasser-

gebundener Decken. 

 Versickerung des Oberflächenwassers unverschmutzt auf Grundstücken. 
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 Verbesserung der natürlichen Wasserreinigung durch Begrünung von Flächen 

und Gebäuden. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

9.2.1.5 Klima und Luft 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Makroklima, Mikroklima, Frisch- / Kaltluftentstehung, Klima beeinflussende Fakto-

ren: LRP, NIBIS-Kartenserver, LP (aktueller Stand); Emissionsquellen: FNP, 

RROP, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

HIM c | Moorböden sollten nicht versiegelt oder ausgetauscht werden / hohe Emp-

findlichkeit 

HIM d | Moorböden sollten nicht versiegelt oder ausgetauscht werden / hohe Emp-

findlichkeit 

HIM f | Moorböden sollten nicht versiegelt oder ausgetauscht werden / hohe Emp-

findlichkeit 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Die Planung beeinflusst das Mikroklima negativ durch die ermöglichte Versiege-

lung und Bebauung, aber im positiven Sinne auch durch die Anpflanzungen von 

Bäumen und Sträuchern. Die Beeinflussungen werden daher insgesamt als uner-

heblich bewertet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen und Erhalt vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Verkehrlich günstige, kurze Anbindung der Flächen an bestehende Siedlungs-

bereiche. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

9.2.1.6 Mensch und Gesundheit 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Immissionsschutz, Landwirtschaft, Erholung, Verkehr, Infrastruktur, sonstige Flä-

chennutzungen und Raumfunktionen: RROP, FNP, eigene Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Lärmimmissionen sind durch emittierende Nutzungen im relevanten Umfeld einiger 

Flächen zu erwarten. Überwiegend aber Veränderungen mit geringen oder keinen 

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit. Vorbelastungen durch Nut-

zungen (Siedlungsbereiche in der Nachbarschaft, landwirtschaftlichen Betriebe, 

Hauptverkehrsstraßen, Haupteisenbahnstrecke) im relevanten Umfeld. Insgesamt 

mittlere Empfindlichkeit. 

HIM a | Geruchsbelastung durch Landwirtschaftliche Betriebe, Lärmbelastung durch 

Hauptverkehrsstraße, potentielle Immissionen durch nahegelegene Hochspan-

nungsfreileitungen (Mindestabstände sind in nachfolgenden Verfahren einzuhalten)  

HIM c | Lärmbelastung durch Hauptverkehrsstraße, Lärmbelastung durch Eisen-

bahnstrecke, potentielle Immissionen durch nördlich verlaufende Leitungstrasse 

Strom (Mindestabstände sind in nachfolgenden Verfahren einzuhalten) 

HIM d | Lärmbelastung durch Hauptverkehrsstraße, Eisenbahnstrecke, Landwirt-

schaft  

HIM f | Lärmbelastung durch Eisenbahnstrecke, Sportplatz  

HIM m | Lärmbelastung durch Eisenbahnstrecke, Sportplatz  

HIM n | Lärmbelastung durch Eisenbahnstrecke, Sportplatz  

HIM s | Lärmbelastung durch Eisenbahnstrecke 

HIM y | Lärmbelastung durch Eisenbahnstrecke, Hauptverkehrsstraße  
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Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die Planung werden keine erheblichen Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit erwartet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Schutzansprüche der vorbereiteten Nutzungen sowie der umliegenden Nutzun-

gen sind zu berücksichtigen (Immissionsschutz) hinsichtlich Lärmemissionen und 

-immissionen durch Verkehr und Gewerbe (TA Lärm) sowie hinsichtlich Ge-

ruchsemissionen und -immissionen durch Gewerbe und Landwirtschaft (TA Luft 

/ GIRL). 

 Schutzmaßnahmen für künftige Wohnbebauung (aktiver oder passiver Schall-

schutz). 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

9.2.1.7 Orts- und Landschaftsbild 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Landschaftsbild: LRP  

Ortsbild: eigene Bestandsaufnahme, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme 

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

HIM a | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Hoch-

spannungsfreileitungen mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen / mittlere Empfindlichkeit  

HIM c | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen / mittlere Empfindlichkeit 

HIM d | Landschaftsbild mit geringer bis mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszo-

nen von Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen / geringe Empfindlichkeit  

HIM f | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen / geringe Empfindlichkeit  

HIM i | Landschaftsbild mit mittlerer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Stra-

ßen, Bahnstrecken und Landebahnen, sowie von Windkraftanlagen und Türmen, 

Teilbereich: naturnah wirkendes Biotop / Ortsbild allgemeiner Bedeutung / Maßnah-

men zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 

HIM y | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von 

Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen / Ortsbild mit geringer Bedeutung / ge-

ringe Empfindlichkeit / Maßnahmen zur Schaffung eines durchgrünten Ortsbildes  

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erweiterung der Ortsränder in die 

freie Landschaft. Beeinträchtigung des Ortsbildes durch nicht angepasste Bebau-

ung möglich. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Erweiterung der Ortsränder auf das erforderliche Maß durch 

überwiegend nur Arrondierung und maßvolle Ergänzung der Siedlungsflächen. 

 Beschränkung der Bebauungsdichte, Bauhöhe, Farbgestaltung in Anlehnung an 

den umgebenden Bestand. 

 Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Eingrünung der Bebauung. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann überwiegend durch Randeingrünungen 

der Flächen zur offenen Landschaft hin ausgeglichen werden. Es ist ein zusätzli-

cher Ausgleich für die nicht mit einer Randeingrünung versehenen Flächen erfor-

derlich. 
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9.2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler: Beteiligung 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Innerhalb der Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler nach § 3 Niedersäch-

sisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vorhanden, die in ihrer Gestalt oder Wir-

kung durch die Planung beeinträchtigt würden. Der Umgebungsschutz von Bau-

denkmälern in der näheren Umgebung wird erkennbar nicht beeinträchtigt. 

Für einige Flächen werden Bodendenkmäler gemäß § 3 Abs. 4 des Niedersächsi-

schen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vermutet bzw. sind Bodendenkmäler vor-

handen. 

Vorbelastungen bestehen ggf. durch ausgeübte landwirtschaftliche Nutzungen oder 

bereits vorhandene Gebäude. 

HIM c | Südwestlich etwas entfernt der Fläche befindet sich das Bodendenkmal Him-

melpforten, FundsteIlennummer 41. Dieser Fundplatz darf nicht beeinträchtigt wer-

den. 

HIM f | In dem Areal sind die Bodendenkmale mit den Fundstellennummern Himmel-

pforten 10, 38 und 39 vorhanden. 

HIM r | In dem Areal sind die Bodendenkmale mit den FundsteIlennummern Himmel-

pforten 20, 35, 45, 65 und 66 vorhanden. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Erhebliche Auswirkungen auf Baudenkmäler sind nicht zu erwarten. 

Bei flächigen Erdeingriffen ist mit Beeinträchtigungen von Denkmalsubstanz zu 

rechnen. Die Kompensation von Beeinträchtigungen der Denkmalsubstanz kann 

nur durch eine fachgerechte Dokumentation der archäologischen Befunde erfol-

gen, daher muss mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung auf Kos-

ten des Verursachers gerechnet werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

Für Baudenkmäler gelten die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen nach  

§ 8 NDSchG im Einzelfall. 

Für Bodendenkmäler ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass ur- und frühge-

schichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, 

unverzüglich dem Landkreis Stade, Untere Denkmalschutzbehörde, mitzuteilen 

sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen füh-

ren, sind zu unterlassen. Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf 

einem Bodendenkmal einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, 

die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmi-

gung zu erteilen ist. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

9.2.2 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Mit den Planungen sind die oben aufgeführten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die 

Neubebauung und die Versiegelung des Bodens kommt es auf den Änderungsflächen zur 

Störung der physikalischen Oberflächenstruktur und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. 

Die Planungen führen zum Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen innerhalb der 

Bauflächen. Andere Tiere und Pflanzen halten dafür wieder Einzug in das Gebiet, insbeson-

dere auch in den Eingrünungsbereichen. Die immissionsschutzrechtlichen Schutzansprüche 

der künftigen Bewohner und der Anwohner der Flächen sind im Rahmen der Bebauungspla-

nung besonders zu beachten. 
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Darüber hinaus gibt es die folgenden flächenspezifischen Auswirkungen: 

 Raumordnung: 

Die Flächen HIM a, c, f, i, j, k befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe mindes-
tens teilweise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Natur und Landschaft. Die Vorbe-
haltsgebiete werden durch die Planung in ihrer Funktion nicht grundsätzlich beeinträch-
tigt. 

Die Flächen HIM a, c, k befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe mindestens 
teilweise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft aufgrund besonderer 
Funktionen. Die Flächen HIM a, c, d, f, i, k, y befinden sich nach raumordnerischer 
Vorgabe mindestens teilweise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft 
aufgrund hohen Ertragspotentials. Die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfä-
higkeit und die agrarstrukturellen Funktionen der Gebiete werden durch die Planung 
nicht grundsätzlich beeinträchtigt. 

 Fläche und Boden: 

Auf den Flächen HIM c, f, k werden empfindliche Böden bzw. Kulturböden mit hohem 
Ertragspotential kartiert. Die Böden sollten möglichst wenig versiegelt und nicht ausge-
tauscht werden. Es ist mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Wall- und Feldhecken, Baumrei-
hen, Baumhecken, Einzelbäume, Feldhecken und Gräben durch die heranrückende 
Bebauung beeinträchtigt werden. Schutzvorkehrungen, wie ausreichende Abstände 
und Schutzstreifen an Gräben sowie Ausschluss von Versiegelung im Kronentraufbe-
reich grenzen die Beeinträchtigungen ein. 

Bei den Flächen HIM u, v, w sind Beeinträchtigungen der Kompensationsfläche durch 
angrenzende Nutzung oder Beseitigung durch konkurrierende Nutzungsanforderungen 
zu vermeiden. 

 Tiere: 

Die Flächen HIM f, k weisen ein erhöhtes Potential für Arten (Vögel / Fledermäuse / 
Amphibien) auf. Hier sind im Rahmen der Bebauungsplanung ggf. besondere Schutz-
maßnahmen erforderlich. 

 Mensch und Gesundheit: 

Die Flächen HIM c, d, f, m, n, s, y liegen teilweise im relevanten Umfeld der Eisen-
bahnstrecke. Durch die vorhandene Hauptbahnstrecke sind keine erheblichen Beein-
trächtigungen zu erwarten. 

 Orts- und Landschaftsbild: 

Die Flächen HIM a, c, i haben für das Landschaftsbild eine mittlere Bedeutung. Hier 
soll auf eine Einbettung der Bauflächen in die Landschaft durch Schaffung von Rand-
eingrünungen geachtet werden. 
 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen HIM f und HIM r sind Bodendenkmäler vorhanden. Fläche HIM c be-
findet sich etwas entfernt zu einem Bodendenkmal, welches nicht beeinträchtigt wer-
den darf. Der Verlust bzw. die Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch 
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die frühzeitige Einbeziehung und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermei-
den. 

9.2.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Es sind noch weitere, für die wohnbauliche Entwicklung in Himmelpforten in Frage kommende 

Alternativflächen, untersucht worden.  

Die Fläche HIM e wurde zu Gunsten einer im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung neu ins 

Verfahren gebrachten angrenzenden Fläche HIM y, welche besser an den vorhandenen Sied-

lungsbestand anknüpft, nicht weiterverfolgt.  

Auch die Fläche HIM f wurde im Zuge der eingegangenen Stellungnahmen im Bereich der 

Niederungen sowie im Bereich des Waldes angepasst. Die westlich hier angrenzende Fläche 

HIM x wurde im Zuge der frühzeitigen Beteiligung nachträglich ins Verfahren eingebracht. Die 

bisher als Wohnbaufläche dargestellte Fläche soll aufgrund fehlender Verfügbarkeit zurückge-

nommen und wieder als Fläche für die Landwirtschaft dargestellt werden.  

Im Vorwege wurde ebenso die Alternativfläche HIM l als potentielle Entwicklungsfläche für 

Mischnutzung in Himmelpforten untersucht. Aufgrund ihrer Lage innerhalb eines Vorrangge-

bietes für Natur und Landschaft wurde der Standort jedoch nicht weiterverfolgt. Auch die Flä-

che HIM j wurde aufgrund der Lage im Vorranggebiet Natur und Landschaft nicht weiterver-

folgt. Die zunächst vorgesehene im Nordwesten östlich der Straße Löhe gelegene Fläche HIM 

b, wurde aufgrund ihres hohen Konfliktpotentials und der Lage im Außenbereich ebenfalls 

nicht in die Darstellung übernommen. 
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10 Gemeinde Kranenburg 

 Grundlagen des Umweltberichtes 

10.1.1 Inhalt und Ziele der Planung 

Die Neudarstellungen des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpfor-

ten umfassen die folgenden Flächen auf dem Gemeindegebiet von Kranenburg: 

Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

KRA a | Gemischte Bau-

fläche 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung langfristiger 
Bauflächen für Mischnut-
zung, Darstellung beste-
hender Bebauung 

Gemischte Baufläche 

KRA c | Wohnbaufläche 

+ Baufläche für Mischnut-
zung 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Bauflächen für Wohn- und 
Mischnutzung, Darstellung 
Bestand  

Wohnbaufläche + Bauflä-
che für Mischnutzung 

BRO a | Wohnbaufläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Sicherung langfristiger 
Wohnbauflächen 

Wohnbaufläche 

10.1.2 Bedarf an Grund und Boden im Flächennutzungsplan 

10.1.3 Ziele des Umweltschutzes durch Fachplanungen 

Fachplanung Umweltschutzziel 

Regionales Raumordnungs-

programm des Landkreises 

(RROP) 

Charakteristische Naturräume sollen geschützt und in ihrer ökologischen Quali-

tät verbessert werden. Flächenansprüche dürfen die ökologische Qualität der 

Gesamtregion nicht gefährden. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-

schaft sollen erhalten werden. 

KRA a | Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sandabbau ca. 80 m westlich; an-

grenzendes Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft südwestlich; angrenzendes 

Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen südöstlich; 

Vorranggebiet Windenergienutzung ca. 800 m südöstlich (unwirksam aufgrund 

1. Änderung des RROP im sachlichen Teilabschnitt Windenergie)    

KRA c | Vorbehaltsgebiet für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen; 

Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sandabbau ca. 400 m westlich; Vorrang-

gebiet Windenergienutzung ca. 800 m südöstlich (unwirksam aufgrund 1. Än-

derung des RROP im sachlichen Teilabschnitt Windenergie) 

BRO a| Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials; 

Vorbehaltsgebiet für Natur und Landschaft; Vorranggebiet Windenergienutzung 

ca. 1 km südwestlich 

Flächennutzungsplan (FNP) - 

Landschaftsrahmenplan 

(LRP) 

KRA a | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

KRA c | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5), umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten 

mit geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 

Gemeinde  W M G SO 

Ge-

mein-

bedarf 

Grün / 

Rand-

eingrü-

nung 

LW incl. 

SPE 
Wald Summe 

Kranen-

burg 

FNP-Bestand 0 0 0 0 0 0 2,2 0 2,2 

Planung 1,0 1,2 0 0 0 0 0 0 2,2 

 Bilanz 1,0 1,2 0 0 0 0 -2,2 0 0 
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Fachplanung Umweltschutzziel 

BRO a| Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit überwiegend hoher Be-

deutung für Arten und Biotope und/oder mit hoher bis sehr hoher Bedeutung für 

das Landschaftsbild und/oder mit besonderer Bedeutung (einschließlich Lücken) 

für den Biotopverbund (ZK2) 

Landschaftsplan (LP) KRA a | mittleres Konfliktpotenzial, Biotope allgemeiner Bedeutung, Erhaltung 

Baumbestand (Eichen), Hochwertiges Landschaftsbild, Verdacht auf besonders 

und streng gesch. Arten, mögl. Beeinträchtigung von gesch. Arten, lokaler He-

cken-Biotopverbund, Maßnahme Grünlandentwicklung 

KRA c | kein Konfliktpotenzial, Gehölze sollten erhalten werden, Maßnahme 

Grünlandentwicklung 

BRO a| hohes Konfliktpotenzial, Biotope allgemeiner Bedeutung, Biotopverbund 

hoher Bedeutung, Erhalt strukturierender, standortgerechter heimischer Ge-

hölze, Verdacht auf bodenbrütende geschützte Arten, Alternativenprüfung, Maß-

nahme Grünlandentwicklung 

 

 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

10.2.1 Beschreibung des Umweltzustandes und Auswirkungen der Planung 

10.2.1.1 Fläche und Boden 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Bodentypen, Bodenarten, Geotope: Bodenkarte LRP und BK50; NIBIS Kartenser-

ver; Altlasten und Altablagerungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, 

soweit bekannt; NIBIS Kartenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Flächen liegen auf der Oldendorfer Geest. Die Böden weisen überwiegend als 

Ackerböden oder Siedlungsgebiete eine geringe Empfindlichkeit auf. Auf den Flä-

chen gibt es keine Hinweise auf Altlasten bzw. Altablagerungen. Der Boden der 

Flächen ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen und teilweise baulichen 

Nutzung und bestehender Siedlungsbereiche vorbelastet.  

KRA a | Siedlungsgebiete; Podsolböden und deren Subtypen, Tiefer Podsol-Gley, 

Empfindlicher Boden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen   

KRA c | Siedlungsgebiete, Ackerbaugebiete; Podsolböden und deren Subtypen / 

geringe Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen 

BRO a| Fluss-, Bach- und Stromtäler; Kleinmarschböden, unterlagert von Nieder-

moor, Empfindlicher Boden, CO2-Boden (Tiefer Gley, sehr tiefes Erdniedermoor, 

Kleimarsch über Niedermoor) / mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen   

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Verlust des natürlich gewachsenen Bodens und der Bodenfunktionen durch die zu-

sätzlich ermöglichte Überbauung und Versiegelung. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Möglichst Erhalt der vorhandenen schützenswerten Grünstrukturen und -biotope. 

 Minimierung des Flächenverbrauches und der Versiegelung durch möglichst 

niedrige Grundfläche und weitestgehenden Verzicht auf Vollversiegelung für be-

fahrbare Flächen.  

 Minimierung von Erdmassenbewegungen, ein Gleichgewicht von Bodenabtrag 

und Bodenauftrag soll angestrebt werden. 

 Maßnahmen zum Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB: Förde-

rung des Bodenlebens durch fachgerechte Lagerung des Oberbodens auf Mie-

ten. Trennung des Bodenaushubes bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, 

damit eine spätere Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaues er-

reicht werden kann. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist ein externer Ausgleich für die neu ermöglichte Versiegelung zu schaffen, die 

nicht innerhalb der Flächen ausgeglichen werden kann, ggf. erhöhter Ausgleichs-

bedarf für Bodenversiegelung. 
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10.2.1.2 Pflanzen und Biotope 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Pflanzenwelt, PNV: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotop-

kartierung LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) 

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen / 

PNV 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt.   

KRA a | Artenarmes Intensivgrünland (GI), Siedlung (OD), Dorfbildprägende heimi-

sche Altgehölze (HEB), Sonstige Feldhecke (HF) / Eichen sollten erhalten werden; 

Biotope allgemeiner Bedeutung; lokaler Hecken-Biotopverbund / PNV: 

Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes 

KRA c | Siedlungsfläche (OD), Verkehrsfläche (OV), Einzelbäume (HB), Intensiv-

grünland (GI) / lokaler Hecken-Biotopverbund / PNV: Drahtschmielen-Buchenwald 

des Tieflandes 

BRO a| Sonstiges feuchtes Intensivgrünland (GIF), Sonstige Weidefläche (GW), 

Verkehrsfläche (OV), Graben (FG), Sonstige Feldhecke (HF), Baumreihe (HBA) / 

Biotopverbund hoher Bedeutung; lokaler Hecken-Biotopverbund; Biotope allgemei-

ner Bedeutung; feuchtes Grünland mit Gräben; Naturschutzgebiet und FFH-Gebiet; 

strukturierende, standortgerechte heimische Gehölze; Gehölze sollten Erhalten wer-

den / PNV: Eichen- Ulmen- Auwaldkomplex, außerhalb des Überflutungsbereiches 

der Fließgewässer Eichen- Eschen- und Erlen- Eichen- Marschenwald  

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Pflanzenwelt können voraussichtlich über-

wiegend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden  

oder müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen wer-

den. Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

10.2.1.3 Tiere 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Tierwelt: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotopkartierung 

LP (aktueller Stand), Artenschutz Fachbeitrag 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt. 

Potenzial Arten (Vögel / Fledermäuse / Amphibien): 

KRA a | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter / Quartierpotenzial für Fleder-

mäuse 

KRA c | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

BRO a| ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter / Quartierpotenzial für Fleder-

mäuse / ungefährdete Arten  
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Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Tiere verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden.  

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beachtung erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Artenschut-

zes (§ 44 BNatSchG). 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt können voraussichtlich überwie-

gend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden oder 

müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen werden. 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

10.2.1.4 Wasser 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Grundwasser: hydrogeologische Karte LRP, NIBIS Kartenserver; Oberflächenwas-

ser: Nutzungs- und Biotopkartierung LP (aktueller Stand); Altlasten und Altablage-

rungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, soweit bekannt; NIBIS Kar-

tenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Wasser (Kapitel 2.2.1.4) 

Es sind keine Flächen innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten vorhanden. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinflussung des Boden-Wasserhaushalts durch die zusätzlich ermöglichte Be-

bauung und Versiegelung: Verlust der Regenwasserversickerung, dadurch weitere 

Verminderung der Grundwasserneubildung. Erhöhung des Oberflächenabflusses 

durch Versiegelung. Erhöhtes Risiko von Schadstoffeinträgen durch verunreinigte 

Sickerwässer. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge und wasser-

gebundener Decken. 

 Versickerung des Oberflächenwassers unverschmutzt auf Grundstücken. 

 Verbesserung der natürlichen Wasserreinigung durch Begrünung von Flächen 

und Gebäuden. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

10.2.1.5 Klima und Luft 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Makroklima, Mikroklima, Frisch- / Kaltluftentstehung, Klima beeinflussende Fakto-

ren: LRP, NIBIS-Kartenserver, LP (aktueller Stand); Emissionsquellen: FNP, 

RROP, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Klima und Luft (Kapitel 2.2.1.5) 

Die Flächen KRA a und KRA c haben für Klima keine besondere Bedeutung. 

BRO a | Niedermoorböden / hohe Empfindlichkeit   
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Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Die Planung beeinflusst das Mikroklima negativ durch die ermöglichte Versiege-

lung und Bebauung, aber im positiven Sinne auch durch die Anpflanzungen von 

Bäumen und Sträuchern. Die Beeinflussungen werden daher insgesamt als uner-

heblich bewertet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Erhalt vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Verkehrlich günstige, kurze Anbindung der Flächen an bestehende Siedlungs-

bereiche. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

10.2.1.6 Mensch und Gesundheit 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Immissionsschutz, Landwirtschaft, Erholung, Verkehr, Infrastruktur, sonstige Flä-

chennutzungen und Raumfunktionen: RROP, FNP, eigene Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Lärmimmissionen sind durch emittierende Nutzungen im relevanten Umfeld einiger 

Flächen zu erwarten. Überwiegend aber Veränderungen mit geringen oder keinen 

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit. Vorbelastungen durch 

Nutzungen (Siedlungsbereiche in der Nachbarschaft, landwirtschaftlichen Betriebe, 

Hauptverkehrsstraßen) im relevanten Umfeld. Insgesamt mittlere Empfindlichkeit. 

KRA a | nahegelegenes Vorbehaltsgebiet Rohstoffgewinnung Sand, Lärmbelas-

tung durch Hauptverkehrsstraße  

KRA c | Lärmbelastung durch Hauptverkehrsstraße 

BRO a| | Evtl. Geruchsbelastung durch nahegelegenen landwirtschaftlichen Be-

trieb 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die Planung werden keine erheblichen Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit erwartet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Schutzansprüche der vorbereiteten Nutzungen sowie der umliegenden Nutzun-

gen sind zu berücksichtigen (Immissionsschutz) hinsichtlich Lärmemissionen und 

-immissionen durch Verkehr und Gewerbe (TA Lärm) sowie hinsichtlich Ge-

ruchsemissionen und -immissionen durch Gewerbe und Landwirtschaft (TA Luft 

/ GIRL). 

 Schutzmaßnahmen für künftige Wohnbebauung (aktiver oder passiver Schall-

schutz). 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

10.2.1.7 Orts- und Landschaftsbild 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Landschaftsbild: LRP  

Ortsbild: eigene Bestandsaufnahme, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

KRA a | Siedlungsgebiete (ohne Bewertung), Beeinträchtigungszonen von Wind-

kraftanlagen und Türmen evtl. erhöhter Ausgleich für Landschaftsbild / mittlere Emp-

findlichkeit / Ortsbild besonderer Bedeutung / Maßnahmen zur Erhaltung und Er-

gänzung alter Hofgehölze sowie dorftypischer Strukturen 

KRA c | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung, Beeinträchtigungszonen von 

Windkraftanlagen und Türmen, Ortsbild allgemeiner Bedeutung / Maßnahmen zu 
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Erhalt und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen,  

BRO a| Landschaftsbild mit hoher Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von Wind-

kraftanlagen und Türmen, Hoher Anteil strukturierender, standortgerechter heimi-

scher Gehölze, feuchtes Grünland mit Graben, ggf. erheblicher Eingriff ins Land-

schaftsbild / hohe Empfindlichkeit / Ortsbild besondere Bedeutung / Maßnahmen zur 

Erhaltung und Ergänzung alter Hofgehölze sowie dorftypischer Strukturen   

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erweiterung der Ortsränder in die 

freie Landschaft. Beeinträchtigung des Ortsbildes durch nicht angepasste Bebau-

ung möglich. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Erweiterung der Ortsränder auf das erforderliche Maß durch 

überwiegend nur Arrondierung und maßvolle Ergänzung der Siedlungsflächen. 

 Beschränkung der Bebauungsdichte, Bauhöhe, Farbgestaltung in Anlehnung an 

den umgebenden Bestand. 

 Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann überwiegend durch den Erhalt der vorhan-

denen Gehölzstrukturen ausgeglichen werden. Der Siedlungsbereich wird durch 

die Planung lediglich geringfügig arrondiert. Es ist ein zusätzlicher Ausgleich erfor-

derlich.  

10.2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler: Beteiligung 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Innerhalb der Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler nach § 3 Niedersäch-

sisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vorhanden, die in ihrer Gestalt oder Wir-

kung durch die Planung beeinträchtigt würden. Der Umgebungsschutz von Bau-

denkmälern in der näheren Umgebung wird erkennbar nicht beeinträchtigt. 

Für die Flächen werden keine Bodendenkmäler gemäß § 3 Abs. 4 des Nieder-

sächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vermutet bzw. sind keine Boden-

denkmäler vorhanden. 

Vorbelastungen bestehen ggf. durch ausgeübte landwirtschaftliche Nutzungen o-

der bereits vorhandene Gebäude. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Erhebliche Auswirkungen auf Baudenkmäler sind nicht zu erwarten. 

Bei flächigen Erdeingriffen ist mit Beeinträchtigungen von Denkmalsubstanz zu 

rechnen. Die Kompensation von Beeinträchtigungen der Denkmalsubstanz kann 

nur durch eine fachgerechte Dokumentation der archäologischen Befunde erfol-

gen, daher muss mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung auf Kos-

ten des Verursachers gerechnet werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

Für Baudenkmäler gelten die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen nach § 8 

NDSchG im Einzelfall. 

Für Bodendenkmäler ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass ur- und frühge-

schichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, 

unverzüglich dem Landkreis Stade, Untere Denkmalschutzbehörde, mitzuteilen 

sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen füh-

ren, sind zu unterlassen. Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf 

einem Bodendenkmal einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, 

die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmi-

gung zu erteilen ist. 
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Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

10.2.2 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Mit den Planungen sind die oben aufgeführten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die 

Neubebauung und die Versiegelung des Bodens kommt es auf den Änderungsflächen zur 

Störung der physikalischen Oberflächenstruktur und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. 

Die Planungen führen zum Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen innerhalb der 

Bauflächen. Andere Tiere und Pflanzen halten dafür wieder Einzug in das Gebiet, insbeson-

dere auch in den Eingrünungsbereichen. Die immissionsschutzrechtlichen Schutzansprüche 

der künftigen Bewohner und der Anwohner der Flächen sind im Rahmen der Bebauungspla-

nung besonders zu beachten. 

Darüber hinaus gibt es die folgenden flächenspezifischen Auswirkungen: 

 Raumordnung: 

Die Flächen KRA a, c und BRO a befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe teil-

weise innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft. Die Vorbehaltsgebiete wer-

den durch die Planung in ihrer Funktion nicht grundsätzlich beeinträchtigt. Die Flächen 

KRA a und c befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe mindestens teilweise in-

nerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft aufgrund besonderer Funktionen. 

Die Fläche BRO a befindet sich nach raumordnerischer Vorgabe mindestens teilweise 

innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials. 

Die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und die agrarstrukturellen 

Funktionen der Gebiete werden durch die Planung nicht grundsätzlich beeinträchtigt. 

Die Flächen KRA a und KRA c grenzen an Vorbehaltsgebiete Rohstoffgewinnung 
Sand an. Hier sind im Rahmen der Bebauungsplanung ggf. aus immissionsschutz-
rechtlichen Gründen Abstandsflächen einzuhalten. Die Vorbehaltsgebiete werden 
durch die Planung nicht beeinträchtigt. 

Die Flächen KRA a und BRO a befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe mindes-
tens teilweise innerhalb von Vorbehaltsgebieten Natur und Landschaft. Die Vorbehalts-
gebiete werden durch die Planung in ihrer Funktion nicht grundsätzlich beeinträchtigt. 

 Fläche und Boden: 

Die Flächen KRA a und BRO a weisen empfindliche Böden auf. Hier ist bei zusätzlicher 
Bodenversiegelung ggf. mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei allen Flächen kann der lokale Hecken-Biotopverbund durch die Planung beein-
trächtigt werden. Auf der Fläche KRA a sollten die Eichen erhalten werden. Hier ist bei 
Beeinträchtigung ggf. mit einem erhöhten Ausgleichbedarf zu rechnen. Auf der Fläche 
BRO a sind besonders schützenswerte Biotope (Biotopverbund) vorhanden. Hier ist 
bei Versiegelung ggf. mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf oder Ersatzmaßnahmen 
zu rechnen.  

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Wall- und Feldhecken, Baumrei-
hen, Baumhecken, Einzelbäume, Feldhecken und Gräben durch die heranrückende 
Bebauung beeinträchtigt werden. Schutzvorkehrungen, wie ausreichende Abstände 
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und Schutzstreifen an Gräben sowie Ausschluss von Versiegelung im Kronentraufbe-
reich grenzen die Beeinträchtigungen ein. 

 Tiere: 

Die Flächen KRA a und BRO a weisen ein erhöhtes Potenzial für Arten (Vögel und 
Fledermäuse) auf. Hier sind im Rahmen der Bebauungsplanung ggf. besondere 
Schutzmaßnahmen erforderlich.  

 Ort- und Landschaftsbild: 

Die Fläche BRO a hat für das Landschaftsbild eine hohe Bedeutung. Hier ist ggf. mit 

einem erhöhten Ausgleichsbedarf oder erforderlichen Ersatzmaßnahmen zu rechnen. 

10.2.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Es sind noch weitere für die wohnbauliche Entwicklung in Kranenburg und Brobergen in Frage 

kommende Alternativflächen, die Flächen KRA b und BRO b, c, d, untersucht worden. 

Die Fläche KRA b im Norden der Ortschaft Kranenburg wird zu Gunsten der Fläche KRA c 

nicht weiterverfolgt, da der Verdacht auf ein geschütztes Biotop besteht. Auch die Flächen 

BRO b, BRO c und BRO d in der Ortschaft Brobergen werden nicht weiterverfolgt: Fläche 

BRO b ist aufgrund vorhandenen Wallheckenbestandes nicht für eine wohnbauliche Entwick-

lung geeignet. Die Flächen BRO c und BRO d werden zu Gunsten der Alternativfläche BRO 

a ebenfalls nicht weiterverfolgt. Entsprechend des geringen Eigenbedarfs wurde die Darstel-

lung der Fläche BRO a im Verfahren reduziert übernommen. 
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11 Gemeinde Oldendorf 

 Grundlagen des Umweltberichtes 

11.1.1 Inhalt und Ziele der Planung 

Die Neudarstellungen des Flächennutzungsplanes der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpfor-

ten umfassen die folgenden Flächen auf dem Gemeindegebiet von Oldendorf:  

Fläche Nr. / Bezeich-
nung 

Bestand / Bisherige 
Darstellung im FNP 

Allgemeines Planungs-
ziel 

Geplante Darstellung 
im FNP 

OLD a | Wohnbaufläche 

+ Randeingrünung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung von 
Wohnbauflächen 

Wohnbaufläche + Rand-
eingrünung 

OLD c | Gewerbliche 

Baufläche + Randeingrü-
nung 

Fläche für die Landwirt-
schaft, Randeingrünung 

Langfristige Sicherung von 
Flächen für Gewerbe 

Gewerbliche Baufläche + 
Randeingrünung 

OLD d | Grünfläche 

Zweckbestimmung Sport-
platz 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

Langfristige Sicherung Flä-
che für Sportplatz 

Grünfläche Zweckbestim-
mung Sportplatz 

OLD e | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung bestehender 
Bebauung, langfristige Si-
cherung von Flächen für 
Mischnutzung 

Baufläche für Mischnut-
zung 

OLD g | Baufläche für 

Mischnutzung 
Fläche für die Landwirt-
schaft 

Darstellung bestehender 
Bebauung, langfristige Si-
cherung von Flächen für 
Mischnutzung 

Baufläche für Mischnut-
zung 

OLD h | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Übernahme Ausgleichsflä-
che 

SPE-Fläche 

OLD i | SPE-Fläche Fläche für die Landwirt-
schaft 

Übernahme Ausgleichsflä-
che 

SPE-Fläche 

OLD j | Grünfläche Wohnbaufläche + Rand-
eingrünung 

Langfristige Sicherung vor-
handener Grünfläche 

Grünfläche 

OLD k | Landwirtschaft Wohnbaufläche + Rand-
eingrünung 

Umwidmung Baufläche in 
landwirtschaftliche Fläche 

Fläche für die Landwirt-
schaft 

11.1.2 Bedarf an Grund und Boden im Flächennutzungsplan 

11.1.3 Ziele des Umweltschutzes durch Fachplanungen 

Fachplanung Umweltschutzziel 

Regionales Raumordnungs-

programm des Landkreises 

(RROP) 

Charakteristische Naturräume sollen geschützt und in ihrer ökologischen Quali-

tät verbessert werden. Flächenansprüche dürfen die ökologische Qualität der 

Gesamtregion nicht gefährden. Die Vielfalt, Eigenart und Schönheit der Land-

schaft sollen erhalten werden. 

OLD a | Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials; An-

grenzend an Straße regionaler Bedeutung; Vorranggebiet Autobahn ca. 100 m 

nordwestlich; Vorranggebiet Windenergienutzung ca. 800 m nordwestlich (un-

wirksam aufgrund 1. Änderung des RROP im sachlichen Teilabschnitt Windener-

gie) 

Gemeinde  W M G SO 

Ge-

mein-

bedarf 

Grün / 

Rand-

eingrü-

nung 

LW incl. 

SPE 
Wald Summe 

Oldendorf 
FNP-Bestand 4,3 0 0 0 0 0,5 30,2 0 35 

Planung 2,4 4,4 2,3 0 0 4,1 21,8 0 35 

 Bilanz -1,9 4,4 2,3 0 0 3,6 -8,4 0 0 
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Fachplanung Umweltschutzziel 

OLD c | Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials 

OLD d | Angrenzende Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft sowie Landwirt-

schaft aufgrund hohen Ertragspotentials; Vorranggebiet für Natur und Landschaft 

ca. 100 m südlich 
OLD e | Angrenzende Vorbehaltsgebiete Natur und Landschaft sowie Landwirt-

schaft aufgrund hohen Ertragspotentials; Westlich angrenzendes Vorranggebiet 

für Natur und Landschaft; Vorranggebiet Abwasserbehandlung – zentrale Klär-

anlage ca. 300 m nordöstlich 

OLD g | Südlich angrenzend Vorbehaltsgebiet Natur und Landschaft; Nördlich 

angrenzendes Vorbehaltsgebiet Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotenti-

als 

Flächennutzungsplan (FNP) OLD k | Grünfläche  

Landschaftsrahmenplan 

(LRP) 

OLD a | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 
OLD c | Umwelt- und naturverträgliche Nutzung in allen übrigen Gebieten mit 

geringer Bedeutung für alle Schutzgüter (ZK4) 
OLD d | Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit überwiegend hoher Be-

deutung für Arten und Biotope und/oder mit hoher bis sehr hoher Bedeutung für 

das Landschaftsbild und/oder mit besonderer Bedeutung (einschließlich Lü-

cken) für den Biotopverbund (ZK2) 
OLD e | Entwicklung und Sicherung von Gebieten mit überwiegend hoher Be-

deutung für Arten und Biotope und/oder mit hoher bis sehr hoher Bedeutung für 

das Landschaftsbild und/oder mit besonderer Bedeutung (einschließlich Lü-

cken) für den Biotopverbund (ZK2) im Übergang zu Entwicklung und Wieder-

herstellung von Gebieten mit überwiegend erhöhter/mittlerer Bedeutung für alle 

Schutzgüter (ZK3) 
OLD g | Sicherung und Verbesserung von Gebieten mit überwiegend sehr ho-

her Bedeutung für Arten und Biotope und/oder mit zentraler Bedeutung für den 

Biotopverbund (ZK1) 
OLD j | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vegeta-

tion (ZK 5) 
OLD k | Siedlungsgebiete mit möglichst hohem Anteil an Siedlungsgrün/-vege-

tation (ZK5) 

Landschaftsplan (LP) OLD a | mittleres Konfliktpotential, Kulturböden sollten nicht versiegelt und nicht 

ausgetauscht werden, Baumreihe im Süden sollte erhalten werden, Maßnahme 

Grünlandentwicklung  

OLD c | mittleres Konfliktpotential, Kulturböden sollten nicht versiegelt und nicht 

ausgetauscht werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 
OLD d | kein Konfliktpotential, keine konkreten Maßnahmen 
OLD e | mittleres Konfliktpotential, Wallhecken sind zu erhalten und dürfen nicht 

beeinträchtigt werden, Maßnahme Grünlandentwicklung 
OLD g | hohes Konfliktpotenzial, hochwertiges Landschaftsbild, umgebend teils 

hochwertige Biotope mit Verdacht auf besonders und streng gesch. Arten, mögl. 

Beeinträchtigung von gesch. Arten, Maßnahme Grünlandentwicklung  

OLD h | kein Konfliktpotential, keine konkreten Maßnahmen 
OLD i | kein Konfliktpotential, keine konkreten Maßnahmen 
OLD j | kein Konfliktpotential, keine konkreten Maßnahmen 
OLD k | kein Konfliktpotential, keine konkreten Maßnahmen 
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 Beschreibung und Bewertung der Umweltauswirkungen 

11.2.1 Beschreibung des Umweltzustandes und Auswirkungen der Planung 

Die Flächen OLD j und OLD k werden als Bauflächen aus dem Flächennutzungsplan heraus-

genommen und künftig als Flächen für die Landwirtschaft und Grünfläche dargestellt. Die Flä-

chen OLD e und OLD g stellen eine Anpassung an die bestehende Nutzung dar und werden 

künftig als gemischte Bauflächen dargestellt. Die Fläche OLD d stellt ebenfalls eine Anpas-

sung an die bestehende Nutzung dar und wird künftig als Grünfläche, Zweckbestimmung 

Sportplatz dargestellt. Die Eingriffe sind hier bereits erfolgt. Die Flächen OLD h und OLD i 

werden als bereits bauleitplanerisch gesicherte SPE-Flächen dargestellt. Umweltauswirkun-

gen der Planung werden auf den genannten Flächen ausgeschlossen. Diese Flächen werden 

im Umweltbericht nicht weiter betrachtet. 

11.2.1.1 Fläche und Boden 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Bodentypen, Bodenarten, Geotope: Bodenkarte LRP und BK50; NIBIS Kartenser-

ver; Altlasten und Altablagerungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, 

soweit bekannt; NIBIS Kartenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Flächen liegen auf der Oldendorfer Geest. Die Böden weisen überwiegend als 

Ackerböden oder Gebiete mit kleinräumigen Nutzungswechseln eine geringe Emp-

findlichkeit auf. Auf den Flächen gibt es keine Hinweise auf Altlasten bzw. Altabla-

gerungen. Der Boden der Flächen ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und teilweise baulichen Nutzung und bestehender Siedlungsbereiche vorbelastet.  

OLD a | Ackerbaugebiete; Podsolböden und deren Subtypen, Plaggeneschböden / 

mittlere Empfindlichkeit / keine Vorbelastungen  
OLD c | Ackerbaugebiete; Plaggeneschböden / mittlere Empfindlichkeit / keine Vor-

belastungen   

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Verlust des natürlich gewachsenen Bodens und der Bodenfunktionen durch die zu-

sätzlich ermöglichte Überbauung und Versiegelung. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Möglichst Erhalt der vorhandenen schützenswerten Grünstrukturen und -biotope. 

 Minimierung des Flächenverbrauches und der Versiegelung durch möglichst 

niedrige Grundfläche und weitest gehenden Verzicht auf Vollversiegelung für be-

fahrbare Flächen. 

 Minimierung von Erdmassenbewegungen, ein Gleichgewicht von Bodenabtrag 

und Bodenauftrag soll angestrebt werden. 

 Maßnahmen zum Schutz des Mutterbodens entsprechend § 202 BauGB: Förde-

rung des Bodenlebens durch fachgerechte Lagerung des Oberbodens auf Mie-

ten. Trennung des Bodenaushubes bei Bauarbeiten in Ober- und Unterboden, 

damit eine spätere Wiederherstellung des ursprünglichen Bodenaufbaues er-

reicht werden kann. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist ein externer Ausgleich für die neu ermöglichte Versiegelung zu schaffen, die 

nicht innerhalb der Flächen ausgeglichen werden kann, ggf. erhöhter Ausgleichs-

bedarf für Bodenversiegelung von Kulturböden.  

11.2.1.2 Pflanzen und Biotope 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Pflanzenwelt, PNV: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotop-

kartierung LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) 

OLD a | Sandacker (AS), Verkehrsfläche (OV), Siedlung (OD), Baumreihe (HBA), 

lokaler Hecken-Biotopverbund, Baumreihe im Süden sollte erhalten werden, PNV: 

Drahtschmielen-Buchenwald des Tieflandes im Übergang zum Flattergras-Buchen-

wald 
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Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen / 

PNV 

OLD c | Sandacker (AS), lokaler Hecken-Biotopverbund, PNV: Drahtschmielen-Bu-

chenwald des Tieflandes im Übergang zum Flattergras-Buchenwald 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Pflanzen verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Wallhecken sind nach § 22 NAGBNatSchG durch § 29 BNatSchG geschützte 

Landschaftsbestandteile und dürfen nicht beseitigt und nicht beeinträchtigt wer-

den. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Pflanzenwelt können voraussichtlich über-

wiegend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden  

oder müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen wer-

den. Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

11.2.1.3 Tiere 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Tierwelt: Arten und Biotope Karte LRP, bestehende Nutzungen; Biotopkartierung 

LP (aktueller Stand), Artenschutz Fachbeitrag 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Die Artenvielfalt in Flora und Fauna ist aufgrund der intensiven landwirtschaftlichen 

und betrieblichen Nutzung auf den Änderungsflächen stark eingeschränkt. 

Potential Arten (Vögel): 

OLD a | ungefährdete Bodenbrüter, Gehölzbrüter 

OLD c | ungefährdete Bodenbrüter 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die geplante Bebauung und Versiegelung geht weiterer Lebensraum für 

Tiere verloren. Auf der anderen Seite wird durch Pflanzmaßnahmen mit heimi-

schen Gehölzen und der Anlage von Grünflächen wie privaten Gartenbereichen in 

Wohngebieten neuer Lebensraum für heimische Tier- und Pflanzenarten geschaf-

fen. Vorhandene Grünstrukturen sollen zudem jeweils soweit möglich erhalten 

werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beachtung erforderlicher Vermeidungsmaßnahmen hinsichtlich des Artenschut-

zes (§ 44 BNatSchG). 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen zur offenen Landschaft hin mit standortgerechten, hei-

mischen Gehölzen (Randeingrünung). 

 Erhaltung vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Die Auswirkungen der Planung auf die Tierwelt können voraussichtlich überwie-

gend innerhalb der Änderungsflächen vermieden bzw. ausgeglichen werden oder 

müssen ansonsten durch geeignete externe Maßnahmen ausgeglichen werden. 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 
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11.2.1.4 Wasser 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Grundwasser: hydrogeologische Karte LRP, NIBIS Kartenserver; Oberflächenwas-

ser: Nutzungs- und Biotopkartierung LP (aktueller Stand); Altlasten und Altablage-

rungen: Beteiligung; ausgeübte und frühere Nutzungen, soweit bekannt; NIBIS Kar-

tenserver 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Wasser (Kapitel 2.2.1.4) 

Es sind keine Flächen innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten vorhanden. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinflussung des Boden-Wasserhaushalts durch die zusätzlich ermöglichte Be-

bauung und Versiegelung: Verlust der Regenwasserversickerung, dadurch weitere 

Verminderung der Grundwasserneubildung. Erhöhung des Oberflächenabflusses 

durch Versiegelung. Erhöhtes Risiko von Schadstoffeinträgen durch verunreinigte 

Sickerwässer. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Weitgehende Verwendung wasserdurchlässiger Oberflächenbeläge und wasser-

gebundener Decken. 

 Versickerung des Oberflächenwassers unverschmutzt auf Grundstücken. 

 Verbesserung der natürlichen Wasserreinigung durch Begrünung von Flächen 

und Gebäuden 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

11.2.1.5 Klima und Luft 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Makroklima, Mikroklima, Frisch- / Kaltluftentstehung, Klima beeinflussende Fakto-

ren: LRP, NIBIS-Kartenserver, LP (aktueller Stand); Emissionsquellen: FNP, 

RROP, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Siehe oben Gemeinde Burweg, Schutzgut Klima und Luft (Kapitel 2.2.1.5) 

OLD a | nordwestlich Vorranggebiet Autobahn ca. 100 m / hohe Empfindlichkeit / 

direkt angrenzende Straße von regionaler Bedeutung  

OLD c | ggf. höhere Emissionen durch zusätzlichen Verkehr und gewerbliche Nut-

zung  

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Die Planung beeinflusst das Mikroklima negativ durch die ermöglichte Versiege-

lung und Bebauung, aber im positiven Sinne auch durch die Anpflanzungen von 

Bäumen und Sträuchern. Die Beeinflussungen werden daher insgesamt als uner-

heblich bewertet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Versiegelung auf das erforderliche Maß. 

 Eingrünung der Flächen und Erhalt vorhandener Grün- und Gehölzstrukturen. 

 Verkehrlich günstige, kurze Anbindung der Flächen an bestehende Siedlungs-

bereiche. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 
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11.2.1.6 Mensch und Gesundheit 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Immissionsschutz, Landwirtschaft, Erholung, Verkehr, Infrastruktur, sonstige Flä-

chennutzungen und Raumfunktionen: RROP, FNP, eigene Bestandsaufnahme 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Lärmimmissionen sind durch emittierende Nutzungen im relevanten Umfeld einiger 

Flächen zu erwarten. Überwiegend aber Veränderungen mit geringen oder keinen 

Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit. Vorbelastungen durch Nut-

zungen (Siedlungsbereiche in der Nachbarschaft, landwirtschaftliche Betriebe, 

Hauptverkehrsstraßen, geplante Autobahn, Gewerbebetriebe) im relevanten Um-

feld. Insgesamt mittlere Empfindlichkeit. 

OLD a | Lärmbelastung durch die nahgelegene Straße sowie die geplante Auto-

bahn sowie das südlich gelegene Gewerbegebiet; Beeinträchtigungszonen von 

Hochspannungsleitungen 

OLD c | künftige Lärmemissionen durch gewerbliche und sonstige Nutzungen; Be-

einträchtigungszonen von Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen, von Hoch-

spannungsfreileitungen sowie Windkraftanlagen und Türmen 

OLD d | Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

OLD e | Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

OLD j | Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

OLD k | Beeinträchtigungszonen von Hochspannungsleitungen 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Durch die Planung werden keine erheblichen Auswirkungen auf den Menschen 

und seine Gesundheit erwartet. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

 Schutzansprüche der vorbereiteten Nutzungen sowie der umliegenden Nutzun-

gen sind zu berücksichtigen (Immissionsschutz) hinsichtlich Lärmemissionen und 

-immissionen durch Verkehr und Gewerbe (TA Lärm) sowie hinsichtlich Ge-

ruchsemissionen und -immissionen durch Gewerbe und Landwirtschaft (TA Luft 

/ GIRL). 

 Schutzmaßnahmen für künftige Wohnbebauung (aktiver oder passiver Schall-

schutz). 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

11.2.1.7 Orts- und Landschaftsbild 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Landschaftsbild: LRP  

Ortsbild: eigene Bestandsaufnahme, LP (aktueller Stand) 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

OLD a | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von 

Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen, von Hochspannungsfreileitungen sowie 

Windkraftanlagen und Türmen / geringe Empfindlichkeit 

OLD c | Landschaftsbild mit geringer Bedeutung; Beeinträchtigungszonen von 

Straßen, Bahnstrecken und Landebahnen, von Hochspannungsfreileitungen sowie 

Windkraftanlagen und Türmen / geringe Empfindlichkeit 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Beeinträchtigung des Landschaftsbildes durch Erweiterung der Ortsränder in die 

freie Landschaft. Beeinträchtigung des Ortsbildes durch nicht angepasste Bebau-

ung möglich. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

 Beschränkung der Erweiterung der Ortsränder auf das erforderliche Maß durch 

überwiegend nur Arrondierung und maßvolle Ergänzung der Siedlungsflächen. 
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und Verringerung von 

Eingriffen 

 Beschränkung der Bebauungsdichte, Bauhöhe, Farbgestaltung in Anlehnung an 

den umgebenden Bestand. 

 Erhalt vorhandener Gehölzstrukturen und Eingrünung der Bebauung. 

Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Der Eingriff in das Landschaftsbild kann überwiegend durch Randeingrünungen 

der Flächen zur offenen Landschaft hin ausgeglichen werden. Es ist ein zusätzli-

cher Ausgleich für die nicht mit einer Randeingrünung versehenen Flächen erfor-

derlich. 

11.2.1.8 Kultur- und sonstige Sachgüter 

Untersuchungsrahmen 

und vorhabenbezo-

gene Untersuchungen 

Baudenkmäler, Bodendenkmäler: Beteiligung 

Bestandsaufnahme  

(Basisszenario) -  

Bestand / Empfindlich-

keit / Vorbelastungen 

Innerhalb der Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler nach § 3 Niedersäch-

sisches Denkmalschutzgesetz (NDSchG) vorhanden, die in ihrer Gestalt oder Wir-

kung durch die Planung beeinträchtigt würden. Der Umgebungsschutz von Bau-

denkmälern in der näheren Umgebung wird erkennbar nicht beeinträchtigt. 

Für die Flächen werden keine Bodendenkmäler gemäß § 3 Abs. 4 des Nieder-

sächsischen Denkmalschutzgesetzes (NDSchG) vermutet bzw. sind keine Boden-

denkmäler vorhanden. 

Vorbelastungen bestehen ggf. durch ausgeübte landwirtschaftliche Nutzungen o-

der bereits vorhandene Gebäude. 

OLD a | Plaggeneschböden vorhanden, ggf. Böden mit kulturgeschichtlicher Be-

deutung als Zeugnis menschlicher Siedlungs- und Kulturentwicklung und als bo-

denkundliches Dokument, erhöhte Archivfunktion 

OLD c | Plaggeneschböden vorhanden, ggf. Böden mit kulturgeschichtlicher Be-

deutung als Zeugnis menschlicher Siedlungs- und Kulturentwicklung und als bo-

denkundliches Dokument, erhöhte Archivfunktion 

OLD a | In dem Areal ist das Bodendenkmal mit der Fundstellennummer Oldendorf 

76 vorhanden. 

OLD c | In dem Areal sind die Bodendenkmale mit den Fundstellennummern Olden-

dorf 37, 38 und 72 vorhanden. Sollte dieses Areal von größeren Bodeneingriffen 

betroffen werden, ist mit umfangreicheren Ausgrabungen zu rechnen. 

Erhebliche Auswirkun-

gen der Planung 

Erhebliche Auswirkungen auf Baudenkmäler sind nicht zu erwarten. 

Bei flächigen Erdeingriffen ist mit Beeinträchtigungen von Denkmalsubstanz zu 

rechnen. Die Kompensation von Beeinträchtigungen der Denkmalsubstanz kann 

nur durch eine fachgerechte Dokumentation der archäologischen Befunde erfol-

gen, daher muss mit Auflagen zur Sicherung oder vorherigen Ausgrabung auf Kos-

ten des Verursachers gerechnet werden. 

Maßnahmen zur Ver-

meidung, Verhinderung 

und Verringerung von 

Eingriffen 

Für Baudenkmäler gelten die denkmalschutzrechtlichen Anforderungen nach § 8 

NDSchG im Einzelfall. 

Für Bodendenkmäler ist grundsätzlich darauf hinzuweisen, dass ur- und frühge-

schichtliche Bodenfunde, die im Zuge von Bau- und Erdarbeiten gemacht werden, 

unverzüglich dem Landkreis Stade, Untere Denkmalschutzbehörde, mitzuteilen 

sind. Maßnahmen, die zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Fundstellen füh-

ren, sind zu unterlassen. Nach § 13 Abs. 1 NDSchG bedarf es bei Erdarbeiten auf 

einem Bodendenkmal einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde, 

die bei baugenehmigungspflichtigen Maßnahmen zusammen mit der Baugenehmi-

gung zu erteilen ist. 
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Maßnahmen zum Aus-

gleich 

Es ist kein zusätzlicher Ausgleich im Rahmen des FNP erforderlich. 

11.2.2 Prognose des Umweltzustands bei Durchführung der Planung 

Mit den Planungen sind die oben aufgeführten Umweltauswirkungen verbunden. Durch die 

Neubebauung und die Versiegelung des Bodens kommt es auf den Änderungsflächen zur 

Störung der physikalischen Oberflächenstruktur und zur Erhöhung des Oberflächenabflusses. 

Die Planungen führen zum Verlust von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen innerhalb der 

Bauflächen. Andere Tiere und Pflanzen halten dafür wieder Einzug in das Gebiet, insbeson-

dere auch in den Eingrünungsbereichen. Die immissionsschutzrechtlichen Schutzansprüche 

der künftigen Bewohner und der Anwohner der Flächen sind im Rahmen der Bebauungspla-

nung besonders zu beachten. 

Darüber hinaus gibt es die folgenden flächenspezifischen Auswirkungen: 

 Raumordnung: 

Die Flächen OLD a und OLD c befinden sich nach raumordnerischer Vorgabe teilweise 

innerhalb von Vorbehaltsgebieten für Landwirtschaft aufgrund hohen Ertragspotentials. 

Die wirtschaftliche Leistungs- und Wettbewerbsfähigkeit und die agrarstrukturellen 

Funktionen der Gebiete werden durch die Planung nicht grundsätzlich beeinträchtigt. 

Die Fläche OLD a grenzt an das Vorranggebiet Autobahn an. Hier sind im Rahmen der 

Bebauungsplanung ggf. Maßnahmen zum Immissionsschutz gegen den zukünftig ent-

stehenden Verkehrslärm vorzusehen. 

 Fläche und Boden: 

Auf den Flächen OLD a und OLD c sind Kulturböden vorhanden. Hier ist bei zusätzli-

cher Bodenversiegelung ggf. mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen. Kultur-

böden sollten nicht versiegelt und nicht ausgetauscht werden. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den beiden Flächen kann der lokale Hecken-Biotopverbund durch die Planung be-
einträchtigt werden. Die vorhandene Baumreihe im südlichen Bereich der Fläche OLD 
a sollten erhalten werden. Schutzvorkehrungen, wie ausreichende Abstände und Aus-
schluss von Versiegelung im Kronentraufbereich grenzen die Beeinträchtigungen ein. 

 Tiere: 

Auf den relevanten Flächen ist mit ungefährdeten Boden- und Gehölzbrütern zu rech-

nen. Hier sind im Rahmen der Bebauungsplanung keine besonderen Schutzmaßnah-

men erforderlich.  

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen OLD a und c werden Plaggeneschböden kartiert. Plaggenesche zäh-
len im Sinne des § 2 BBodSchG zu den schutzwürdigen Böden Niedersachsens. Hier 
ist mit einem erhöhten Ausgleichserfordernis zu rechnen. Die Böden sollten möglichst 
wenig versiegelt und nicht ausgetauscht werden. 

Auf den relevanten Flächen sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. die 
Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbeziehung 
und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 
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11.2.3 Alternative Planungsmöglichkeiten 

Im Vorwege der Planung wurde eine weitere Alternativfläche OLD b zur Entwicklung von 

Wohnraum betrachtet. Fläche Old b eignete sich aufgrund der naturschutzfachlichen Wertig-

keit nicht für eine wohnbauliche Entwicklung und wurde daher nicht weiterverfolgt. Eine weitere 

Fläche für Mischnutzung in der Siedlung Timmerlade wurde ebenfalls nicht weiterverfolgt. 

Eine bisher als Wohngebiet dargestellte Fläche wurde aufgrund der Ergebnisse der frühzeiti-

gen Beteiligung in das Verfahren einbezogen, um eine Rücknahme von Wohnbauflächen vor-

nehmen zu können. So wird die zentral gelegene Fläche Old j aufgrund fehlender Eignung zur 

wohnbaulichen Entwicklung aus der Darstellung herausgenommen und entsprechend der ak-

tuellen Nutzung als Grünfläche dargestellt. Ebenso wird eine Darstellung für Wohnnutzung im 

nördlichen Siedlungsbereich (Old k) aufgrund fehlender Verfügbarkeit in eine Fläche für die 

Landwirtschaft umgewidmet.  
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12 Zusammenfassung der Umweltauswirkungen und Wechselwir-

kungen 

 Zusammenfassende Bewertung der Umweltauswirkungen 

Die folgende Tabelle zeigt zusammenfassend für die Gemeinden der Samtgemeinde Olden-

dorf-Himmelpforten die Umweltauswirkungen der Planung und deren Erheblichkeit bezogen 

auf die Schutzgüter. 

Umweltbelang  Auswirkungen durch Umsetzung der Planung Erheb-

lichkeit  

Fläche / Boden  Verlust von Böden und Bodenfunktionen durch Versiegelung  

Beeinträchtigung von Böden durch Verdichtung, Umlagerung, Veränderung 

des Bodenaufbaus insbesondere während der Bauphase 

• • 

• • 

Pflanzen / Bio-

tope / Tiere 

Verlust von überwiegend naturfernen Biotopen 

Neuanpflanzung von Gehölzen und Sicherung von Grünstrukturen 

• 

+ 

Wasser Verringerung der Grundwasserneubildung  

Erhöhter Abfluss von Oberflächenwasser  

• • 

• • 

Klima / Luft Verlust von Kaltluftentstehungsflächen 

Schadstoffbelastung durch zusätzlichen Verkehr 

- 

• 

Mensch /  

Gesundheit 

Erhöhung der Verkehrsmengen 

Beeinträchtigungen durch Emissionen/Immissionen 
- 

• 

Orts- / Land-

schaftsbild 

Beeinträchtigungen durch Baumaßnahmen 

Veränderung durch nicht angepasste Bebauung 

- 

• 

Kultur- /  

Sachgüter  
Zerstörung archäologischer Fundstätten • 

Wechsel- 

wirkungen  

u. a. Bodenverlust > Lebensraumverlust für Tiere und Pflanzen u. mehr Ober-

flächenwasser-Abfluss, weniger Grundwasserneubildung 
• • 

• • sehr erheblich/ • weniger erheblich/ - nicht erheblich/ + voraussichtlich positive Wirkung 

 Wechselwirkungen 

Die folgende Tabelle zeigt beispielhaft Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Wirkfakto-

ren und gibt eine allgemeine Übersicht über die wechselseitigen Auswirkungen der Planung 

zwischen den Schutzgütern für die Gemeinden der Samtgemeinde Oldendorf-Himmelpforten. 

Wirkfaktor 
(rechts) 

Fläche /  
Boden  

Pflanzen / 
Tiere 

Wasser Klima / Luft Mensch / 
Gesundheit 

Orts- / Land-
schaftsbild 

Kultur- / 
Sachgüter  

wirkt auf 
(unten) 

       

Fläche / 
Boden  

 ganzjährige 
Vegetations-
decke erhöht 
Erosions-
schutz  

Einfluss auf 
Bodenentste-
hung, Zu-
sammenset-
zung und 
Erosion 

Einfluss auf 
Bodenentste-
hung; Ero-
sion durch 
Wind und 
Niederschlag  

Einfluss auf 
Bodenero-
sion durch 
Bewirtschaf-
tung  

Bodennut-
zung prägt 
das Orts- und 
Landschafts-
bild 

Bodennutzung 
prägt die Bo-
denform 

Pflanzen / 
Tiere 

Boden als Le-
bensraum  

Einfluss der 
Vegetation 
auf die Tier-
welt  

Einfluss des 
Bodenwas-
serhaushalts 
auf die Vege-
tation; Gra-
ben als Le-
bensraum  

Einfluss auf 
den Lebens-
raum für 
Pflanzen und 
Tiere  

Intensive 
Nutzung und 
Straßenver-
kehr als Stör-
faktor für 
Tiere und 
Pflanzen  

Vernetzung 
von Lebens-
räumen; 
Größe unzer-
schnittener 
Lebensräume 

Lebensraum 
für Tiere und 
Pflanzen (alte 
Bäume, Grä-
ben, Hecken)  

Wasser Schadstofffil-
ter und -puf-

Vegetation 
erhöht Was-

 Einfluss auf 
Grundwas-

Einfluss auf 
Versickerung 

Gewässer prä-
gen das Orts- 

Wasserfüh-
rung (Grä-
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fer; Aus-
gleichskörper 
im Wasser-
haushalt; 
Durchlässig-
keit zur 
Grundwas-
serneubil-
dung 

serspeiche-
rung und Fil-
terfähigkeit 
des Bodens  

serneubil-
dung (Nieder-
schläge, Ver-
dunstungs-
rate etc.)  

durch Versie-
gelung  

und Land-
schaftsbild 

ben, Drai-
nage) beein-
trächtigt 
Wasserhaus-
halt 

Klima / Luft Bodenrelief 
bestimmt 
Kleinklima 

Gehölze wir-
ken wind-
hemmend, 
klimatisch 
ausglei-
chend, 
schadstofffil-
ternd  

Einfluss 
durch Nieder-
schlag und 
Verdunstung 

 Belastung 
durch Ver-
kehrsimmissi-
onen 

- - 

Mensch / 
Gesundheit 

Standort für 
Kulturpflan-
zen, Lebens- 
und Arbeits-
raum 

Vielfalt der 
Arten und 
Strukturen 
verbessern 
Erholungswir-
kung  

Potenzielles 
Trinkwasser; 
Gewässer 
und Gräben 
erhöhen Er-
holungsfunk-
tion  

Frisch- und 
Kaltluftver-
sorgung der 
umliegenden 
Siedlungsflä-
chen  

Abhängigkeit 
der Erholungs-
funktion von 
Störungsar-
mut und Zu-
gänglichkeit  

Erholung ab-
hängig von at-
traktiver Land-
schaft  

Erhöht At-
traktivität als 
Erholungs-
raum (Allee, 
Feldhecken) 

Orts- / 
Land-
schaftsbild 

Relief prägt 
Landschafts-
bild 

Artenreich-
tum und 
Strukturviel-
falt als Cha-
rakteristikum 
von Natür-
lichkeit und 
Schönheit 

Gräben als 
Element für 
Landschafts-
struktur;  
Wasser be-
einflusst Nut-
zung 

Einfluss auf 
Standortfak-
toren für Ve-
getation  

Nutzung 
prägt das 
Landschafts-
bild (Acker, 
Obstbau, Ge-
werbe, Wind-
kraft) 

 Wallhecken, 
Bäume, 
Ackerflächen 
prägen Land-
schaftsbild  

Kultur- / 
Sachgüter  

Konserviert 
(Bodendenk-
mäler); La-
gerstätte von 
Bodenschät-
zen 

Anbau von 
Nutzpflanzen 

Einfluss auf 
Nutzung und 
Notwendig-
keit von Vor-
kehrungen 
(Gräben, 
Dämme etc.) 

Einfluss auf 
Nutzungen 
und Notwen-
digkeit von 
Vorkehrun-
gen (z.B. 
Wallhecken) 

Historische 
Nutzungen 
(Wallhecken, 
Obstwiesen) 
und Hinter-
lassenschaf-
ten (Boden-
denkmäler) 

Einfluss 
durch Poten-
ziale für Nut-
zungsmög-
lichkeiten 

 

Da nicht alle Wirkfaktoren durch die Planung betroffen sind, kommen auch nicht alle aufge-

führten Wechselwirkungen als Auswirkungen der Planung zum Tragen. Besonders relevant 

sind die folgenden Wechselwirkungen: Der Verlust an Lebensraum von Tieren und Pflanzen 

durch Bodenversiegelung hat auch Einfluss auf den Wasserhaushalt. Durch die Versiegelung 

wird nicht nur die Bodenfunktion beeinträchtigt, sondern auch das Mikroklima, das Orts- und 

insbesondere das Landschaftsbild sowie Bodendenkmäler beeinflusst. 

13 Prognose des Zustandes von Natur und Landschaft bei Nicht-

durchführung der Planung 
Im Folgenden wird eine zusammenfassende Abschätzung über die voraussichtliche Entwick-

lung des Umweltzustands bei Nichtdurchführung der Planung für die Gemeinden der Samtge-

meinde Himmelpforten vorgenommen: 

Die Bodenversiegelung wird nicht erhöht, es werden aber auch keine weiteren Gehölze auf 

den Grundstücken gepflanzt. Die Durchlässigkeit des Bodens und dessen Bedeutung für Tiere 

und Pflanzen bleibt unverändert. Es werden voraussichtlich keine wesentlichen Änderungen 

des bisherigen Zustandes der Umwelt eintreten. 

 Fläche und Boden: Bei Nicht-Überplanung der Flächen käme zu keiner zusätzlichen 
Bodenversiegelung. Es würden keine Flächen als Bauflächen in Anspruch genommen, 
aber auch keine Bauflächen zurückgenommen. 
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 Pflanzen und Biotope: Bei Nicht-Überplanung der Flächen käme es zu keiner Verän-
derung der betroffenen Biotope und Pflanzen. Durch die weitere landwirtschaftliche 
Bewirtschaftung wäre die Biotopen-Vielfalt weiterhin eingeschränkt. 

 Tiere: Bei Nicht-Überplanung der Flächen käme es zu keinem Verlust von Lebensräu-
men für die betroffenen Arten. Durch die weitere landwirtschaftliche Bewirtschaftung 
wäre die Artenvielfalt weiterhin eingeschränkt. 

 Wasser / Klima und Luft / Mensch und Gesundheit / Orts- und Landschaftsbild: Bei 
Nicht-Überplanung der Flächen würde der Umweltzustand bezogen auf die Schutzgü-
ter sich nicht wesentlich verändern. Ohne Pflanzmaßnahmen mit heimischen Gehölzen 
und der Anlage neuer Grünflächen würde sich das Mikroklima nicht verbessern. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter: Bei Nicht-Überplanung der Flächen würde der Umwelt-
zustand bezogen auf Kultur- und Sachgüter sich nicht verändern. Durch die weitere 
landwirtschaftliche Nutzung würden keine genaueren Untersuchungen von vermuteten 
Bodendenkmälern ermöglicht werden. 

14 Beachtung der Bodenschutzklausel und der Umwidmungssperr-

klausel 

Gemäß § 1a Abs. 2 BauGB soll mit Grund und Boden schonend umgegangen werden. Wei-

terhin sollen landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke genutzte Flächen nur in not-

wendigem Umfang umgenutzt werden. 

Für die Planungen werden überwiegend landwirtschaftliche Flächen in Anspruch genommen. 

Dabei handelt es sich überwiegend um Flächen, die keinen besonders hohen Wert für die 

Landwirtschaft oder das Schutzgut Boden haben. Ausgenommen sind die von der Planung 

betroffenen schutzwürdigen Böden und Kulturböden (wie Moorböden, Plaggenesche, Tiefer 

Podsol-Gley), die bei einer Überplanung in nachfolgenden Bebauungsplänen besonders be-

rücksichtigt werden müssen. Über die Wahl geringer Grundflächenzahlen sowie den Verzicht 

auf voll versiegelte Verkehrsflächen und die möglichst wasserdurchlässige Ausführung von 

befestigten Flächen kann die Versiegelung auf ein Mindestmaß begrenzt werden.  

15 Anfälligkeit des Vorhabens für schwere Unfälle oder Katastro-

phen 

Auf Grund der Lage der Flächen sowie die durch die Planung ermöglichten Nutzungen ist eine 

Anfälligkeit für schwere Unfälle und Katastrophen auf Ebene des FNP nicht erkennbar.  

Für Flächen, in deren relevanter näherer Umgebung sich potentielle Störfallbetriebe befinden 

oder auf denen entsprechende Betriebsbereiche ermöglicht werden, sind die Anforderungen 

des § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) im Rahmen der nachfolgenden Bebau-

ungsplanung besonders zu beachten und von schweren Unfällen im Sinne des Artikels 3 Num-

mer 13 der Richtlinie 2012/18/EU hervorgerufene Auswirkungen zu vermeiden. 
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16 Zusätzliche Angaben 

 Merkmale der verwendeten technischen Verfahren und Schwierigkeiten 

Bei der Umweltprüfung sind keine weiteren technischen Verfahren zum Einsatz gekommen. 

Die Ermittlung und Bewertung der nachteiligen Umweltauswirkungen erfolgten nach Ortsbe-

sichtigung des Plangebietes bzw. der aufgeführten Flächen. Bei der Zusammenstellung der 

Angaben zur Umweltprüfung sind keine Schwierigkeiten aufgetreten. 

 Maßnahmen zur Überwachung (Monitoring) 

Das Monitoring gemäß § 4c BauGB dient der Überwachung der erheblichen Umweltauswir-

kungen im Rahmen der Plandurchführung. Unvorhergesehene nachteilige Auswirkungen sol-

len so frühzeitig ermittelt werden, damit gegebenenfalls Abhilfemaßnahmen ergriffen werden 

können. Folgende Maßnahmen sollen durchgeführt werden, um die erheblichen Auswirkungen 

zu überwachen, die die Durchführung der Planungen auf die Umwelt ausübt: 

Mitteilung an untere Naturschutzbehörde (Fertigstellungsanzeige): Die Verwirklichung von 

Kompensationsmaßnahmen auf der Basis von nachfolgenden Bebauungsplänen soll der un-

teren Naturschutzbehörde (des Landkreises Stade) im Rahmen einer Fertigstellungsanzeige 

mitgeteilt werden.  

Überprüfung der Maßnahmen: Der Gemeinde wird empfohlen, zwei Jahre nach Inkrafttreten 

des jeweiligen Bebauungsplanes eine einmalige Besichtigung durchzuführen. Eine zweite 

Überprüfung sollte nach weiteren zwei Jahren erfolgen. 

Eintragung in Kompensationsflächenkataster: Des Weiteren ist - wenn vorhanden - die Eintra-

gung der Ausgleichsflächen in ein Kompensationsflächenkataster zu empfehlen. 

17 Allgemein verständliche Zusammenfassung 

Mit der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes werden erhebliche Umweltauswirkungen 

hervorgerufen. In den einzelnen Mitgliedsgemeinden sind die im Folgenden schutzgutbezogen 

aufgeführten Umweltauswirkungen voraussichtlich erheblich.  

 Gemeinde Burweg 

Auf den oben aufgeführten Flächen in der Gemeinde Burweg mit einer Gesamtflächengröße 

von ca. 24,5 ha werden flächenhafte Eingriffe in die Schutzgüter Fläche und Boden sowie 

Pflanzen und Biotope in Form einer zusätzlich ermöglichten Bodenversiegelung vorbereitet. 

Erhebliche Umweltauswirkungen beschränken sich bei Berücksichtigung der genannten Ver-

meidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf den meisten Flächen auf den Verlust von Bo-

den durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung, den damit verbundenen erhöhten Oberflä-

chenabfluss und Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zum Ausgleich des Eingriffes 

in Natur und Landschaft durch die neu ermöglichte Versiegelung sind Kompensationsmaß-

nahmen auf externen Flächen erforderlich. Es ist mit einem Kompensationsbedarf von maxi-

mal ca. 14,1 ha zu rechnen. 

 Fläche und Boden:  

Auf den Flächen BOS/BUR a, BUR e und j sind empfindliche oder schutzwürdige Bö-
den betroffen. Es ist mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen. 
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 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Wall- und Feldhecken, Baumreihen 
sowie Feldgehölze durch die heranrückende Bebauung beeinträchtigt werden. Schutz-
vorkehrungen, wie ausreichende Abstände und Ausschluss von Versiegelung im Kro-
nentraufbereich grenzen die Beeinträchtigungen ein 

 Tiere:  

Die Fläche BOS/BUR a weist ein erhöhtes Potential für Arten (Vögel) auf. Hier sind im 
Rahmen der Bebauungsplanung ggf. besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 Wasser:  

Die Fläche BOS/BUR a liegt innerhalb eines Vorranggebietes Trinkwassergewinnung 
bzw. eines Trinkwasserschutzgebietes. Die lokalen Schutzanforderungen sind im Rah-
men der Bebauungsplanung zu beachten. 

 Klima und Luft:  

Insbesondere durch das erhöhte Verkehrsaufkommen, aber ggf. auch durch neue ge-
werbliche Nutzungen kommt es zu Beeinträchtigungen des Mikroklimas, die aufgrund 
der ländlichen Lage der Flächen jedoch verträglich erscheinen. 

Auf den Flächen BOS/BUR a und BUR j sind Moorböden vorhanden, die von überre-
gionaler Bedeutung für das Klima und die Luft sind. Es ist mit einem erhöhten Aus-
gleichsbedarf zu rechnen. 

 Mensch und Gesundheit:  

Bei einigen Flächen kommt es aufgrund der Größe der Flächen zu einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen in benachbarten Bereichen, das jedoch voraussichtlich im ver-
träglichen Rahmen liegen wird. Zur Minderung der Beeinträchtigung ist auf Ebene des 
Bebauungsplanes bzw. der Erschließungsplanung ein Erschließungskonzept zu wäh-
len, das zu einer gerechten Verteilung der Verkehre führt. 

Bei den Flächen BLU a, BLU d, BOS a, BOS/BUR a, BUR b, c, e, f, h, I, j und k sind 
die Belange des Immissionsschutzes wegen umliegender Wohnnutzungen, ggf. Ge-
ruchsbelastungen durch die Landwirtschaft und Lärm/Staub durch Rohstoffabbau, ge-
werbliche Nutzungen und Verkehrslärm sowie Sportnutzungen zu beachten und ggf. 
Maßnahmen zum Immissionsschutz zu ergreifen. 

 Orts- und Landschaftsbild:  

Die neu zu bebauenden Flächen BOS a, BOS/BUR a, BUR f, und h werden an den 
Stellen mit Gehölzpflanzungen zur Landschaft eingegrünt, an denen der Ortsrand in 
die Landschaft erweitert wird und eine weitläufige Landschaftsstruktur angrenzt. Ein 
erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild kann so vermieden werden.  

Zur Erhaltung des Ortsbildes sind auf den Flächen BOS a, BOS/BUR a, BUR e, f, i, j 
und k Maßnahmen zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen, alter 
Hofgehölze sowie dorftypischer Strukturen sinnvoll. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen BUR f und BUR h sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. 
die Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbezie-
hung und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 

 Gemeinde Düdenbüttel 

Auf den oben aufgeführten Flächen in der Gemeinde Düdenbüttel mit einer Gesamtflächen-

größe von ca. 9,9 ha werden flächenhafte Eingriffe in die Schutzgüter Fläche und Boden sowie 

Pflanzen und Biotope in Form einer zusätzlich ermöglichten Bodenversiegelung vorbereitet. 

Erhebliche Umweltauswirkungen beschränken sich bei Berücksichtigung der genannten Ver-
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meidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf den meisten Flächen auf den Verlust von Bo-

den durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung, den damit verbundenen erhöhten Oberflä-

chenabfluss und Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zum Ausgleich des Eingriffes 

in Natur und Landschaft durch die neu ermöglichte Versiegelung sind Kompensationsmaß-

nahmen auf externen Flächen erforderlich. Es ist mit einem Kompensationsbedarf von maxi-

mal ca. 7,1 ha zu rechnen. 

 Fläche und Boden:  

Auf der Fläche DÜD b werden Plaggeneschböden kartiert. Plaggenesche zählen im 
Sinne des § 2 BBodSchG zu den schutzwürdigen Böden Niedersachsens. Hier ist mit 
einem erhöhten Ausgleichserfordernis zu rechnen. Die Böden sollten möglichst wenig 
versiegelt und nicht ausgetauscht werden. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Wall- und Feldhecken, Baumreihen 
sowie Feldgehölze durch die heranrückende Bebauung beeinträchtigt werden. Bei Ein-
griffen ist hier mit einem erhöhten Aufwand und Ausgleichsbedarf zu rechnen. 

 Tiere:  

Die Fläche DÜD b weist ein erhöhtes Potential für Arten (Vögel) auf. Hier sind im Rah-
men der Bebauungsplanung ggf. besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 Wasser:  

Die Flächen DÜD b, c, e, f, g liegen innerhalb eines Vorranggebietes für Trinkwasser-
gewinnung bzw. eines Trinkwasserschutzgebietes. Die lokalen Schutzanforderungen 
sind im Rahmen der Bebauungsplanung zu beachten.   

 Klima und Luft:  

Insbesondere durch das erhöhte Verkehrsaufkommen, aber ggf. auch durch neue ge-
werbliche Nutzungen kommt es zu Beeinträchtigungen des Mikroklimas, die aufgrund 
der ländlichen Lage der Flächen jedoch verträglich erscheinen. 

 Mensch und Gesundheit:  

Bei den Flächen DÜD b, c, e, f, und g sind die Belange des Immissionsschutzes wegen 
umliegender Wohnnutzung, ggf. Geruchs- und Lärmbelastungen durch den Recycling-
betrieb, gewerbliche Nutzungen sowie die Landwirtschaft (Schlachthof) und Verkehrs-
lärm zu beachten und ggf. Maßnahmen zum Immissionsschutz zu ergreifen.        

 Orts- und Landschaftsbild:  

Die für die wohnbauliche Entwicklung vorgesehene Fläche DÜD b, wird an den Stellen 
mit Gehölzpflanzungen zur Landschaft eingegrünt, an denen der Ortsrand in die Land-
schaft erweitert wird und eine weitläufige Landschaftsstruktur angrenzt. Ein erheblicher 
Eingriff in das Landschaftsbild kann so vermieden werden.   

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen DÜD b und DÜD d sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. 
die Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbezie-
hung und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden.    

 Gemeinde Engelschoff 

Auf den oben aufgeführten Flächen in der Gemeinde Engelschoff mit einer Gesamtflächen-

größe von ca. 14,9 ha werden flächenhafte Eingriffe in die Schutzgüter Fläche und Boden 

sowie Pflanzen und Biotope in Form einer zusätzlich ermöglichten Bodenversiegelung vorbe-

reitet. Erhebliche Umweltauswirkungen beschränken sich bei Berücksichtigung der genannten 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf den meisten Flächen auf den Verlust von 
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Boden durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung, den damit verbundenen erhöhten Ober-

flächenabfluss und Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zum Ausgleich des Eingrif-

fes in Natur und Landschaft durch die neu ermöglichte Versiegelung sind Kompensationsmaß-

nahmen auf externen Flächen erforderlich. Es ist mit einem Kompensationsbedarf von maxi-

mal ca. 8,7 ha zu rechnen. 

 Fläche und Boden:  

Auf den Flächen ENG c, f, h sind empfindliche Böden bzw. Kulturböden betroffen. Die 
Böden sollten möglichst wenig versiegelt und nicht ausgetauscht werden. Es ist mit 
einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die Feldhecken und Baumreihen durch die heran-
rückende Bebauung beeinträchtigt werden. Bei Eingriffen ist hier mit einem erhöhten 
Aufwand und Ausgleichsbedarf zu rechnen. 

 Tiere:  

Auf den relevanten Flächen wurden keine Flächen mit erhöhtem Potential für Vogelar-
ten identifiziert. 

 Wasser:  

Die Flächen befinden sich nicht innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. 

 Klima und Luft:  

Auf den Flächen ENG c, ENG f und ENG h sind Moorböden vorhanden, die von über-
regionaler Bedeutung für das Klima und die Luft sind. Es ist mit einem erhöhten Aus-
gleichsbedarf zu rechnen. 

 Mensch und Gesundheit:  

Bei den Flächen ENG c, f und h sind die Belange des Immissionsschutzes wegen 
umliegender Wohnnutzung, ggf. Geruchs- und Lärmbelastungen durch die Landwirt-
schaft und Verkehrslärm zu beachten und ggf. Maßnahmen zum Immissionsschutz zu 
ergreifen. Die Flächen ENG e, f, g, h, i liegen zudem teilweise im relevanten Umfeld 
des Windparks Engelschoff. 

 Orts- und Landschaftsbild:  

Die Flächen ENG c, f, h haben für das Landschaftsbild eine mittlere Bedeutung. Sie 
werden an den Stellen mit Gehölzpflanzungen zur Landschaft eingegrünt, an denen 
der Ortsrand in die Landschaft erweitert wird und eine weitläufige Landschaftsstruktur 
angrenzt. Ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild kann so vermieden werden. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen ENG d, e, h, und i sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. 
die Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbezie-
hung und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 

 Gemeinde Estorf 

Auf den oben aufgeführten Flächen in der Gemeinde Estorf mit einer Gesamtflächengröße von 

ca. 18,8 ha werden flächenhafte Eingriffe in die Schutzgüter Fläche und Boden sowie Pflanzen 

und Biotope in Form einer zusätzlich ermöglichten Bodenversiegelung vorbereitet. Erhebliche 

Umweltauswirkungen beschränken sich bei Berücksichtigung der genannten Vermeidungs- 

und Verminderungsmaßnahmen auf den meisten Flächen auf den Verlust von Boden durch 

die zusätzlich ermöglichte Versiegelung, den damit verbundenen erhöhten Oberflächenabfluss 

und Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zum Ausgleich des Eingriffes in Natur und 

Landschaft und durch die neu ermöglichte Versiegelung sind Kompensationsmaßnahmen auf 
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externen Flächen erforderlich. Es ist mit einem Kompensationsbedarf von maximal ca. 8,2 ha 

zu rechnen. 

 Fläche und Boden:  

Auf den Flächen EST n und s sind empfindliche Böden bzw. Kulturböden betroffen. 
Die Böden sollten möglichst wenig versiegelt und nicht ausgetauscht werden. Es ist mit 
einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen.  

 Pflanzen und Biotope:  

Die auf den Flächen EST n, r, s vorhandenen Wallhecken sind nach § 22 NAGB-
NatSchG durch § 29 BNatSchG geschützte Landschaftsbestandteile und dürfen nicht 
beseitigt und nicht beeinträchtigt werden. Auf den Flächen EST a, b, f, n, r und s sind 
besonders schützenswerte Biotope vorhanden. Bei Eingriffen ist hier mit einem erhöh-
ten Aufwand und Ausgleichsbedarf zu rechnen. 

 Tiere:  

Die Fläche EST s ist ein potenzielles Fledermaus-Quartier/Jagdgebiet. Hier sind im 
Rahmen der Bebauungsplanung ggf. besondere Schutzmaßnahmen erforderlich.    

 Wasser:  

Die Flächen EST a und EST x grenzen an ein Überschwemmungsgebiet (Hochwas-
serschutzgebiet). Die entsprechenden Schutzbestimmungen sind zu beachten. 

 Klima und Luft:  

Insbesondere durch das erhöhte Verkehrsaufkommen (ggf. künftig Schadstoffbelas-
tung durch die geplante Autobahn), kommt es zu Beeinträchtigungen des Mikroklimas, 
die aufgrund der ländlichen Lage der Flächen jedoch verträglich erscheinen. 

 Mensch und Gesundheit:  

Bei den Flächen EST f, h, i, j, n, q, r, s sind die Belange des Immissionsschutzes 
wegen umliegender Wohnnutzung, ggf. Geruchsbelastung durch Abwasserbehand-
lungsanlage, ggf. Geruchs- und Lärmbelastungen durch die Landwirtschaft und Ver-
kehrslärm u. a. durch die geplante Autobahn zu beachten und ggf. Maßnahmen zum 
Immissionsschutz zu ergreifen.  

 Orts- und Landschaftsbild:  

Die Flächen EST a, n, q, r haben für das Landschaftsbild eine mittlere Bedeutung. Sie 
werden an den Stellen mit Gehölzpflanzungen zur Landschaft eingegrünt, an denen 
der Ortsrand in die Landschaft erweitert wird und eine weitläufige Landschaftsstruktur 
angrenzt. Ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild kann so vermieden werden. 

Zur Erhaltung des Ortsbildes sind auf den Flächen EST b, f, h, i, j, n und s Maßnahmen 
zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen, alter Hofgehölze sowie dorf-
typischer Strukturen sinnvoll. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf der Fläche EST n sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. die Zerstö-
rung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbeziehung und 
Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 

 Gemeinde Großenwörden 

Auf den oben aufgeführten Flächen in der Gemeinde Großenwörden mit einer Gesamtflächen-

größe von ca. 21,2 ha werden flächenhafte Eingriffe in die Schutzgüter Fläche und Boden 

sowie Pflanzen und Biotope in Form einer zusätzlich ermöglichten Bodenversiegelung vorbe-

reitet. Erhebliche Umweltauswirkungen beschränken sich bei Berücksichtigung der genannten 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf den meisten Flächen auf den Verlust von 
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Boden durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung, den damit verbundenen erhöhten Ober-

flächenabfluss und Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zum Ausgleich des Eingrif-

fes in Natur und Landschaft durch die neu ermöglichte Versiegelung sind Kompensationsmaß-

nahmen auf externen Flächen erforderlich. Es ist mit einem Kompensationsbedarf von maxi-

mal ca. 3,0 ha zu rechnen. 

 Fläche und Boden:  

Auf den Flächen GRO b, d sind empfindliche Böden bzw. Kulturböden betroffen. Die 
Böden sollten möglichst wenig versiegelt und nicht ausgetauscht werden. Es ist mit 
einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die Feldhecken und Baumreihen durch die heran-
rückende Bebauung beeinträchtigt werden. Bei Eingriffen ist hier mit einem erhöhten 
Aufwand und Ausgleichsbedarf zu rechnen. Die besonders erhaltenswerten Gehölze 
(Eichen) auf der Fläche GRO b sollten insbesondere hinsichtlich des Artenschutzes 
erhalten werden. 

 Tiere:  

Die Fläche GRO b ist ein potenzielles Fledermaus-Quartier. Hier sind im Rahmen der 
Bebauungsplanung ggf. besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 Wasser:  

Der Überschwemmungsbereich in der Osteniederung reicht nahe an den Siedlungsbe-
reich der Ortschaft Großenwörden heran. Für das angrenzende bzw. nahe gelegene 
Überschwemmungsgebiet (Hochwasserschutzgebiet) sind jeweils die entsprechenden 
Schutzbestimmungen zu beachten. 

 Klima und Luft:  

Durch neue gewerbliche Nutzungen kommt es ggf. zu Beeinträchtigungen des Mikro-
klimas, die aufgrund der ländlichen Lage der Flächen jedoch verträglich erscheinen. 

 Mensch und Gesundheit:  

Bei den Flächen GRO d und e sind die Belange des Immissionsschutzes wegen um-
liegender Wohnnutzung zu beachten und ggf. Maßnahmen zum Immissionsschutz zu 
ergreifen.   

 Orts- und Landschaftsbild:  

Die Flächen GRO b, d, e haben für das Landschaftsbild eine mittlere Bedeutung. Hier 
ist auf eine Einbettung der Bauflächen in die Landschaft durch Schaffung von Rand-
eingrünungen zu achten. Bei der Fläche GRO b ist mit einem erhöhten Ausgleich für 
Eingriffe in das Landschaftsbild (Gehölze - Eichen) zu rechnen. Zur Erhaltung des Orts-
bildes sind Maßnahmen zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen 
sinnvoll. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Bei den relevanten Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler vorhanden, es wer-
den auch keine Bodendenkmäler vermutet. 

 Gemeinde Hammah 

Auf den oben aufgeführten Flächen in der Gemeinde Hammah mit einer Gesamtflächengröße 

von ca. 53,5 ha werden flächenhafte Eingriffe in die Schutzgüter Fläche und Boden sowie 

Pflanzen und Biotope in Form einer zusätzlich ermöglichten Bodenversiegelung vorbereitet. 

Erhebliche Umweltauswirkungen beschränken sich bei Berücksichtigung der genannten Ver-

meidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf den meisten Flächen auf den Verlust von Bo-
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den durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung, den damit verbundenen erhöhten Oberflä-

chenabfluss und Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zum Ausgleich des Eingriffes 

in Natur und Landschaft durch die neu ermöglichte Versiegelung sind Kompensationsmaß-

nahmen auf externen Flächen erforderlich. Es ist mit einem Kompensationsbedarf von maxi-

mal ca. 22,6 ha zu rechnen. 

 Fläche und Boden:  

Auf den Flächen HAM f, g, i, k, l, m und n sind empfindliche Böden bzw. Kulturböden 
betroffen. Bei einigen Flächen sind auch schutzwürdige Moorböden unterlagert oder in 
Randbereichen vorhanden. Die Böden sollten möglichst wenig versiegelt und nicht 
ausgetauscht werden. Es ist mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen.  

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können die naturnahen Feldhecken, Baumreihen, Baum-
hecken, Einzelbäume, Feldhecken durch die heranrückende Bebauung beeinträchtigt 
werden. Es sind zudem Biotope besonderer Bedeutung vorhanden. Bei Eingriffen ist 
hier mit einem erhöhten Aufwand und Ausgleichsbedarf zu rechnen. Die besonders 
erhaltenswerten Gehölze (Eichen; alter Baumbestand etc.) auf den entsprechenden 
Flächen sollten insbesondere hinsichtlich des Artenschutzes erhalten werden. 

 Tiere:  

Die Flächen HAM a, b, p, t und u weisen ein erhöhtes Potential für geschützte bzw. 
gefährdete Vogel- und Fledermausarten auf. Hier sind im Rahmen der Bebauungspla-
nung ggf. besondere Schutzmaßnahmen erforderlich. 

 Wasser:  

Die Fläche HAM g befindet sich innerhalb eines Vorranggebietes für Trinkwasserge-
winnung. Die lokalen Schutzanforderungen sind im Rahmen der Bebauungsplanung 
zu beachten. 

 Klima und Luft: 

Insbesondere durch das erhöhte Verkehrsaufkommen kommt es zu Beeinträchtigun-
gen des Mikroklimas, die aufgrund der ländlichen Lage der Flächen jedoch verträglich 
erscheinen. 

Auf den Flächen HAM f, g, k und l sind Moorböden vorhanden, die von überregionaler 
Bedeutung für das Klima und die Luft sind. Es ist mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf 
zu rechnen. 

 Mensch und Gesundheit:  

Bei einigen Flächen kommt es aufgrund der Größe der Flächen zu einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen in benachbarten Bereichen, das jedoch voraussichtlich im ver-
träglichen Rahmen liegen wird. Zur Minderung der Beeinträchtigung ist auf Ebene des 
Bebauungsplanes bzw. der Erschließungsplanung ein Erschließungskonzept zu wäh-
len, das zu einer gerechten Verteilung der Verkehre führt.  

Bei den Flächen HAM a, b, e, l und k sind die Belange des Immissionsschutzes wegen 
umliegender Wohnnutzungen, ggf. Geruchsbelastungen durch die Landwirtschaft und 
Verkehrslärm zu beachten und ggf. Maßnahmen zum Immissionsschutz zu ergreifen. 

 Orts- und Landschaftsbild:  

Die neu zu bebauenden Flächen HAM a, b, e, i, k, l und m werden an den Stellen mit 
Gehölzpflanzungen zur Landschaft eingegrünt, an denen der Ortsrand in die Land-
schaft erweitert wird und eine weitläufige Landschaftsstruktur angrenzt. Ein erheblicher 
Eingriff in das Landschaftsbild kann so vermieden werden. 

Auf der Fläche HAM p sind Gehölze (alter Baumbestand) vorhanden, die wertgebende 
Landschaftsbildeinheiten darstellen. Die Gehölze sollen erhalten bleiben, um das 
Landschaftsbild nicht negativ zu verändern. 
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Zur Erhaltung des Ortsbildes sind auf den Flächen HAM i, l, p, t und u Maßnahmen 
zur Erhaltung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen sinnvoll. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen HAM a, b, e, p, t und u sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust 
bzw. die Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Ein-
beziehung und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 

 Gemeinde Heinbockel 

Auf den oben aufgeführten Flächen in der Gemeinde Heinbockel mit einer Gesamtflächen-

größe von ca. 5,2 ha werden flächenhafte Eingriffe in die Schutzgüter Fläche und Boden sowie 

Pflanzen und Biotope in Form einer zusätzlich ermöglichten Bodenversiegelung vorbereitet. 

Erhebliche Umweltauswirkungen beschränken sich bei Berücksichtigung der genannten Ver-

meidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf den meisten Flächen auf den Verlust von Bo-

den durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung, den damit verbundenen erhöhten Oberflä-

chenabfluss und Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zum Ausgleich des Eingriffes 

in Natur und Landschaft durch die neu ermöglichte Versiegelung sind Kompensationsmaß-

nahmen auf externen Flächen erforderlich. Es ist mit einem Kompensationsbedarf von maxi-

mal ca. 3,0 ha zu rechnen. 

 Fläche und Boden: 

Durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung auf den relevanten Flächen wird nicht 
mit einem erhöhten Ausgleichbedarf gerechnet.  

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können Baumreihen, Baumhecken, Einzelbäume und 
Dorfbildprägende heimische Altgehölze durch die heranrückende Bebauung beein-
trächtigt werden. Die Fläche HEI d weist einen sehr wertvollen Altholzbestand (100jä-
rige Eichen) auf. Bei Eingriffen ist hier mit einem erhöhten Aufwand und Ausgleichsbe-
darf zu rechnen.  

 Tiere:  

Die Flächen HEI a, d weisen ein erhöhtes Potential für Arten (Vögel / Fledermäuse) 
auf. Hier sind im Rahmen der Bebauungsplanung ggf. besondere Schutzmaßnahmen 
erforderlich. 

 Wasser:  

Die Flächen HEI a und d liegen innerhalb eines Vorranggebietes Trinkwassergewin-
nung bzw. eines Trinkwasserschutzgebietes. Die lokalen Schutzanforderungen sind im 
Rahmen der Bebauungsplanung zu beachten. 

 Klima und Luft:  

Durch die Planung werden Klima und Luft nicht erheblich beeinflusst.  

 Mensch und Gesundheit:  

Bei der Fläche HEI a sind die Belange des Immissionsschutzes wegen umliegender 
Wohnnutzung, ggf. Geruchs- und Lärmbelastungen durch die Landwirtschaft und ggf. 
Maßnahmen zum Immissionsschutz zu ergreifen. 

 Orts- und Landschaftsbild:  

Die Flächen HEI a und d haben für das Ortsbild eine mittlere Bedeutung. Zur Erhaltung 
des Ortsbildes auf den relevanten Flächen sind Maßnahmen zur Erhaltung und Ergän-
zung von ortstypischen Gehölzen sinnvoll. 
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 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf der Fläche HEI a sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. die Zerstö-
rung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbeziehung und 
Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 

 Gemeinde Himmelpforten 

Auf den oben aufgeführten Flächen in der Gemeinde Himmelpforten mit einer Gesamtflächen-

größe von ca. 76,5 ha werden flächenhafte Eingriffe in die Schutzgüter Fläche und Boden 

sowie Pflanzen und Biotope in Form einer zusätzlich ermöglichten Bodenversiegelung vorbe-

reitet. Erhebliche Umweltauswirkungen beschränken sich bei Berücksichtigung der genannten 

Vermeidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf den meisten Flächen auf den Verlust von 

Boden durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung, den damit verbundenen erhöhten Ober-

flächenabfluss und Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zum Ausgleich des Eingrif-

fes in Natur und Landschaft durch die neu ermöglichte Versiegelung sind Kompensationsmaß-

nahmen auf externen Flächen erforderlich. Es ist mit einem Kompensationsbedarf von maxi-

mal ca. 36,6 ha zu rechnen. 

 Fläche und Boden:  

Auf den Flächen HIM c, f, k sind empfindliche Böden bzw. Kulturböden mit hohem 
Ertragspotential betroffen. Die Böden sollten möglichst wenig versiegelt und nicht aus-
getauscht werden. Es ist mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können Feldhecken, Einzelbäume und Baumreihen sowie 
Feldgehölze durch die heranrückende Bebauung beeinträchtigt werden. Auf der Flä-
chen HIM i sind geschützte bzw. Biotope von hoher Bedeutung vorhanden. Bei Eingrif-
fen ist hier mit einem erhöhten Aufwand und Ausgleichsbedarf zu rechnen.  

 Tiere:  

Die Flächen HIM f, k weisen ein erhöhtes Potential für Arten (Vögel / Fledermäuse) 
auf. Hier sind im Rahmen der Bebauungsplanung ggf. besondere Schutzmaßnahmen 
erforderlich. 

 Wasser:  

Die Flächen HIM a, c, d, f, i, y liegen innerhalb eines Vorranggebietes Trinkwasserge-
winnung bzw. eines Trinkwasserschutzgebietes. Die lokalen Schutzanforderungen 
sind im Rahmen der Bebauungsplanung zu beachten. 

 Klima und Luft: 

Insbesondere durch das erhöhte Verkehrsaufkommen, aber ggf. auch durch neue ge-
werbliche Nutzungen kommt es zu Beeinträchtigungen des Mikroklimas, die aufgrund 
der ländlichen Lage der Flächen jedoch verträglich erscheinen. 

Auf den Flächen HIM c, d und f sind Moorböden vorhanden, die von überregionaler 
Bedeutung für das Klima und die Luft sind. Es ist mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf 
zu rechnen. 

 Mensch und Gesundheit:  

Bei einigen Flächen kommt es aufgrund der Größe der Flächen zu einem erhöhten 
Verkehrsaufkommen in benachbarten Bereichen, das jedoch voraussichtlich im ver-
träglichen Rahmen liegen wird. Zur Minderung der Beeinträchtigung ist auf Ebene des 
Bebauungsplanes bzw. der Erschließungsplanung ein Erschließungskonzept zu wäh-
len, das zu einer gerechten Verteilung der Verkehre führt. 

Bei den Flächen HIM c, d, f, m, n, s, y sind die Belange des Immissionsschutzes we-
gen umliegender Wohnnutzungen, ggf. Geruchsbelastungen durch die Landwirtschaft, 
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gewerbliche Nutzungen und Verkehrslärm sowie Sportnutzungen zu beachten und ggf. 
Maßnahmen zum Immissionsschutz zu ergreifen. 

 Orts- und Landschaftsbild:  

Die Flächen HIM a, c und i haben für das Landschaftsbild eine mittlere Bedeutung. 
Durch Einbettung der Bauflächen in die Landschaft durch Schaffung von Randeingrü-
nungen können erhebliche Eingriffe in das Landschaftsbild vermieden werden. 

Zur Erhaltung des Ortsbildes sind auf den Flächen HIM i und y Maßnahmen zur Erhal-
tung und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen sowie Maßnahmen zur Schaffung 
eines durchgrünten Ortsbildes sinnvoll. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen HIM f und HIM r sind Bodendenkmäler vorhanden. Fläche HIM c be-
findet sich etwas entfernt zu einem Bodendenkmal, welches nicht beeinträchtigt wer-
den darf. Der Verlust bzw. die Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch 
die frühzeitige Einbeziehung und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermei-
den. 

 Gemeinde Kranenburg 

Auf den oben aufgeführten Flächen in der Gemeinde Kranenburg mit einer Gesamtflächen-

größe von ca. 2,2 ha werden flächenhafte Eingriffe in die Schutzgüter Fläche und Boden sowie 

Pflanzen und Biotope in Form einer zusätzlich ermöglichten Bodenversiegelung vorbereitet. 

Erhebliche Umweltauswirkungen beschränken sich bei Berücksichtigung der genannten Ver-

meidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf den meisten Flächen auf den Verlust von Bo-

den durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung, den damit verbundenen erhöhten Oberflä-

chenabfluss und Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zum Ausgleich des Eingriffes 

in Natur und Landschaft durch die neu ermöglichte Versiegelung sind Kompensationsmaß-

nahmen auf externen Flächen erforderlich. Es ist mit einem Kompensationsbedarf von maxi-

mal ca. 1,9 ha zu rechnen. 

 Fläche und Boden:  

Auf den Flächen KRA a und BRO a sind empfindliche Böden betroffen. Es ist mit einem 
erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen.  

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den relevanten Flächen können Feldhecken, Baumreihen, feuchtes Grünland, Na-
turschutzgebiete und FFH-Gebiete durch die heranrückende Bebauung beeinträchtigt 
werden. Bei Eingriffen ist hier mit einem erhöhten Aufwand und Ausgleichsbedarf zu 
rechnen. 

Auf der Fläche BRO a sind besonders schützenswerte Biotope (Biotopverbund) betrof-
fen. Bei Eingriffen ist hier mit einem erhöhten Aufwand und Ausgleichsbedarf zu rech-
nen. Auf der Fläche KRA a sollten die Eichen erhalten werden. Hier ist bei Beeinträch-
tigung mit ggf. mit einem erhöhten Ausgleichbedarf zu rechnen. 

 Tiere:  

Die Flächen KRA a und BRO a weisen ein erhöhtes Potenzial für Arten (Vögel & Fle-
dermäuse) auf. Hier sind im Rahmen der Bebauungsplanung ggf. besondere Schutz-
maßnahmen erforderlich.  

 Wasser:  

Die Flächen befinden sich nicht innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. 

 Klima und Luft:  

Auf der Fläche BRO a sind Moorböden vorhanden, die von überregionaler Bedeutung 
für das Klima und die Luft sind. Es ist mit einem erhöhten Ausgleichsbedarf zu rechnen. 
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 Mensch und Gesundheit:  

Bei den Flächen KRA a, c und BRO a sind die Belange des Immissionsschutzes wegen 
umliegender Wohnnutzungen, ggf. Geruchsbelastungen durch die Landwirtschaft und 
Lärm/Staub durch Rohstoffabbau und Verkehrslärm zu beachten und ggf. Maßnahmen 
zum Immissionsschutz zu ergreifen. 

 Orts- und Landschaftsbild:  

Die Flächen BRO a hat für das Landschaftsbild eine hohe Bedeutung. Zu Erhaltung 
des Ortsbildes sind auf der Fläche KRA a, c und BRO a Maßnahmen zur Erhaltung 
und Ergänzung von ortstypischen Gehölzen, alten Hofgehölzen sowie dorftypischen 
Strukturen sinnvoll.  

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Bei den relevanten Flächen sind keine geschützten Baudenkmäler vorhanden, es wer-
den auch keine Bodendenkmäler vermutet. 

 Gemeinde Oldendorf 

Auf den oben aufgeführten Flächen in der Gemeinde Oldendorf mit einer Gesamtflächengröße 

von ca. 35,0 ha werden flächenhafte Eingriffe in die Schutzgüter Fläche und Boden sowie 

Pflanzen und Biotope in Form einer zusätzlich ermöglichten Bodenversiegelung vorbereitet. 

Erhebliche Umweltauswirkungen beschränken sich bei Berücksichtigung der genannten Ver-

meidungs- und Verminderungsmaßnahmen auf den meisten Flächen auf den Verlust von Bo-

den durch die zusätzlich ermöglichte Versiegelung, den damit verbundenen erhöhten Oberflä-

chenabfluss und Verlust an Lebensraum für Tiere und Pflanzen. Zum Ausgleich des Eingriffes 

in Natur und Landschaft durch die neu ermöglichte Versiegelung sind Kompensationsmaß-

nahmen auf externen Flächen erforderlich. Es ist mit einem Kompensationsbedarf von maxi-

mal ca. 9,2 ha zu rechnen. 

 Fläche und Boden:  

Auf den Flächen OLD a und OLD c sind Kulturböden betroffen. Die Böden sollten mög-
lichst wenig versiegelt und nicht ausgetauscht werden. Es ist mit einem erhöhten Aus-
gleichsbedarf zu rechnen. 

 Pflanzen und Biotope:  

Bei den beiden Flächen kann der lokale Hecken-Biotopverbund durch die Planung be-
einträchtigt werden. Durch die heranrückende Bebauung können Baumreihen beein-
trächtigt werden. Die vorhandene Baumreihe im südlichen Bereich der Fläche OLD a 
sollten erhalten werden. Bei Eingriffen ist hier mit einem erhöhten Aufwand und Aus-
gleichsbedarf zu rechnen. 

 Tiere:  

Auf den relevanten Flächen ist mit ungefährdeten Boden- und Gehölzbrütern zu rech-
nen. Hier sind im Rahmen der Bebauungsplanung keine besonderen Schutzmaßnah-
men erforderlich. 

 Wasser:  

Die Flächen befinden sich nicht innerhalb von Trinkwasserschutzgebieten. 

 Klima und Luft:  

Insbesondere durch das erhöhte Verkehrsaufkommen (ggf. künftig Schadstoffbelas-
tung durch die geplante Autobahn), kommt es zu Beeinträchtigungen des Mikroklimas, 
die aufgrund der ländlichen Lage der Flächen jedoch verträglich erscheinen. 

 Mensch und Gesundheit:  

Bei den Flächen OLD a und c sind die Belange des Immissionsschutzes wegen umlie-
gender Wohnnutzung, ggf. Geruchs- und Lärmbelastungen durch die Landwirtschaft 
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sowie die gewerbliche Nutzung und Verkehrslärm u. a. durch die geplante Autobahn 
zu beachten und ggf. Maßnahmen zum Immissionsschutz zu ergreifen. 

 Orts- und Landschaftsbild:  

Die Flächen OLD a und c haben für das Landschaftsbild eine geringe Bedeutung. Sie 
werden jedoch an den Stellen mit Gehölzpflanzungen zur Landschaft eingegrünt, an 
denen der Ortsrand in die Landschaft erweitert wird und eine weitläufige Landschafts-
struktur angrenzt. Ein erheblicher Eingriff in das Landschaftsbild kann so vermieden 
werden. 

 Kultur- und sonstige Sachgüter:  

Auf den Flächen OLD a und c werden Plaggeneschböden kartiert. Plaggenesche zäh-
len im Sinne des § 2 BBodSchG zu den schutzwürdigen Böden Niedersachsens. Hier 
ist mit einem erhöhten Ausgleichserfordernis zu rechnen. Die Böden sollten möglichst 
wenig versiegelt und nicht ausgetauscht werden. 

Auf den relevanten Flächen sind Bodendenkmäler vorhanden. Der Verlust bzw. die 
Zerstörung archäologischer Fundstätten lässt sich durch die frühzeitige Einbeziehung 
und Information der zuständigen Kreisarchäologie vermeiden. 

18 Referenzliste 
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Die Begründung besteht aus dem Teil A „Begründung“ und diesem Teil B „Umweltbericht“. 

 

 

 

Plan und Begründung wurden ausgearbeitet vom Büro Cappel + Kranzhoff, Stadtentwicklung 
und Planung GmbH, im Auftrag und im Einvernehmen mit der Samtgemeinde Oldendorf- Him-
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